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  1 Einleitung


  
    	Konflikte außergerichtlich bereinigen – die vermittelnde Methode

  


  
    
      Konflikte außergerichtlich bereinigen – die vermittelnde Methode


      Die Schlichtung von Streitfällen und Konflikten wird zunehmend zu einer bekannten und bewährten Form der Konfliktbewältigung. Wir sehen das bei Bauvorhaben und Großprojekten im öffentlichen Bereich, bei denen die Öffentlichkeit heute ein bedeutendes Mitspracherecht hat bzw. ein solches Recht in Anspruch nimmt. Dann ist es oft der „Schlichter“ oder „Mediator“, der gemeinsam mit den streitenden Parteien nach einer Lösung sucht, welche möglichst alle Beteiligten als Gewinner, jedenfalls keinen als Verlierer ausweist. Auch bei Tarifkonflikten zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist es schon lange fast eine Tradition, dass ein „Schlichter“ eingesetzt wird, wenn sich die Parteien „festgefahren“ haben.


      Jetzt hat der deutsche Gesetzgeber mit dem ersten Mediationsgesetz das Thema der außergerichtlichen Streitbeilegung noch einmal deutlich in den Vordergrund gebracht. Es ist der politische Wille, streitenden Bürgern und Unternehmen vermehrt Möglichkeiten zu bieten, sich außergerichtlich zu einigen. Grundsätzlich hat der Staat kein Interesse, die Konflikte seiner Bürger beizulegen. Genauso wie sie durch die Vertragsfreiheit jegliche vertragliche Beziehungen eingehen können, können sie sich auch auf einer privaten Basis einigen. Das staatliche Gericht bietet lediglich das freiwilige Angebot der Streitschlichtung nach einem förmlichen staatlichen Verfahren.


      Ein weiteres deutliches Motiv für eine außergerichtliche Streitbeilegung ist, dass die bekannten Verfahren in der Regel dazu führen, dass die Parteien sich in einer Form einigen, die es ihnen erlaubt, auch künftig weiter miteinander leben oder wirtschaften zu können. Die Methoden gehen oft tiefer auf die Hintergründe eines Konflikts ein und finden Lösungen, die nicht nur den oft vordergründigen Konflikt der Parteien lösen, sondern deren Interessen berücksichtigen und einen fairen Interessenausgleich als Ergebnis haben.


      Weitere deutliche Vorteile der außergerichtlichen Streitbeilegung sind die Schnelligkeit bis zur Beilegung, die Selbstbestimmung des Verfahrens, die Vertraulichkeit, die Fachkompetenz der beteiligten Personen und oft auch die geringeren Kosten im Vergleich zu einem gerichtlichen Verfahren.


      Selbstverständlich können sich viele Parteien auch ohne Dritte einigen. Ist dies nicht (mehr) der Fall, gibt es verschiedene institutionelle Verfahren, die eine Streitbeilegung ermöglichen. Es gibt neben der Mediation die Streitschlichtung und auch das Schiedsgerichtsverfahren. Die Streitschlichtung ist in einigen Bundesländern bei bestimmten Rechtsstreitigkeiten sogar obligatorisch, bevor ein staatliches Gericht angerufen werden kann. Auch ein Schiedsgutachten kann einen Streit über einen isolierten Streitfall lösen.


      Dieser Ratgeber behandelt die Themen Mediation, Streitschlichtung, Schiedsgerichtsverfahren und Schiedsgutachten. Zunächst wird der Konflikt als solcher mit seinen verschiedenen Aspekten sowie den grundsätzlichen Methoden einer Streitbeilegung dargestellt. Im Anschluss werden die einzelnen staatlichen und privaten Verfahren einer außergerichtlichen Streitbeilegung beschrieben.


      Peter Depré

      Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator

    

  


  

  2 Der Konflikt


  
    	1. Definition


    	2. Typologie von Konflikten


    	3. Entwicklung eines Konflikts/Konfliktdynamik


    	4. Annäherung an die Konfliktlösung durch Verhandlung


    	5. Interessenorientiertes Verhandeln

  


  
    
      1. Definition


      „Es ist aber notwendig zu wissen“, schreibt schon Heraklit (ca. 540–480 v. Chr.), „dass der Krieg etwas Allgemeines und Recht Streit ist und dass alles sich im Streit vollzieht und auch so gehandhabt wird.“


      Der Streit als Element der Verwirklichung von Recht erscheint nur im ersten Moment widersprüchlich. Soweit der Streit am Ende „Recht“ bzw. „Gerechtigkeit hervorbringt, ist er ein Symbol der Harmonie, der Gemeinsamkeit und der Chance, denn Recht kann nur dadurch entstehen, dass einem Konflikt zunächst eine Auseinandersetzung und sodann eine Befriedigung des Konflikts folgen. Nicht nur die alten Griechen, auch die Chinesen haben schon früh eine solch philosophische Betrachtungsweise entwickelt: Das chinesische Schriftzeichen für „Konflikt“ setzt sich zum Beispiel aus den Symbolen und Schriftzeichen für „Gefahr“ und „Chance“ zusammen.


      Der Konflikt hat also viele Facetten. Er kann sowohl belastend als auch befreiend wirken. Er kann nützlich im Sinne von fruchtbar, aber auch zerstörerisch sein.


      Da die Streitschlichtung der Lösung von Konflikten dient, setzt eine Streitschlichtung ein umfassendes Verständnis über die Entstehung, Deeskalation und die Auflösung von Konflikten voraus. Im Folgenden werden die wesentlichen Leitlinien skizziert.


      Das Wort Konflikt leitet sich aus dem lateinischen Verb confligere ab, was „zusammentreffen, kämpfen“ bedeutet. Für eine Analyse des Konflikts bedarf es jedoch einer weitergehenden – über das Begriffliche hinausgehenden – Definition. Eine altbewährte, weite Konfliktdefinition von Glasl (Konfliktmanagement, 7. Auflage 2003, S. 14) lautet:


      Ein sozialer Konflikt ist


      
        	
          eine Interaktion

        


        	
          zwischen Akteuren (Individuen, Gruppen, Organisationen)

        


        	
          wobei mindestens ein Akteur

        


        	
          Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen, Wahrnehmen

        


        	
          und/oder Fühlen

        


        	
          und/oder Wollen

        


        	
          mit dem anderen Akteur/den anderen Akteuren in der Art erlebt,

        


        	
          dass im Realisieren eine Beeinträchtigung

        


        	
          durch einen anderen Akteur (die anderen Akteure) erfolge.

        

      


      Entscheidend ist somit die notwendige Interaktion zwischen zwei Parteien: Das Erleben einer Beeinträchtigung durch die andere Partei, wobei es schon ausreichend ist, wenn EINE der beiden Seiten eine Unvereinbarkeit wahrnimmt.

    

  


  
    
      2. Typologie von Konflikten


      
        

        
          	
            2.1 Einordnung anhand der Streitgegenstände: Anlass des Konflikts

            
              	2.1.1 Sachkonflikte


              	2.1.2 Werte- und Grundsatzkonflikte


              	2.1.3 Strategiekonflikte


              	2.1.4 Beziehungskonflikte


              	2.1.5 Verteilungskonflikte

            

          


          	
            2.2 Einordnung anhand der Erscheinungsform des Konflikts

            
              	2.2.1 Latente Konflikte


              	2.2.2 Manifester Konflikt


              	2.2.3 Institutionalisierter Konflikt


              	2.2.4 Heiße und kalte Konflikte

            

          


          	
            2.3 Einordnung des Konflikts anhand der Parteien der Auseinandersetzung

            
              	2.3.1 Asymmetrischer Konflikt


              	2.3.2 Beziehung der Parteien


              	2.3.3 Endogener oder exogener Konflikt

            

          

        

      


      Um als Mediator, als Streitschlichter oder auch als Schiedsrichter den Konfliktparteien erfolgreich helfen zu können, muss zunächst der bestehende Konflikt analysiert werden, denn nur so lassen sich die nächsten Schritte auf dem Weg zur Lösung der Auseinandersetzung planen. Man wird sich daher als Mediator/Streitschlichter zunächst fragen:


      
        	
          Was für ein Konflikt liegt hier vor?

        


        	
          Was beschäftigt die betroffenen Personen?

        


        	
          Warum halten die jeweiligen Parteien ihre Ansicht für richtig?

        


        	
          Welches Interesse verfolgen die Parteien?

        

      


      Zum Zweck der Vereinfachung wurde die sogenannte Konflikttypologie entwickelt, mit deren Hilfe Konflikte in unterschiedliche Konflikt-Typen aufgeteilt werden. Dadurch kann schneller festgestellt werden, wo der Schwerpunkt der meist komplexen Auseinandersetzung liegt und welche Methode am geeignetsten ist, um den Konflikt zu lösen.


      In der Wissenschaft der Konfliktlösung gibt es eine unüberschaubare Vielzahl von theoretischen Ansätzen, weil eine Einordnung maßgeblich vom Blickwinkel abhängt, von dem der (theoretische) Konflikt betrachtet wird. Soziologen, Psychologen, Ökonomen, Kommunikationswissenschaftler oder Politikwissenschaftler setzen allesamt unterschiedliche Schwerpunkte bei der Analyse eines Konflikts. Im Wesentlichen können jedoch drei unterschiedliche Gruppen von Kategorisierungsansätzen identifiziert werden:


      
        	
          Konfliktanalyse anhand des Streitgegenstands

        


        	
          Konfliktanalyse anhand der Erscheinungsform

        


        	
          Konfliktanalyse durch Analyse der Konfliktparteien

        

      


      Die vorgenannten Ansätze können sich selbstverständlich auch ergänzen. Ein Konflikt kann und muss in manchen Fällen auf allen drei Ebenen analysiert werden.


      
        2.1 Einordnung anhand der Streitgegenstände: Anlass des Konflikts


        
          2.1.1 Sachkonflikte


          Sachkonflikte können auch als Zielkonflikte oder Interessenkonflikte bezeichnet werden, da die Parteien im Rahmen eines Sachkonflikts unterschiedliche Vorstellungen vom Ergebnis haben. Sie bewerten den Anlass der Auseinandersetzung unterschiedlich und sehen daher ihr Interesse beeinträchtigt.


          Im wirtschaftlichen Bereich kann dies zum Beispiel der Fall sein, wenn die Parteien unterschiedliche Erwartungen an die Leistung des Vertragspartners haben. Ist der Käufer einer Ware mit der Qualität nicht zufrieden, wird er den Kaufpreis entweder erst gar nicht zahlen, den Kaufpreis zurückfordern oder aber die Leistung einer mangelfreien Ware verlangen. Der Verkäufer hingegen wird den Kaufpreis behalten wollen bzw. die Zahlung verlangen und auf der Abnahme der Ware bestehen.


          Im Ergebnis haben die Parteien also ähnliche oder sogar übereinstimmende Ansichten im Bezug auf das Ziel (Ware kaufen/Ware verkaufen) und die grundsätzlichen Wertesysteme (eine Ware ist den Kaufpreis wert, wenn sie mangelfrei ist). Sie bewerten aber einzelne Positionen des Gegenstandes abweichend (mangelhaft/mangelfrei) oder haben unterschiedliche Erwartungen bezogen auf den Gegenstand (Verwendbarkeit/Kombinierbarkeit/Funktionsfähigkeit etc.).

        


        
          2.1.2 Werte- und Grundsatzkonflikte


          Auseinandersetzungen dieses Konflikttypus berühren die fundamentalen Wertvorstellungen von mindestens einer Partei (Wertekonflikt) oder es geht um individuelle Überzeugungen und Grundsätze (Grundsatzkonflikt).


          Solche grundlegenden Werte können sowohl religiöser, moralischer, kultureller oder auch gesellschaftlicher bzw. ideologischer Natur sein.


          Beispielsweise kann die Erhebung von Zinsen in muslimischen Ländern ein sehr streitbares Thema sein, da der Koran die Erhebung von Zinsen verbietet. Obwohl ein entsprechendes Zinsverbot auch in der Bibel zu finden ist, wird das Thema „Zinsen“ in christlich geprägten Ländern in aller Regel keine Wertvorstellungen verletzen oder zu einem Grundsatzkonflikt führen.


          Werte und Grundsätze sind äußerst individuell und hängen im Ergebnis von der Persönlichkeit des oder der Betroffenen ab. Da es sich um fundamentale Werte und Grundvorstellungen handelt, ist eine Einigung der Parteien in diesen Fällen eher unwahrscheinlich. Die betroffene Person kann in der Regel ein – auch nur vorübergehendes oder singuläres – Abweichen von ihren Werten und Grundsätzen nicht gegenüber sich selbst rechtfertigen. In solchen Fällen ist die Mediation/Streitschlichtung nur in seltenen Fällen geeignet, wirkliche Erfolge zu erzielen. Es bedarf viel-mehr einer verbindlichen Entscheidung durch einen Dritten. Diese kann beispielsweise in einem Gerichts- oder einem privaten Schiedsgerichtsverfahren geschehen.

        


        
          2.1.3 Strategiekonflikte


          Strategiekonflikte findet man vor allem in gesellschaftsrechtlichen und unternehmerischen Auseinandersetzungen. Der Konflikt charakterisiert sich dadurch, dass sich die Parteien über das Ziel einig sind, jedoch Streit darüber besteht, wie dieses Ziel am besten und mit welchen Mitteln es zu erreichen ist.

        


        
          2.1.4 Beziehungskonflikte


          Der Beziehungskonflikt beschreibt den gestörten Umgang der Parteien miteinander, nicht die objektiven Umstände. Oftmals treten diese Konflikte als scheinbare Sachkonflikte auf. Die Personen, die miteinander eine Auseinandersetzung auf der Beziehungsebene führen, suchen in der Regel nach Möglichkeiten, diese auf die Sachebene zu übertragen. Die Beteiligten versuchen einerseits, ihre Macht gegenüber dem anderen zu demonstrieren. Andererseits geht es oftmals schlicht darum, dem anderen Schaden zuzufügen.


          Beziehungskonflikte entstehen häufig innerhalb von Familien, sowohl im unternehmerischen Bereich, zum Beispiel bei der Unternehmensnachfolge, als auch im privaten Bereich, zum Beispiel bei Erbschaftsstreitigkeiten.


          Beziehungskonflikte sind oft auf eine mangelhafte oder unzureichende Kommunikation zwischen den Beteiligten zurückzuführen. Die Mediation/Streitschlichtung kann hier ein geeignetes Mittel sein, um bestehende Konflikte auch für die Zukunft auszuräumen. Allerdings sind diese Auseinandersetzungen – da sie die Beteiligten äußerst persönlich treffen – sehr emotionsgeladen. Die Fronten sind meist seit Jahren verhärtet. Es bedarf deshalb seitens des Mediators/Schlichters einer hohen emotionalen und psychologischen Kompetenz, um den Beteiligten eine Hilfe bieten zu können.

        


        
          2.1.5 Verteilungskonflikte


          Bei einem Verteilungskonflikt geht es schlicht darum, dass sich die Parteien uneins über die Frage sind, wie materielle oder immaterielle Güter zu verteilen sind. Zwar sind sie sich einig über das Ziel und die einzusetzenden Mittel, ihre Wert- und Grundsatzvorstellungen divergieren ebenso wenig voneinander, wie sie auf Beziehungsebene miteinander im Clinch liegen, jedoch empfinden sich die Parteien als Konkurrenten, wenn es um die Verteilung von knappen Ressourcen geht.


          Typisches Streitthema im Rahmen von Verteilungskonflikten ist die Vorstellung über die Verteilung von wirtschaftlichem Erfolg und Misserfolg, von Chancen, Risiken, Macht und Anerkennung.

        

      


      
        2.2 Einordnung anhand der Erscheinungsform des Konflikts


        Mithilfe der zweiten Methode werden Konflikte nach ihrer äußeren Erscheinungsform eingeordnet. Maßgeblich sind die Art und Weise der Austragung des Konflikts und seine Auswirkungen auf Außenstehende und Beteiligte.


        
          2.2.1 Latente Konflikte


          Als latenten Konflikt bezeichnet man eine Auseinandersetzung, die jedenfalls in ihren wesentlichen Eckpunkten bereits angelegt, jedoch noch nicht ausgebrochen ist. Das bedeutet, die Situation bzw. die Struktur, die zu einem Konflikt führt, ist bereits vorhanden. Die Parteien sind sich aber des Konflikts (noch) nicht bewusst. Denkbar ist auch, dass die Parteien um die gegebene Grundlage (Situation/Struktur) für den Konflikt wissen, es jedoch nicht wagen, den ersten Schritt „in den Konflikt“ zu unternehmen.

        


        
          2.2.2 Manifester Konflikt


          Beim manifesten Konflikt sind die Differenzen zwischen den Beteiligten offen und werden von allen auch als solche erkannt. Die Parteien sind sich des Konflikts bewusst. Der Konflikt äußert sich durch ein bestimmtes Verhalten, das für die andere(n) Partei(en) nachteilig ist/sind.

        


        
          2.2.3 Institutionalisierter Konflikt


          Weiterhin können institutionalisierte und nicht institutionalisierte Konflikte unterschieden werden. Der institutionalisierte Konflikt läuft in geregelten, in der Regel genau dafür vorgesehenen Bahnen ab. Ein klassisches Beispiel ist eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung in einem Betrieb, in welchem ein Betriebsrat existiert. Hier bestehen klare gesetzliche Vorgaben, wer sich mit welchem Anliegen an wen wenden muss und wie diese Anlaufstelle mit dem Konfliktbegehren umzugehen hat. Der Konflikt ist also kanalisiert und der weitere Ablauf auf dem Weg zur Lösung oder (rechtlichen) Klärung des Konflikts ist vorgegeben. Bei nicht institutionalisierten Konflikten gibt es solche Rahmenbedingungen nicht. Der Konflikt verläuft daher „unkontrolliert“, sodass auch kein Einfluss auf den Verlauf genommen werden kann.

        


        
          2.2.4 Heiße und kalte Konflikte


          Schließlich lassen sich auch sogenannte heiße und kalte Konflikte unterscheiden. Unterscheidungskriterium ist hier die emotionale „Begeisterung“, mit welcher sich die Parteien dem Konflikt widmen. Bei einem heißen Konflikt sind die Parteien sehr engagiert und im hohen Maße von der Rechtmäßigkeit ihrer Position überzeugt, während die Position der Gegenseite des Konflikts nicht nachvollziehbar und ungerecht erscheint. Kalte Konflikte sind vor allem von Resignation und Hoffnungslosigkeit der Parteien gekennzeichnet. Die Parteien eines kalten Konflikts sind frustriert und fühlen sich machtlos – im Glauben, der Konflikt sei unüberwindbar. In der Regel wird ein solcher Konflikt nicht auf einer emotionalen, persönlichen Ebene zwischen den Parteien ausgetragen. Meistens schalten die Parteien Dritte ein, um selbst die Kommunikation mit der Gegenseite zu vermeiden.

        

      


      
        2.3 Einordnung des Konflikts anhand der Parteien der Auseinandersetzung


        In einem ersten Schritt lässt sich anhand der Anzahl und der Art der Beteiligten eine Unterscheidung treffen. Hierfür muss ermittelt werden, ob es sich bei den Parteien um zwei oder mehr Individuen, um Gruppen oder größere Zusammenschlüsse (Staaten, Bündnisse etc.) handelt. In einem zweiten Schritt kann unterschieden werden, ob sich die Parteien selbst oder von Dritten repräsentieren lassen. Bei Gruppen oder Zusammenschlüssen kommt ohnehin nur eine Repräsentation über einen Dritten (Bevollmächtigte, Delegierte) in Betracht.


        
          2.3.1 Asymmetrischer Konflikt


          Danach ist zu untersuchen, ob zwischen den Parteien strukturelle Unterschiede bestehen (sog. asymmetrische Konflikte), die für die Austragung des Konflikts und dessen Lösung eine Rolle spielen. Der strukturelle Unterschied kann zum Beispiel auf sozialen, politischen, finanziellen oder organisatorischen Strukturen beruhen. Streiten beispielsweise zwei Unternehmen aus derselben Branche, wobei einer „Newcomer“ ist, der gerade erst im relevanten Markt auftritt, während der andere der „Markt-Primus“ ist, kann allein schon der unterschiedliche finanzielle Spielraum, den die Parteien zur Austragung des Konflikts haben, zu einem wichtigen strukturellen Unterschied führen, der wiederum in ein Machtgefälle mündet.

        


        
          2.3.2 Beziehung der Parteien


          Darüber hinaus ist auch die Beziehung, in der die Parteien zueinander stehen, von Bedeutung. Selbst wenn aktuell keine Beziehung zwischen den Parteien sichtbar ist, bedarf es einer Klärung vergangener Beziehungen zwischen den Parteien.


          
            
              Beispiel:
            


            In einer Auseinandersetzung zwischen zwei Unternehmen stellt sich heraus, dass die beiden Geschäftsführer vor der Gründung der streitenden Unternehmen gemeinsam ein Unternehmen besessen und geführt haben. In solchen Konstellationen werden oftmals alte Konflikte unter einem neuen Deckmantel ausgetragen, sodass eine Lösung des eigentlichen Problems ohne die Kenntnis der Vorgeschichte der Beziehung gar nicht möglich ist.

          

        


        
          2.3.3 Endogener oder exogener Konflikt


          Im Rahmen dieser Kategorisierung ist auch zwischen sogenannten endogenen und exogenen Konflikten zu differenzieren. Entscheidendes Merkmal ist hierbei, ob die Parteien in übergeordnete Strukturen eingebunden sind. Bei endogenen Konflikten sind die Parteien Teile eines übergeordneten Systems, das den Konflikt notfalls kontrollieren könnte. Ein Beispiel hierfür wäre die Führungskraft in einem Unternehmen, die die (Personal-)Verantwortung für zwei Arbeitsgruppen oder Teams trägt. Kommt es zwischen den Gruppen oder zwischen Mitarbeitern der Gruppen zu Konflikten, kann die verantwortliche Führungsperson im Zweifel den Konflikt durch eine eigene Entscheidung lösen. Der Konflikt spielt sich also innerhalb eines (geschlossenen) Systems ab; es handelt sich also um einen Konflikt „von innen heraus“. Gibt es ein solches System nicht, handelt es sich um einen exogenen, sprich: „von außen“ stammenden Konflikt.

        

      

    

  


  
    
      3. Entwicklung eines Konflikts/Konfliktdynamik


      
        

        
          	Stufe 1: Verhärtung der Standpunkte


          	Stufe 2: Spannungsaufbau


          	Stufe 3: Taten


          	Stufe 4: Sieg oder Niederlage


          	Stufe 5: Gesichtsverlust


          	Stufe 6: Drohung


          	Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge


          	Stufe 8: Zerstörung der gegnerischen (Existenz-)Grundlage


          	Stufe 9: Zerstörung der Gegenseite

        

      


      Vereinfacht zusammengefasst setzt sich die Ursache eines Konflikts aus objektiven und subjektiven Merkmalen zusammen. In objektiver Hinsicht liegt jedem Konflikt ein bestimmter Anlass zugrunde, auf welchen ein bestimmtes Verhalten einer Person oder Gruppe folgt. Dieses objektive Merkmal (Anlass und Verhalten) lässt jedoch noch keinen Konflikt entstehen. Erforderlich ist weiterhin in subjektiver Hinsicht, dass mindestens ein Beteiligter die entstandene Situation als Beeinträchtigung wahrnimmt. Ist auf diese Weise ein Konflikt entstanden, entwickelt er sich zusammen mit der Stärke der empfundenen Beeinträchtigung fort und führt zur Eskalation.


      Für die Geschwindigkeit der Fortentwicklung des Konflikts auch in Form einer Eigendynamik sind die subjektive und die oft selektive Wahrnehmung der Parteien sowie die Reaktion auf das Verhalten der jeweils anderen Partei entscheidend. Je länger ein Konflikt dauert, desto schwerwiegender fühlen die Parteien die Beeinträchtigung. Sie wollen (weitere) Verluste vermeiden und keinesfalls eingesetzte Mittel als verloren abschreiben. Auf verhärtete Fronten folgen dann schnell Taten, welche die Lösung des Konflikts immer schwieriger machen. Zu guter Letzt geht es dann nicht mehr um die Auflösung der Beeinträchtigung, sondern um die Schädigung des Gegners bis hin zu seiner „Vernichtung“.


      Auf welcher Ebene eines Konflikts man sich befindet, ist relevant für die Frage, ob die Parteien noch selbst zu einer Lösung des Konflikts finden können oder ob und in welcher Form den Beteiligten durch die Wahl des geeigneten Streitbeilegungsverfahrens (Mediation, Schlichtung, Schiedsgericht, Gericht) geholfen werden kann.


      Friedrich Glasl beschreibt die Eskalation eines Konflikts in neun Stufen:
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        Stufe 1: Verhärtung der Standpunkte


        Ein Konflikt – also die empfundene Beeinträchtigung durch das Verhalten des anderen aufgrund eines bestimmten Anlasses – gelangt in die erste Stufe der Eskalation, wenn eine (gegenseitige) Beeinflussung des Standpunktes bzw. der Wahrnehmung des anderen nicht mehr möglich ist. Die Standpunkte verhärten sich und die Parteien nehmen den Standpunkt des anderen zunehmend als Provokation wahr.

      


      
        Stufe 2: Spannungsaufbau


        In der zweiten Stufe der Eskalation nehmen die Spannungen zwischen den Parteien zu. Sie beginnen einzelne Unterschiede in der Auffassung zum Konfliktthema hervorzuheben und der anderen Seite vorzuhalten. Dadurch steigern sie ihr Selbstbewusstsein und provozieren die Gegenseite. Vermeintliche Widersprüche in der Argumentation der Gegenseite werden aufgedeckt und hervorgehoben. Dabei kommt es oft zu Widersprüchen und einer verzerrten, selektiven Wahrnehmung der tatsächlichen Fakten.

      


      
        Stufe 3: Taten


        Je länger der Konflikt dauert und je mehr sich die Fronten verhärten und Spannungen zwischen den Parteien bilden, desto schneller gelangen die Parteien an den Punkt, an dem sie das Gefühl haben, dass die Angelegenheit nun ausreichend besprochen worden ist. Sie sind überzeugt, dass nun gehandelt werden müsse, um die gefühlte Beeinträchtigung zu beenden. Diese Handlungen werden oft von der Gegenseite unerwartet schnell getroffen. Sie sind einseitig und stellen den Konfliktgegner oftmals vor vollendete Tatsachen, auch indem sie den Gegner in seiner eigenen Handlungsfreiheit beschränken oder gar blockieren.

      


      
        Stufe 4: Sieg oder Niederlage


        Führen auch die eingeleiteten Taten nicht zur Beilegung oder Lösung des Konflikts, wird der Konflikt als Situation empfunden, in der es nur noch „Sieg“ oder „Niederlage“ gibt. Die Bereitschaft, gegenüber der Gegenseite Zugeständnisse zu machen, sinkt erheblich. Zugleich sind die Parteien bereit, ein höheres Risiko, „Alles oder Nichts“ in Kauf zu nehmen, um die empfundene Beeinträchtigung zu beenden. Parallel wird der Konflikt ausgeweitet. Dritte werden in den Konflikt hineingezogen (entweder du bist für oder gegen mich) oder der gesamte Konflikt wird in die Öffentlichkeit gezogen, um den Druck auf den Gegner zu erhöhen. Auch nehmen die Angriffe auf den Gegner meist persönlichen Charakter an. Die Parteien fangen an, eine persönliche Kommunikation zu meiden und schalten Dritte, in der Regel Rechtsanwälte, ein.

      


      
        Stufe 5: Gesichtsverlust


        Die fünfte Stufe der Eskalation wird erreicht, wenn eine der Parteien die andere dazu bringt, ihr Gesicht zu verlieren, also das eigene Ansehen dieses Beteiligten subjektiv oder objektiv sinkt. Dies hat Schuldzuweisungen zur Folge. Die Parteien glauben immer weniger daran, dass die andere Seite von ihrer Auffassung abweichen wird. Zugleich geben sie der anderen Partei die Schuld dafür, dass eine Lösung des Problems nicht gefunden wurde.

      


      
        Stufe 6: Drohung


        Gelangen die Parteien des Konflikts zu der Überzeugung, dass es keinen Weg mehr zurück gibt, bereiten sie sich auf den Angriff vor. Sie beginnen mit bestimmten Verhaltensweisen. Sie drohen mit Maßnahmen in der Hoffnung, dass die Gegenseite aufgrund der in Aussicht gestellten Maßnahme doch noch einlenkt. Die Gegenseite empfindet die Drohung allerdings bereits als Angriff und wird deshalb ihrerseits eine Drohung aussprechen. Hierdurch provozieren sich die Beteiligten gegenseitig weiter. Das von der Gegenseite in Aussicht gestellte Übel bewegt die bedrohte Partei, im Ergebnis also beide, erst recht die angedrohte Maßnahme umzusetzen.

      


      
        Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge


        Kann auch in der sechsten Stufe des Konflikts keine der Parteien den Konflikt lösen bzw. nach seiner Meinung für sich entscheiden, fürchten die Parteien um ihre „Existenz“, denn der Gegenseite wird jetzt alles zugetraut. Es entwickeln sich regelrecht irrationale Feindschaften, sodass die Schädigung der anderen Seite Genugtuung bereitet. Die Parteien setzen nunmehr viel Energie in den Angriff auf die andere Partei und bauen so die bereits zwischen den Beteiligten bestehende Spannung weiter aus. Es kann zu begrenzten Vernichtungsschlägen kommen, bei denen es dem Handelnden darauf ankommt, den anderen beispielsweise finanziell oder beruflich handlungsunfähig zu machen. Ein gutes Beispiel für dieses Stadium ist das gegenseitige Überziehen mit kostspieligen gerichtlichen Verfahren. Insbesondere bedienen sich die Parteien hier gerne des juristischen Mittels einer Unterlassungsverfügung, um den Gegner an der Vornahme bestimmter Handlungen zu hindern.

      


      
        Stufe 8: Zerstörung der gegnerischen (Existenz-)Grundlage


        Auf der achten Stufe der Konflikteskalation sind die Parteien darauf aus, die Existenzgrundlage des anderen zu zerstören. Eigene Verluste sind die Beteiligten bereit in Kauf zu nehmen, solange ihre eigene Existenz noch gesichert ist.

      


      
        Stufe 9: Zerstörung der Gegenseite


        Die neunte Stufe ist die letzte Stufe des Eskalationsmodells. In diesem Stadium geht es den Beteiligten nur noch darum, den anderen vollständig zu „zerstören“. Die Beteiligten sind bereit, auch die eigene (wirtschaftliche) Existenz aufs Spiel zu setzen, nur um den anderen zu ruinieren: „Ich mache dich fertig, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue.“


        Dieses Konfliktmodell von Glasl ist umstritten und kann selbstverständlich nicht statisch angewendet werden. Konflikte sind zu vielschichtig, individuell und eigendynamisch, als dass man sie in ein bestimmtes Ablaufmodell zwängen könnte. In konkreten Konflikten werden manche Stufen dieses Modells ganz übersprungen oder sie verbinden sich miteinander, sodass die erste Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Modells darin besteht, herauszufinden, auf welcher Stufe sich der Konflikt befindet.


        Die Einstufung eines Konflikts ist gleichwohl in aller Regel sehr hilfreich, da sie Rückschlüsse auf den Status der Wahrnehmung und die Ziele der Parteien zulässt. Die Erfahrung lehrt, dass Konflikte, die sich auf den ersten drei Stufen des Modells befinden, oft durch die Parteien selbst einer Lösung zugeführt werden können, ohne dass ein Dritter eingeschaltet werden muss. Dieser Bereich wird auch der Win-win-Bereich genannt, da es auf diesen Stufen möglich ist eine Einigung zu finden, von der beide Seiten profitieren. Ist hingegen die vierte Stufe der Konflikteskalation erreicht, wird in der Regel eine Einigung der Parteien untereinander nicht mehr möglich sein. Der Bereich zwischen der vierten und der sechsten Stufe kann als Win-lose-Bereich bezeichnet werden, da hier der Konflikt in der Regel auf Kosten einer der Parteien entschieden wird.


        Hier muss ein (objektiver) Dritter eingeschaltet werden, um den Konflikt zwischen den Parteien zu befrieden. Mithilfe des Dritten kann der Konflikt durch Deeskalation wieder in den Win-win-Bereich zurückgeführt werden. Aber auch das funktioniert im Allgemeinen nur so lange, als noch nicht die siebte Stufe der Eskalation erreicht ist. Der Bereich zwischen der siebten und der neunten Stufe wird gerne als Lose-lose-Bereich bezeichnet, da beide Parteien aufgrund der vorangeschrittenen Eskalation verlieren. Sind die Parteien an diesem Punkt angelangt, sitzt die wahrgenommene Beeinträchtigung, Benachteiligung und Verletzung so tief, dass die Parteien einer gütlichen Einigung in Form der Einsicht und des gegenseitigen Nachgebens nicht mehr zugänglich sind. Der Konflikt muss dann zu Ende ausgetragen und durch einen autoritären Dritten, in der Regel das Gericht, entschieden werden. Eine Vermittlung zwischen den Parteien kann hingegen erreichen, dass der Konflikt zurück in gütlichere Eskalationsstufen geführt wird, was dann wiederum eine Einigung zwischen den Parteien ermöglichen kann.

      

    

  


  
    
      4. Annäherung an die Konfliktlösung durch Verhandlung


      Verhandeln im Sinne einer produktiven Konfliktlösung bedeutet mehr als nur den eigenen Standpunkt zu vertreten und so die eigenen Ziele gegenüber und zu Lasten der anderen Verhandlungspartei durchzusetzen. Ziel ist es vielmehr, durch die gemeinsam mit der Gegenseite verhandelte Lösung einen Mehrwert zu generieren, von dem alle Beteiligten profitieren. Anderenfalls führt die Verhandlung nur dazu, dass der Gewinn der einen Partei dem Verlust der anderen Partei entspricht. Jedenfalls eine der Parteien wird sich in der Folge benachteiligt fühlen, wodurch neue Konflikte entstehen und oftmals die tatsächliche Durchsetzung des Verhandelten unmöglich wird. Die Verhandlung steht konsequenterweise in einem erheblichen Spannungsverhältnis zwischen den eigenen Interessen und dem zu erzielenden Mehrwert, der zugleich Verluste für beide Parteien bedeutet, da sie ihre Wunschziele – um den Mehrwert zu erreichen – nicht voll durchsetzen können. Um besser mit diesen komplexen Verhandlungssituationen umgehen zu können und die bestmöglichen Ergebnisse durch Verhandlung zu erzielen, hilft eine Analyse der Ausgangs- und Verhandlungssituation. Mit dieser Analyse wird ein interessenorientiertes Verhandeln oft erst möglich.


      Die Ausgangssituation beschreibt das Verhältnis der Parteien zu potenziellen Verhandlungslösungen und zueinander. Jedem Konflikt ist dabei gemeinsam, dass es gemeinsame Optionen (Einigungsoptionen) und einseitige Optionen (Nichteinigungsalternativen) gibt. Einigungsoptionen sind solche Möglichkeiten, die nur mit der Gegenseite gemeinsam verwirklicht werden können, während die Nichteinigungsalternativen Optionen sind, die eine Seite auch gegen den Willen der anderen Seite durchsetzen kann.
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      Um die bestmögliche Einigung zwischen den Parteien finden zu können, ist es erforderlich, die Spannbreite der gemeinsamen Optionen – den Einigungsbereich – zu definieren. Hierfür wird ermittelt, was für jede Partei die beste gemeinsame Einigung (Maximaleinigung) ist, und zugleich, welche gemeinsame Einigung für jede Partei noch akzeptabel ist (Mindesteinigung). Zusätzlich zu den Vorstellungen der Parteien begrenzt unter Umständen auch der rechtliche Rahmen die Wertvorstellungen der Parteien und die Beziehung der Parteien zueinander den Einigungsbereich.


      Ziel der Verhandlung ist es, die bestmögliche Lösung innerhalb dieses Einigungsbereiches zu erzielen.

    

  


  
    
      5. Interessenorientiertes Verhandeln


      Dass Verhandeln nicht gleich Verhandeln ist und die Menschen scheinbar von Natur aus ein unterschiedliches Geschick bei Verhandlungen an den Tag legen, ist allgemein bekannt. In aller Regel bestehen Verhandlungen daraus, dass Parteien ihre Ziele und Forderungen gegenüber der Gegenseite formulieren. Es handelt sich um die Erwartungen, die die jeweilige Partei an die Verhandlung und das Ergebnis stellt. Dass diese Forderungen und Ziele im Gegensatz zu Zielen und Forderungen der anderen Seite stehen, liegt in der Natur der Sache, sodass es im Ergebnis bei solchen Verhandlungen „nur“ darum geht, einen Kompromiss zu finden. Bei solchen Verhandlungen nehmen sich die Parteien als Konkurrenten und nicht als Verhandlungspartner wahr. Jeder ist ausschließlich darauf bedacht, sich selbst möglichst viele Vorteile zu verschaffen und der anderen Seite möglichst nicht oder wenig entgegenzukommen. Die Verhandlung besteht darin, den anderen von der eigenen Position oder vorgeschlagenen Lösung zu überzeugen. Die andere Seite soll also umgestimmt oder überzeugt werden. Eine gemeinsame und produktive Lösung steht nicht im Vordergrund der Verhandlung. Ergebnisse, die im Rahmen einer solchen Verhandlung erarbeitet werden, sind Nullsummenspiele, bei denen der Gewinn des einen den Verlust des anderen bedeutet. Ein Mehrwert wird aus der Auseinandersetzung nicht generiert. In aller Regel sind die Parteien mit dem Ergebnis der Verhandlung auch nicht zufrieden.


      Diese Szenarien können vermieden werden, indem man den Fokus der Verhandlungsparteien von ihren Positionen ablenkt und auf die eigentlichen Interessen richtet (sog. interessenorientiertes Verhandeln). Dafür werden die geäußerten Forderungen und Ziele der Parteien hinterfragt und die übergeordneten Interessen der Parteien zur Grundlage der Verhandlung gemacht. Der Verhandlungsspielraum wird dadurch größer und es eröffnen sich neue Lösungs- und Einigungsoptionen. Die Verhandlung dreht sich nicht mehr ausschließlich um die Verteilung, sondern darum, den Konflikt als Chance zu begreifen, zusätzliche Werte zu schaffen. Das liegt daran, dass Positionen – als übliche Grundlage der Verhandlung – konkrete Zielsetzungen sind. Das Ziel kann also nur erreicht werden, wenn die Vorstellung vollständig erfüllt wird. Auch ein noch so geringer Kompromiss wird wegen der Abweichung des „Ist“ vom „Soll“ als Verlust empfunden. Die Schöpfung zusätzlicher Werte aus dem Konflikt ist nicht möglich. Interessen liegen demgegenüber gedanklich hinter den Positionen. Es sind, vereinfacht gesagt, die Anliegen, die die Parteien im Bezug auf die konkrete Verhandlung haben. Interessen hinter gegenläufigen Positionen können sich als konträr, identisch oder als sich ergänzend erweisen.


      
        
          Beispiel:
        


        A verhandelt nach langjähriger Tätigkeit für seinen Arbeitgeber Z mit diesem über den Abschluss eines Aufhebungsvertrages, da es persönliche Differenzen gegeben hat. Im Rahmen der Verhandlungen streiten A und Z über die Höhe der Abfindungssumme. Die Positionen sind klar: A will den Betrag X. Z will (die von A geforderte Summe) nicht bezahlen. Die Interessen des A hinter seiner Position können zum Beispiel Anerkennung für geleistete Arbeit, Kompensation für zukünftigen Verdienstausfall oder finanzielle Absicherung für den Zeitraum der Jobsuche sein.

      


      Die Suche nach den zugrunde liegenden Interessen der Parteien lässt sich mithilfe des sogenannten Eisbergmodells veranschaulichen:
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      Die aus der Wasseroberfläche herausragenden Eisbergspitzen stellen die Positionen der Parteien in der Verhandlung dar. Unter der Wasseroberfläche – und damit grundsätzlich zunächst unsichtbar – zeigen sich die Interessen der Parteien, die trotz gegenläufiger Positionen gemeinsame Berührungspunkte zeigen können.


      Ein gerne gewähltes Beispiel zur Veranschaulichung versteckter ergänzender Interessen ist das sogenannte Orangenbeispiel:


      
        
          Beispiel:
        


        Zwei Schwestern streiten sich um eine Orange. Die klassische Reaktion der Eltern wäre, die Organe zu halbieren und jeder Schwester eine Hälfte zu geben. Auf die Frage, warum jede Schwester die Orange haben will, stellt sich heraus, dass die eine Schwester das Fruchtfleisch essen will, die andere will die Schale der Orange zum Backen benutzen. Durch die Aufklärung und die Einbeziehung der Interessen der Schwestern können die Wünsche beider Schwestern voll erfüllt werden.

      


      Mithilfe des interessenorientierten Verhandelns soll vermieden werden, dass die Parteien nur um die geäußerten Positionen streiten. Es sollen die hinter den Positionen stehenden Interessen der Parteien offenbart werden, um den Verhandlungsspielraum und damit das Spektrum an potenziellen Lösungen zu erweitern.


      Die interessenorientierte Verhandlungslehre bietet auf dieser Grundlage ein bewährtes methodisches Konzept, um Verhandlungen und damit deren Ergebnis zu optimieren.


      In Deutschland ist dieses Konzept als Harvard-Konzept bekannt geworden. Das dahinter stehende Prinzip formulierte der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Roger Fisher im Jahr 1981 gemeinsam mit William L. Ury in dem Buch „Getting to Yes“ (deutsch: Das Harvard-Konzept). Das Konzept beruht auf dem „Harvard Negotiation Project“ der Harvard-Universität und wird bis heute an der Harvard Law School unterrichtet. Die Autoren des Harvard-Konzeptes haben festgestellt, dass sich die besten Verhandlungsergebnisse erzielen lassen, wenn in Verhandlungen nicht der Schwerpunkt auf Positionen, sondern auf die Interessen der Verhandlungsparteien gelegt wird. Im Rahmen der Verhandlung soll daher zwischen Sach- und Beziehungsebene getrennt werden. Für die Verhandlung bedeutet dies, dass die Parteien zunächst möglichst viele Einigungsoptionen sammeln sollen, bevor dazu übergegangen wird, diese mithilfe von objektiven Kriterien zu bewerten. Erst wenn sich eine Einigung zwischen den Streitenden abzeichnet, sollen diese prüfen, ob das gefundene Ergebnis nicht mindestens genauso gut ist wie ihr ursprüngliches Verhandlungsziel.


      Zwingende Notwendigkeit für eine interessenorientierte Verhandlung im Sinne des Harvard-Konzepts ist Offenheit der Verhandlungsparteien. Das vorgenannte Konzept kann nur dann erfolgreich aufgehen, wenn die Parteien den anderen umfassend darüber aufklären, was ihre eigentlichen Interessen sind, die hinter dem Konflikt stehen. Und genau an dieser Stelle zeigt sich die Schwierigkeit einer erfolgreichen Verhandlung. Verhandlungspartner neigen intuitiv dazu, so wenig wie möglich über ihre Verhandlungsposition preiszugeben, weil sie fürchten, dass die Gegenseite diese Informationen ausnutzen und gegen sie selbst verwenden könnte.


      
        
          Das Gefangenendilemma
        


        A und B werden bei Verkauf von Diebesgut erwischt, das die beiden bei einem Einbruchdiebstahl am Tag davor gestohlen haben. Die Polizei kann feststellen, dass die Gegenstände aus diesem Einbruchdiebstahl stammen und verdächtigt A und B, gemeinsam den Einbruchdiebstahl begangen zu haben. Beide werden daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Im Gefängnis sitzen A und B in unterschiedlichen Zellen und können nicht miteinander sprechen. Beiden wird angeboten, ein Geständnis für den gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahl abzulegen. A und B haben folgende Alternativen:


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Keiner von beiden gesteht den Einbruchdiebstahl. A und B werden jeweils wegen Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Gesteht der eine von beiden, der andere aber nicht, bekommt der Gestehende als „Kronzeuge“ keine Haftstrafe; der andere wird zu vier Jahren Haft verurteilt.

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Gestehen beide, werden A und B jeweils zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt.

              
            

          

        


        Das Dilemma offenbart sich erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick scheint es aus rationaler Sicht für A und B sinnvoll, ein Geständnis abzugeben, damit sie straffrei bleiben. Da A und B nicht miteinander sprechen können, werden sie beide gestehen und dann zu jeweils zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden. Auf den zweiten Blick hätte der beste Weg für A und B aber vorliegend darin bestanden, nicht auszusagen und in der Folge zu „nur“ sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden.

      


      
        
          Beispiele:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Sie müssen notgedrungen kurzfristig einen Gebrauchtwagen kaufen, weil Ihr bisheriger PKW funktionsuntüchtig geworden ist, Sie aber auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen sind, um zu Ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Sie werden intuitiv den Gebrauchtwagenverkäufer (professionell oder privat) nicht über Ihre Notlage und den Zeitdruck informieren, weil Sie befürchten, der Verkäufer wird diese Information über Ihre Lage nutzen, um einen höheren Preis zu verlangen.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Möchten Sie Ihren Wagen selbst kurzfristig verkaufen, weil Sie zum Beispiel in der nächsten Woche für zwei Jahre ins Ausland gehen, werden Sie den potenziellen Käufer nicht über diesen Umstand informieren, weil Sie fürchten, der potenzielle Käufer könnte diese Information nutzen, um den Preis zu drücken.

              
            

          

        

      


      Aus diesem Umstand der Furcht vor Nachteilen durch die Offenbarung von Informationen zu den eigenen Interessen folgt das sogenannte Verhandlungsdilemma. Zur weiteren Veranschaulichung bietet sich das aus der sogenannten Spieltheorie bekannte Gefangenendilemma an:


      Wie die beiden Gefangenen A und B haben alle Verhandlungspartner im Rahmen einer Konfliktlösung die Wahl, einen kooperativen oder einen nicht kooperativen Verhandlungsstil zu wählen. Intuitiv wird jeder einen nicht kooperativen Verhandlungsstil wählen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, also – im Gefängnisbeispiel – ganz ohne Freiheitsstrafe davonzukommen. Da jedoch auch die andere Verhandlungspartei intuitiv diesem Verhaltensmuster folgen wird, kann keiner der Verhandlungspartner das optimale Ergebnis erzielen. Das Ergebnis wird mittelmäßig – im Gefängnisbeispiel für jeden zwei Jahre Freiheitsstrafe. Nur wenn beide sich gegenseitig offenbaren und ihre Interessen offenlegen, kann das bestmögliche Ergebnis – im Gefängnisbeispiel sechs Monate Freiheitsstrafe für jeden – erreicht werden.


      Die Schöpfung zusätzlicher Werte im Rahmen einer Verhandlung, die zum bestmöglichen Ergebnis führt, ist also im Ergebnis von der Kooperation beider Seiten zur Überwindung des Verhandlungsdilemmas abhängig.


      Aber auch, wenn man dieses Verhandlungsdilemma erfolgreich gelöst hat, stellt sich im Lauf der Verhandlung die Frage, wie zum Beispiel der zusätzliche Wert – der durch das interessenorientierte Verhandeln geschaffen wurde – oder aber die Kosten, die während der Verhandlung entstanden sind, an die Parteien zu verteilen sind. Nach dem Harvard-Konzept sollen hier objektive Kriterien der bestimmende Faktor sein. Realistisch betrachtet gibt es allerdings keine objektiven Kriterien, die eine bestimmte Verteilung von Werten rechtfertigen könnten. Es ist vielmehr auch hier eine Verhandlung zwischen den Parteien notwendig. Es handelt sich um das sogenannte distributive Verhandeln. Das Problem im Rahmen dieser Verhandlung ist, ähnlich wie bei der Verhandlung des „Grundkonflikts“, dass jede Partei die Maximierung des eigenen Anteils bzw. Vorteils anstrebt. Auch hier hilft die Methode des interessengerechten Verhandelns, um eine bestmögliche Lösung zu finden. Zusätzlich sind in dieser Phase objektive Dritte, wie zum Beispiel Mediatoren/Streitschlichter, hilfreich, die legitime Ansätze für eine Verteilung der Werte zur Diskussion stellen können.
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      1. Grundlagen der Mediation


      Die Mediation ist eine interessenorientierte Art der Vermittlung zwischen streitenden Parteien. Im Vordergrund steht dabei – im Gegensatz zu anderen außergerichtlichen Formen der Streitbeilegung wie der Schiedsgerichtsbarkeit und der Streitschlichtung – eine Lösung des Konflikts durch die Parteien selbst.


      Der Mediator vertritt im Mediationsprozess die Interessen aller beteiligten Parteien und ist damit gleichermaßen unparteiisch. Er richtet nicht über den bestehenden Konflikt und die Handlungen oder Unterlassungen der beteiligten Personen. Er unterbreitet auch von sich aus keinen Vorschlag, was aus seiner Sicht eine gute oder annehmbare Lösung des Konflikts wäre. Die Mediation dient damit den Beteiligten des Konflikts dazu, gemeinsam möglichst interessengerechte und wertschöpfende Ergebnisse zu erarbeiten, die am Ende den vorhandenen Konflikt zur Zufriedenheit aller an der Mediation Beteiligten lösen.


      Es gibt kein klassisches Berufsbild des Mediators. Entsprechend der Vielfalt der Lebensbereiche, in denen die Mediation eingesetzt werden kann, gibt es auch eine Vielfalt an Berufsgruppen, in denen sich Mediatoren finden, zum Beispiel Rechtsanwälte, Richter, Notare, Ärzte, Psychologen, Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Betriebswirte, Pädagogen, Architekten, Unternehmensberater, Ingenieure etc.


      Unterschiedliche Konflikte in den einzelnen Bereichen und die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der Mediatoren führen dazu, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, wie eine Mediation begriffen und durchgeführt wird. Dabei ergeben sich zusätzliche Unterschiede, die auf den Lebensbereich zurückzuführen sind, aus dem die Parteien stammen. Zum Beispiel werden Konflikte schon vom gesellschaftlichen Selbstverständnis aus im asiatischen Lebensraum völlig anders behandelt als in Europa oder in Nordamerika. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen an die Konfliktlösung und im Umgang mit dem Konflikt selbst bedingen zum Teil große Differenzen in den Faktoren, die für eine erfolgreiche Mediation bestimmend sind.


      Im deutschsprachigen Raum zeichnet sich ein Mediationsverfahren vor allem durch die folgenden Faktoren aus:


      
        	
          Selbstbestimmung der Parteien


          Die Beteiligten der Mediation, die sogenannten Medianten, haben im Gegensatz zu anderen außergerichtlichen Streitbeilegungsformen größtmöglichen Einfluss und Verantwortung in Bezug auf Inhalt, Verhandlung und Ergebnis der Mediation. Der Schwerpunkt der Mediation liegt damit auf dem Gedanken, dass die Parteien selbst für den Konflikt und dessen Lösung verantwortlich sind.

        


        	
          Mediator ohne Entscheidungsbefugnis


          Ein weiterer Pfeiler des Mediationsverständnisses ist, dass zwischen der Verantwortung für den Inhalt und der Lösung des Konflikts einerseits sowie der Verantwortung für den Ablauf des Mediationsverfahrens andererseits differenziert wird. Während der Mediator die Verantwortung für den Ablauf des Verfahrens übernimmt, sind allein die Medianten für den Inhalt und die Lösung des Konflikts verantwortlich.

        


        	
          Persönliche Beteiligung am Konflikt und der Lösung


          Nach wohl überwiegender Auffassung sollen die am Konflikt beteiligten Personen auch persönlich am Mediationsprozess teilnehmen. Nur so können sämtliche Aspekte des Konflikts ergründet und kommuniziert werden. Nur wer die Sichtweise des anderen kennt, kann unter Umständen ein entsprechendes Verständnis entwickeln und/oder seine Perspektive auf den Konflikt ändern.

        


        	
          Verfahrensablauf in Phasen


          Das Mediationsverfahren folgt einer festen Struktur, die in unterschiedliche Phasen aufgeteilt ist. Dazu folgen später die Einzelheiten.

        


        	
          Konsensorientiertheit


          Die Mediation hat zum Ziel, eine Lösung zu finden, die die Zustimmung aller Beteiligten findet und deshalb von allen getragen wird. Nur so kann eine wirklich dauerhafte Lösung des Konflikts herbeigeführt werden.

        


        	
          Interessenorientiertheit


          Maßgeblich für die Lösung des Konflikts im Rahmen eines Mediationsverfahrens ist das jeweilige Interesse der beteiligten Parteien. Es kommt – im Gegensatz zu anderen Verfahren – gerade nicht darauf an, wer Recht und wer Unrecht hat. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die ausschließlich den Interessen der Parteien gerecht wird.

        

      


      Aus den vorgenannten Grundsätzen lässt sich erkennen, dass die Mediation kein Verfahren ist, das sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Es geht bei der Mediation darum, den aktuellen Konflikt auf der Basis der Interessen der Parteien einer Lösung zuzuführen. Aber auch dies geschieht bereits mit dem Fokus auf die Zukunft. Es soll eine nachhaltige, interessensgerechte Lösung gefunden werden, die auch zukünftig die Entstehung weiterer Konflikte vermeidet.

    

  


  
    
      2. Verhandlung und Konfliktlösung im Mediationsprozess


      
        

        
          	2.1 Verlauf einer Mediation


          	2.2 Einstieg in die Mediation (Phase I)


          	2.3 Bestandsaufnahme (Phase II)


          	2.4 Klärung des Konflikts (Phase III)


          	
            2.5 Lösungssuche in der Phase IV

            
              	2.5.1 Sammlung von Lösungsvorschlägen


              	2.5.2 Analyse der Lösungsvorschläge

            

          


          	2.6 Abschlussvereinbarung (Phase V)

        

      


      Wie in Kapitel 2 beschrieben, existieren verschiedene Arten von Konflikten zwischen Streitparteien. Zudem beschreibt ein Konflikt keine feststehende Größe, sondern ein komplexes Gebilde aus Emotionen, Ansichten, Weltanschauungen und vielem mehr. Der Konflikt entsteht auch nicht nur und bleibt bestehen. Vielmehr handelt es sich um ein dynamisches Phänomen, das sich stetig in alle Richtungen entwickeln und über mehrere unterschiedliche Stufen hinweg so weit eskalieren kann, dass eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteien unmöglich erscheint. Zur Beantwortung der Frage, ob und wann ein Mediationsverfahren den Parteien helfen kann, ihren Konflikt zu lösen, sind die Ausführungen in Kapitel 2 von besonderer Bedeutung. Hat man nunmehr festgestellt, dass eine Lösung des Konflikts durch Mediation grundsätzlich in Betracht kommt, stellt sich die Frage nach Einleitung und Ablauf eines Mediationsverfahrens.


      Auch für den Ablauf eines Mediationsverfahrens gibt es keine allgemeingültige Formel. Denn obwohl bestimmte Grundsätze für ein Mediationsverfahren – wie beispielsweise die Vertraulichkeit und die Selbstbestimmung durch die Parteien – typisch sind, kann ein Mediationsverfahren nicht nur nach einer bestimmten, festgelegten Methode funktionieren. Der Mediator muss stets die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen und dementsprechend seine Vorgehensweise – und damit den Ablauf des Mediationsverfahrens – dem individuellen Konflikt anpassen. Außerdem ist das Mediationsverfahren zum überwiegenden Teil dem Willen der widerstreitenden Parteien untergeordnet, sodass auch insoweit nur ein individuell abgestimmtes Verfahren erfolgversprechend sein kann.


      
        2.1 Verlauf einer Mediation


        Vereinfacht kann der Verlauf eines Mediationsverfahrens zunächst in drei Abschnitte untergliedert werden.


        Der erste Abschnitt dient der Vorbereitung des Mediationsverfahrens. Hierunter fallen alle Handlungen, die vor der eigentlichen Mediation stattfinden, vor allem die Kontaktaufnahme der streitenden Parteien mit dem Mediator, die Abklärung der Rahmenbedingungen der Mediation, die entsprechenden Vorgespräche mit den Beteiligten etc.


        Der zweite Abschnitt des Mediationsverfahrens betrifft die eigentlichen Mediationsgespräche, also die Vermittlung, die Deeskalation des Konflikts und die Konfliktlösung.


        Im dritten Abschnitt werden die Ergebnisse der Mediation umgesetzt und, soweit notwendig, nachbereitet.


        Diese grobe Strukturierung des Mediationsverfahrens lässt sich weiter unterteilen. Im Folgenden wird der Ablauf eines Mediationsverfahrens anhand eines 5-Phasen-Modells erläutert. Es kann als das gängigste und in der Praxis, bezogen auf den Regelfall, erfolgreichste Verfahrensmodell bezeichnet werden. Aber auch das 5-Phasen-Modell ist nur als ein flexibler Rahmen eines Mediationsverfahrens zu verstehen und nicht als starre Struktur. Der Ablauf des Mediationsverfahrens muss auf den konkreten, individuellen Konflikt abgestimmt werden. Von besonderer Bedeutung ist insoweit auch stets, in welchem Stadium des Konflikts der Mediator eingeschaltet wird.


        Betrachtet man den Regelfall, ergibt sich nach dem 5-Phasen-Modell das folgende Bild:


        
          
            
          

          
            
              	Phase I:

              ERÖFFNUNG DER MEDIATION
            

          
        


        


        


        
          
            
          

          
            
              	Phase II:

              BESTANDSAUFNAHME

              (THEMEN/SACHLAGE/RECHTSFRAGEN)
            

          
        


        


        


        
          
            
          

          
            
              	Phase III:

              ERFORSCHEN DER INTERESSEN
            

          
        


        


        


        
          
            
          

          
            
              	Phase IV:

              ENTWICKELN VON LÖSUNGEN
            

          
        


        


        


        
          
            
          

          
            
              	Phase V:

              VEREINBARUNG & ABSCHLUSS
            

          
        

      


      
        2.2 Einstieg in die Mediation (Phase I)


        Der erste – oft sehr schwierige – Schritt liegt eigentlich noch vor dieser Phase I. In aller Regel sind die Beteiligten über die Möglichkeit einer Mediation sowie deren Ziele und Wirkungsweisen nicht informiert. Es ist daher nicht unüblich, dass die Parteien erst durch den Vorschlag von Dritten, meist ihrer Rechtsanwälte oder eines Richters in einem bereits eingeleiteten Gerichtsverfahren, auf die Möglichkeit der Mediation hingewiesen werden. Diese haben oft schon praktische Erfahrungen in Mediationsangelegenheiten gesammelt und kennen daher die guten Erfolgsaussichten, die eine Mediation bietet.


        Die Schwierigkeit in der sogenannten Phase 0 besteht darin, die Parteien auf eine Mediation einzuschwören, soweit diese nicht ohnehin bereits aufgrund vertraglicher Regelung zwischen den Parteien vereinbart wurde. Dies wiederum setzt einen entsprechenden Informationsfluss zwischen den Parteien voraus.


        Ist infolge der Überzeugungsarbeit der Dritten der Startschuss für die Mediation gefallen, nehmen die Parteien Kontakt zum ausgewählten Mediator auf. Dieser wird zunächst einige Vorgespräche führen, um sich einen Überblick über das Konfliktpotenzial zu machen und um abschätzen zu können, ob der fragliche Konflikt überhaupt für die Durchführung eines Mediationsverfahrens geeignet ist.


        Nach Klärung dieser Punkte können die Parteien in die erste Phase der Mediation eintreten.


        Es werden nun die (rechtlichen) Rahmenbedingungen für die Durchführung des Mediationsverfahrens geschaffen. Der Mediator muss durch vertrauensfördernde Gespräche mit den Parteien eine Atmosphäre gestalten, in der es möglich ist, konstruktiv an dem akuten Konflikt zu arbeiten. Der Mediator wird den Parteien daher zunächst den Weg der Mediation und die Hintergründe einer positiven, wertschöpfenden Mediation erklären. Es erscheint zwingend erforderlich, für Transparenz und Offenheit bei den Parteien zu werben. Wie zuvor beschrieben, kann nur bei Erfüllung dieser Voraussetzungen eine Konfliktlösung erarbeitet werden, die für alle beteiligten Streitparteien eine Wertschöpfung bedeutet. Zugleich muss der Mediator Zweifel, Besorgnis und Einwände der Parteien ernst nehmen und hierauf eingehen, denn ohne eine Vertrauensbasis zwischen den streitenden Parteien und dem Mediator kann eine Mediation nicht gelingen.


        Bei diesem unter Umständen schwierigen Drahtseilakt ist mit den Beteiligten auch der zeitliche Rahmen des Mediationsverlaufs zu klären. Es muss eine Einigung darüber gefunden werden, wie mit Verhandlungsunterbrechungen umgegangen wird: entweder Fortsetzung direkt am nächsten Tag oder längere Pausen zwischen den Verhandlungen, um den Verlauf und die Zwischenergebnisse reflektieren zu können.


        Die Parteien müssen wissen, wie viel Zeit ihnen insgesamt für die mediative Lösung des Konflikts zur Verfügung steht.


        Zugleich wird in der ersten Phase das Ziel der Mediation formuliert. Am Abschluss der ersten Phase steht dann die sogenannte Mediationsvereinbarung, in der festgehalten wird, dass sich die Parteien auf die Mediation ihres Konflikts mit Beauftragung des Mediators einlassen. Ob mit einer solchen Vereinbarung zugleich auch Gesprächsregeln für die Mediation vereinbart werden, hängt vom einzelnen Konflikt ab. Allgemein regelt der Mediator in der Mediationsvereinbarung alles, was notwendig ist, um eine bestmögliche Ausgangslage für den Ablauf der Mediation zu schaffen.


        
          
            Beispiel einer Mediationsvereinbarung (Rechstanwalt als Mediator)
          


          Die Beteiligten

          

          

          


          und

          

          

          


          haben sich für ein Mediationsverfahren entschieden.


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Als Mediator/in arbeite ich für Ihr gemeinsames Interesse an einer gütlichen Einigung. Die Mediationssitzungen werden stets mit Ihnen beiden gemeinsam stattfinden. Ich kann weder aus Überzeugung noch aus berufsrechtlichen Erwägungen später eine einseitige Interessenvertretung in derselben Angelegenheit für einen von Ihnen wahrnehmen.

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Um eine tragfähige Vereinbarung über Ihre komplexen Konfliktpunkte zu erreichen, ist es notwendig, dass Auskünfte vollständig erteilt und belegt werden. Die Offenlegung aller Informationen beinhaltet auch, dass nichts zurückgehalten wird, was für die behandelten Themen von Bedeutung sein könnte.

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Bezüglich der Kommunikationsregeln haben wir beschlossen, dass jeder für sich selbst spricht und Sie sich um einen guten Umgang miteinander bemühen, der darin besteht, dass jeder ausreden kann, keiner ausufernd redet und keine Beleidigungen ausgesprochen werden.

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Mediation ist keine Rechtsberatung. Ich werde Ihnen grundsätzlich neutral darlegen, wie eine juristische Beurteilung Ihrer Probleme aussieht. Selbstverständlich steht es Ihnen unter dem Gesichtspunkt der Privatautonomie frei, einen anderen Lösungsansatz als das Recht für sich zu wählen.

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Sie verpflichten sich gegenseitig, solange die Mediation andauert, einen etwaigen Vertretungsauftrag bei Rechtsanwälten auf Beratung zu reduzieren. Das bedeutet, dass während der Mediation grundsätzlich keine Schriftsätze nach außen geschickt werden sollen. Ausnahmen hiervon sind nur nach gegenseitiger Absprache möglich.

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Keine Vereinbarung in Einzelfragen ist bindend, bevor nicht die Gesamtlösung entworfen, von Ihnen außerhalb der Mediationssitzung unter Einbeziehung von Experten (Rechtsanwälten, Finanzberatern, andere Ratgeber) überprüft und danach von Ihnen beiden beschlossen wird.

                
              


              
                	7.

                	

                	
                  Mediationssitzungen werden auf Stundenhonorarbasis abgerechnet. Die Kosten einer Zeitstunde (60 Minuten) betragen Euro XY. Sie übernehmen die Kosten des Verfahrens zu jeweils der Hälfte. Für Aufträge außerhalb der Mediationssitzung, wie Berichte, Besprechung, Protokolle, juristische Gutachten gilt der gleiche Stundensatz. Die gesetzliche Mehrwertsteuer fällt zusätzlich an.

                
              


              
                	8.

                	

                	
                  Die Mediation ist ein freiwilliger Prozess. Jeder von uns kann die Mediation unterbrechen oder abbrechen, wenn er der Meinung ist, dass ein Stillstand erreicht ist oder kein positiver Ausgang erzielt werden kann.

                
              

            

          


          
            
              
              
            

            
              
                	Ort, Datum

                	Ort, Datum
              


              
                	(Mediator/in)

                	(Beteiligte Parteien)
              

            
          

        


        Überblick zu Phase I:


        
          	
            Kontaktaufnahme zum Mediator

          


          	
            Gegenseitige Vorstellung aller beteiligten Parteien

          


          	
            Kurzdarstellung des Konflikts

          


          	
            Sachstandsanalyse: Was ist in diesem Konflikt bislang passiert?

          


          	
            Ermittlung der Eskalationsstufe

          


          	
            Organisation: zeitlicher Ablauf, mögliche Termine, Fortsetzungstermine, Pausen etc.

          


          	
            Aufgaben und Funktionen der einzelnen Beteiligten

          


          	
            Erwartungen der Beteiligten: Ziel der Mediation

          


          	
            Ermittlung von Befürchtungen, Vorbehalten und Ängsten der Parteien

          


          	
            Mediationsvereinbarung.

          

        

      


      
        2.3 Bestandsaufnahme (Phase II)


        Die zweite Phase der Mediation dient der Ermittlung des Konflikts bzw. der Konflikte, die zwischen den Parteien herrschen.


        Der Mediator gibt zunächst jedem Einzelnen die Möglichkeit, aus seiner Sicht den Konflikt darzustellen. Dabei kann es auch wichtig sein, den Parteien die Gelegenheit zu geben, sich den Frust und die angestaute Wut über die Gegenseite und deren Verhaltensweisen von der Seele zu reden. In den seltensten Fällen werden die Parteien in der Lage sein, rein sachlich an den Konflikt heranzugehen. Vielmehr wird sich der Vortrag der Beteiligten am Anfang auf Schuldzuweisungen an die Gegenseite beschränken. Schon hier ist es Aufgabe des Mediators, aus dem Vortrag des Beteiligten zu erfassen, welchen Inhalts der hinter der Schuldzuweisung stehende Konflikt ist. Es bietet sich daher für den Mediator an, den Sinngehalt des Vortrags der Beteiligten schriftlich – für alle Beteiligten sichtbar – zu erfassen. So kann der mitgeteilte Sachverhalt der Beteiligten objektiviert werden. Zugleich wird offensichtlich, dass mehrere verschiedene Konfliktpunkte bestehen, die gänzlich unterschiedliche Ursachen haben können. Darüber hinaus dient diese Visualisierung auch der Kontrolle, ob die Beteiligten vom Mediator richtig verstanden wurden.


        Beide Parteien müssen in fairer und gleicher Art und Weise Gelegenheit bekommen, den Konflikt aus ihrer Sicht zu schildern. Insbesondere das zeitliche Moment ist hier von Bedeutung. Erfahrungsgemäß fühlt sich eine Partei schnell benachteiligt und wähnt den Mediator als parteiisch, wenn die zur Verfügung stehende Redezeit stark voneinander abweicht.


        Danach soll jede Partei Gelegenheit erhalten, auf die Konfliktdarstellung der Gegenseite zu erwidern. Wiederum werden die Gegenargumente bzw. Gegenvorstellungen der Parteien vom Mediator erfasst, objektiviert und visualisiert.


        Der Mediator fasst schließlich den Vortrag und den Gegenvortrag der Beteiligten noch einmal mündlich zusammen, um sicherzustellen, dass er den Vortrag der Parteien richtig erfasst hat und alle relevanten Punkte erörtert wurden.


        Am Ende dieses Meinungs- und Konfliktdarstellungsaustauschs ergibt sich meist ein sehr komplexes Bild an erarbeiteten Themen und Konflikten. Die Visualisierung dieser Auseinandersetzung ermöglicht den Parteien (wieder) Klarheit darüber, dass es bestimmte Konfliktthemen gibt, statt eines Gegners auf der anderen Seite, der einem Böses will und dem man Böses antun möchte:


        
          
            
            
          

          
            
              	
                Vor der Mediation:

              
            


            
              	
                A ← → B

              

              	
                A und B nehmen sich als Gegner wahr.

              
            


            
              	
                Nach Phase II der Mediation:

              
            


            
              	
                A → C

              

              	
                A und B erkennen, dass sie gemeinsam das

              
            


            
              	
                B → C

              

              	
                Problem „C“ haben.

              
            

          
        


        Weitere Unterstützung bei der Änderung ihrer Sichtweise erhalten die Parteien dadurch, dass der Mediator gemeinsam mit ihnen eine Thesensammlung fertigt, in welcher die Konflikte objektiviert zusammengefasst werden. Zugleich wird dabei eine Reihenfolge zur Abarbeitung der Konflikte bestimmt. Diese Thesen sollten in Form von nicht wertenden Fragestellungen oder Problemdefinitionen erfasst werden.


        
          
            Beispiel einer Thesensammlung:
          


          
            
              
                	a)

                	

                	
                  Sachverhalt


                  Die Eheleute A sind mittlerweile 70 Jahre alt und haben drei erwachsene, verheiratete Kinder B, C und D sowie sechs Enkelkinder. Darüber hinaus sind die Eheleute Eigentümer von drei renovierungsbedürftigen Immobilien sowie einem zusätzlichen Grundstück. Bargeld ist nur in sehr begrenztem Umfang vorhanden.


                  Die Eheleute A wohnen bei ihrem Sohn B in einer dieser drei Immobilien. C bewohnt ein anderes dieser Häuser und verwaltet auch die dritte Immobilie. C braucht beide Anwesen sowie die dazugehörigen großen Grundstücke für seine berufliche Tätigkeit. Die Eltern möchten im Wege der vorweggenommenen Erbfolge Grundstücke und Immobilien auf die Kinder übertragen. Die Kinder möchten in die Grundstücke investieren. Unter den Geschwistern gibt es ab und an Streitigkeiten, insbesondere mit den neuen Ehepartnern.

                
              


              
                	b)

                	

                	
                  Thesensammlung


                  
                    
                      
                        	1.

                        	

                        	
                          Sicherstellung der Altersvorsorge der Eheleute A

                        
                      


                      
                        	2.

                        	

                        	
                          Betreuung der Eheleute A im Alter

                        
                      


                      
                        	3.

                        	

                        	
                          Vorsorgevollmachten

                        
                      


                      
                        	4.

                        	

                        	
                          Wer hat was bereits von den Eltern erhalten?

                        
                      


                      
                        	5.

                        	

                        	
                          Finanzierung der Renovierung der Immobilie

                        
                      


                      
                        	6.

                        	

                        	
                          Sicherheit von B und C, falls diese in die Immobilie(n) investieren

                        
                      


                      
                        	7.

                        	

                        	
                          Übertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge

                        
                      


                      
                        	8.

                        	

                        	
                          Gerechtigkeit unter den Geschwistern

                        
                      


                      
                        	9.

                        	

                        	
                          Verbesserung des Familienklimas unter Einbeziehung der Schwiegersöhne/-töchter

                        
                      


                      
                        	10.

                        	

                        	
                          Hausordnungen

                        
                      

                    

                  

                
              

            

          

        

      


      
        2.4 Klärung des Konflikts (Phase III)


        Hauptelement der Mediation ist die Phase III, in welcher der Konflikt geklärt werden soll. Dafür ist es erforderlich, dass den Parteien deutlich gemacht wird, wie oder in welchen Punkten sie den Konflikt bzw. die Konflikte unterschiedlich wahrnehmen und empfinden. Nur so können die Streitenden ein Verständnis für die Position der Gegenseite entwickeln und gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Der Begriff des Verständnisses bezieht sich in diesem Zusammenhang nur darauf, dass die Parteien einsehen, warum die Gegenseite den Konflikt auf diese Weise wahrnimmt oder empfindet. Es ist nicht Ziel der Konfliktklärung, dass die Parteien die Position der jeweils anderen Partei billigen können oder gar für richtig erachten.


        Der Mediator unterstützt die Parteien dabei, indem er offene Fragen zu den Konflikten stellt und den Parteien die Schilderung überlässt. Wie schon bei der Sammlung der Konfliktthesen sind hier oft Schilderungen von Emotionen und Schuldzuweisungen Ausgangspunkt der Kommunikation. Aber in diesen (unproduktiven) Emotionen werden die Interessen und die Bedürfnisse der Beteiligten deutlich. Die Aufgabe des Mediators ist es, sich durch kontinuierliche offene Fragen dem Problem stückweise anzunähern und den Berg an Emotionen so lange abzuschleifen, bis der Kern der Problematik offenbar wird. Zugleich müssen die Beteiligten das Gefühl bekommen, vom Mediator und der Gegenseite verstanden zu werden. Ist dies nicht der Fall, fällt es dem Betroffenen naturgemäß schwer, Lösungsvorschläge (der Gegenseite) zu akzeptieren.


        Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, dass Missverständnisse aufgedeckt und aufgeklärt werden. Ebenso soll – in der Regel bestehendes – Misstrauen zwischen den Beteiligten abgebaut werden. Anderenfalls drohen diese Missverständnisse in der Zukunft neue Konflikte herbeizuführen.


        In verfahrenen Situationen kann es zudem hilfreich sein, die sogenannten Nichteinigungsalternativen zu thematisieren, um die Parteien wieder „auf Kurs“ zu bringen. Die Beteiligten sind ja gerade wegen der verfahrenen und belastenden Situation in der Mediation gelandet. Die Alternativen zu einer (einvernehmlichen) Lösung sind daher in aller Regel für keine der beteiligten Parteien attraktiv.


        Durch die Diskussion der Nichteinigungsalternativen kann die Sinnlosigkeit einer Blockadehaltung oder die zu optimistische Einschätzung einer (Rechts-)Position aufgedeckt werden, sodass hierdurch der Einigungswille und damit die Bereitschaft, für die Gegenseite Verständnis aufzubringen, steigen kann.


        Zum Abschluss der Phase III formulieren die Parteien gemeinsam mit dem Mediator schriftlich die für die Mediation relevanten Interessen.


        
          
            Beispiel einer Interessensammlung:
          


          
            
              
                	a)

                	

                	
                  Sachverhalt


                  Herr M führt ein mittelständisches Unternehmen in der Textilbranche mit 100 Mitarbeitern. In letzter Zeit kommt es zu einer hohen Fluktuation der Mitarbeiter und zu einer deutlichen Erhöhung der Krankheitstage der Mitarbeiter. Innerhalb der einzelnen Abteilungen ist es zu persönlichen Auseinandersetzungen zwischen den Mitarbeitern sowie zwischen einzelnen Vorgesetzten und den Mitarbeitern gekommen.

                
              


              
                	b)

                	

                	
                  Interessensammlung


                  Mitarbeiter:


                  
                    	
                      Gewogene oder gleiche Balance

                    


                    	
                      Anerkennung der Arbeitsleistung: finanziell, Urlaubstage und gleitende Arbeitszeit

                    


                    	
                      Anerkennung einer langjährigen Betriebszugehörigkeit

                    


                    	
                      Entwicklungschancen und im Hinblick darauf regelmäßige Personalgespräche

                    


                    	
                      Gerechtigkeit

                    


                    	
                      Klare Aufgabenverteilung

                    


                    	
                      Klare Hierarchie auf Seiten des Unternehmers

                    

                  


                  Unternehmensleitung:


                  
                    	
                      Engagement der Mitarbeiter

                    


                    	
                      Effiziente Arbeit

                    


                    	
                      Ergebnisse, Kreativität der Mitarbeiter

                    


                    	
                      Eigeninitiative der Mitarbeiter

                    


                    	
                      Maximierung des Gewinns

                    

                  

                
              

            

          

        

      


      
        2.5 Lösungssuche in der Phase IV


        Sobald die Mediationsbeteiligten gemeinsam in Phase III der Mediation zu der Überzeugung gelangt sind, dass alle relevanten Aspekte des Konflikts angesprochen und die sich hieraus ergebenden Interessen erarbeitet wurden, wird in Phase IV der Mediation dazu übergegangen, Lösungsvorschläge zur Beilegung des Konflikts zu sammeln. Dabei gibt die in Phase II gestaltete Thesensammlung die Reihenfolge vor, in der man sich mit der Lösung der Probleme beschäftigt.


        Die Phase IV kann in zwei Abschnitte untergliedert werden:


        
          2.5.1 Sammlung von Lösungsvorschlägen


          Die Parteien werden dazu aufgefordert, Lösungsvorschläge zur Beilegung des Konflikts zu machen. Der Mediator visualisiert die Vorschläge, indem er sie für alle Beteiligten sichtbar schriftlich (in der Regel auf einem Flipchart) erfasst.


          Es handelt sich also um ein sogenanntes Brainstorming, bei dem alle Streitparteien ihren Ideen freien Lauf lassen sollen. Unerheblich ist in diesem Abschnitt der Phase IV, wie sinnvoll und umsetzbar diese Vorschläge sind. Es geht darum, kreativ zu sein und möglichst viele verschiedene Lösungsideen oder Lösungsansätze zu finden.


          Erfahrungsgemäß geraten solche Brainstorming-Prozesse relativ schnell ins Stocken, wenn die ersten naheliegenden Lösungen formuliert wurden. Diese naheliegenden Lösungen werden im Ergebnis aber keinen Bestand haben können, wenn zu erwarten ist, dass die Parteien diese Überlegungen schon vor der Einleitung des Mediationsprozesses bedacht haben. Hier gibt es eine Vielzahl von Herangehensweisen, die neue Kreativität schöpfen können. Der Mediator kann lenkend in die Lösungsfindung eingreifen, indem er die passenden Fragen stellt. Denkbare Fragen sind zum Beispiel:


          
            	
              Wie hat man solche oder ähnliche Probleme in der Vergangenheit gelöst?

            


            	
              Kann man das Problem aufsplitten und eine Teillösung finden?

            


            	
              Spekulieren wir mal: Was wäre, wenn …?

            


            	
              Gibt es eine einfachere, allgemeinere Lösung für das Problem?

            


            	
              Wenn wir nun Lösung A und Lösung B kombinieren?

            


            	
              Gibt es (aus anderen Lebensbereichen) eine bewährte Lösung?

            

          


          Sieht der Mediator schon im Ansatz einer Lösung Schwierigkeiten oder geraten die Versuche, eine Lösung zu finden, erneut ins Stocken, kann der Mediator sich weiterer Mittel bedienen, um die Parteien anzutreiben. Die Vielzahl der Mittel hier darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Exemplarisch kann angeführt werden, dass viele Mediatoren gerne Provokationen und Übertreibungen benutzen, um die Parteien aufzurütteln. Es handelt sich dabei nicht um ernst gemeinte Lösungsvorschläge, sondern vielmehr um Aussagen, die keine der Parteien so stehen lassen und akzeptieren kann, sodass sie gezwungen sind, Stellung zu nehmen und eine Alternative anzubieten oder jedenfalls zu erklären, warum dieser „Vorschlag“ inakzeptabel ist. Im letzteren Fall ist das Ergebnis, dass man weitere Kriterien kennt, die für eine andere Lösung relevant sind:


          Streiten sich zum Beispiel die Parteien über die Höhe der auszuzahlenden Dividende, kann der Mediator vorschlagen, dass der Aufsichtsrat festlegt, wie hoch die Dividende sein wird.


          Streiten sich der Betriebsrat und die Unternehmensführung über die generell zu gewährenden Urlaubstage, kann der Mediator den Vorschlag machen, dass jeder Arbeitnehmer 100 Tage Urlaub im Jahr bekommt.


          Streiten zwei Geschäftspartner miteinander und lässt einer von beiden kein gutes Haar am anderen, kann der Mediator fragen, weshalb man sich denn so leichtsinnig mit solch einem schlechten Unternehmer zusammengetan hat. Instinktiv wird sich der Provozierte verteidigen und die guten Seiten des Geschäftspartners aufzeigen, die ihn damals zur Zusammenarbeit bewogen haben.


          Richtigerweise reduziert sich die Aufgabe des Mediators auf die Visualisierung, die Förderung der Kreativität und die Objektivierung des Vorbringens der Beteiligten. Es ist hingegen nicht seine Aufgabe, selbst Lösungsvorschläge einzubringen. Zwar vertreten manche die Auffassung, der Mediator könnte in dieser Phase auch selbst aktiv durch Lösungsvorschläge eingreifen. Dies widerspricht aber schon dem Grundgedanken der Mediation, der die Selbstbestimmung der Parteien fördern will und dem Grunde nach davon ausgeht, dass die Parteien selbst wissen, was für sie das Beste ist. Ungeachtet dessen birgt ein Vorschlag des Mediators – mag er auch sinnvoll sein – die Gefahr, dass die Parteien selbst weniger Lösungsvorschläge oder Lösungsvorschläge einer ganz anderen Art einbringen. Der Lösungsvorschlag des Mediators wird trotz Unverbindlichkeit oft als „aufgezwungen“ empfunden. Im Ergebnis besteht daher die Gefahr, dass der Vorschlag des Mediators – falls er als Lösung zunächst akzeptiert wird – nicht mit der gleichen Wertschätzung und im gleichen Maße nachhaltig umgesetzt wird, weil sich die Parteien mit diesem Lösungsvorschlag weniger identifizieren.


          Der Mediator sollte daher seine Tätigkeit bei der Lösungssammlung auf die Moderation beschränken und dafür Sorge tragen, dass die Verhandlungsatmosphäre die Kreativität der Streitenden unterstützt, beispielsweise durch die Sitzordnung, Pausen, Materialien etc.

        


        
          2.5.2 Analyse der Lösungsvorschläge


          Haben die Parteien so viele Lösungsvorschläge wie möglich gesammelt und ist ihre diesbezügliche Kreativität erschöpft, geht es im zweiten Abschnitt der Phase IV darum, die gefundenen Lösungsansätze kritisch zu bewerten und auszuwerten.


          Die Phase IV hat den Beteiligten geholfen, eine möglichst große Verhandlungsmasse zu generieren, die nun gesichtet und geordnet werden muss. Im Rahmen der Lösungsfindung wurden für (komplizierte) Probleme Lösungen gefunden, die sich entweder stichwortartig oder in wenigen Sätzen formulieren ließen. Es handelt sich also beim Pool der „Lösungen“ um eher vage Ideen oder Vorstellungen. Erforderlich ist aber am Ende ein Lösungsvorschlag, zu dem die Parteien „Ja“ oder „Nein“ sagen können. In diesem Licht müssen die Parteien die Lösungsvorschläge sehen und ausformulieren.


          Notwendigerweise werden in der Folge die Lösungsvorschläge reflektiert und danach bewertet, welche hiervon in Betracht kommen. Nicht jede der gefundenen Lösungsideen wird realisierbar sein und auch nicht jede der grundsätzlich realisierbaren Ideen wird dem Interesse beider Parteien dienen.


          Um die Ideen bewerten zu können, müssen sie jedoch zunächst geordnet werden. In der Vielzahl an Lösungsvorschlägen, die in Phase IV gefunden und fixiert wurden, werden viele sein, die zum Beispiel nur Teilaspekte eines Konflikts und nur einen Konflikt unter mehreren regeln. Bei einer Vielzahl von Beteiligten werden einige Lösungsvorschläge auch nicht immer alle Beteiligten betreffen. Andere Lösungen wiederum werden eine Gesamtlösung betreffen. Schließlich muss bei der Ordnung berücksichtigt werden, dass sich einzelne Lösungsvorschläge sofort umsetzen lassen, andere sind vom Eintritt gewisser Bedingungen oder Voraussetzungen abhängig.


          Alle diese Faktoren müssen mit Unterstützung des Mediators – der den Vorteil der Sicht eines neutralen Dritten hat – gesehen und den Beteiligten vermittelt werden. So kann eine Ordnung der Lösungsansätze in verschiedene Klassen durchgeführt und zur Bewertung der Lösungsideen übergegangen werden.


          Die Bewertungskriterien sind vielfältig und stark von den Interessen der Parteien abhängig, sodass eine abschließende Aufzählung nicht möglich ist. Wichtige Punkte sind die Realisierbarkeit des Lösungsansatzes, die Effizienz der Lösung und die Frage danach, ob die Lösung gerecht ist. Schließlich ist auch von Bedeutung, ob die Lösung für die Parteien „interessant“ im Sinne einer neuen Wertschöpfung ist.


          Auch dieser Verfahrensabschnitt muss visualisiert und transparent dargestellt werden. Wie dies geschieht, ist den Parteien und dem Mediator überlassen. Der Kreativität sind auch hier keine Grenzen gesetzt. Man kann sich Karteikarten oder eines Flipcharts bedienen. Sinnvoll kann auch die Führung einer Pro- und-Kontra-Liste sein.


          Hat man im Sinne der vorgenannten Ausführungen eine Ordnung und erste Bewertung durchgeführt, stellt sich die Frage, welche Lösung am besten die Interessen der Parteien abdeckt. In diesem Zusammenhang müssen auch die Interessen der Parteien bewertet werden, denn nicht alle Interessen werden die Parteien für sich selbst gleich gewichten. So kann ein Beteiligter ein Interesse daran haben, einen möglichst großen Teil der Erbschaft zu bekommen. Am wichtigsten ist ihm jedoch die Ferienwohnung im Schwarzwald und weniger wichtig das Elternhaus in Karlsruhe. Es kann sich daher ein Punktesystem anbieten, bei dem jeder der Beteiligten eine gewisse Anzahl an Punkten erhält, die er nach seiner persönlichen Gewichtung der Lösungsoption, weil sie mehr oder weniger seiner Interessengewichtung entspricht, verteilen kann. Ergibt sich auf diesem Weg eine Lösungsvariante, die viele Punkte auf sich vereinigt, weil alle Beteiligten sie hoch bewertet haben, ist die gesuchte Lösung des Problems nahe.


          Am Ende der Phase IV steht daher eine Lösung, die die Parteien selbst gefunden haben und die aus beider Sicht für sie die jeweils beste Alternative zu den Nichteinigungsvarianten ist. Die Tatsache, dass den Beteiligten die Lösung nicht von außen, durch einen Dritten, auferlegt wurde, führt zu einer hohen Akzeptanz und damit zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Beteiligten auch bei der Umsetzung an den eingeschlagenen Weg halten. Mit anderen Worten: Dieser Kompromiss ist besonders nachhaltig und hat im besten Fall auch weitere Konfliktpotenziale für die Zukunft entschärft.

        

      


      
        2.6 Abschlussvereinbarung (Phase V)


        In der fünften und letzten Phase der Mediation geht es darum, die gefundene Lösung detailliert und rechtlich auszuarbeiten sowie die Art und Weise der Umsetzung zu fixieren. Ein nur vermeintlich kleiner Schritt in Anbetracht dessen, was die Parteien und der Mediator vom Anfang der Mediation bis zur Phase V erarbeitet haben. Aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail.


        Die Parteien werden, insbesondere wenn es sich um Wirtschaftsmediation handelt, großen Wert auf eine präzise und unmissverständliche, detailreiche Formulierung legen, um sicherzustellen, nicht an dieser Stelle den erarbeiteten Vorteil zu verlieren. Mediationsabschlussvereinbarungen (Mediationsvergleiche) können deshalb mitunter sehr umfangreich und die Ausgestaltung schwierig sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass erst durch die detaillierte Ausformulierung der Lösung Probleme auftauchen, die bis dahin unentdeckt geblieben sind. Nicht selten treten hier auch Missverständnisse auf, die vorher nicht erkannt wurden. Es bedarf dann von neuem einer Verhandlung zwischen den Parteien nach dem bereits dargestellten Muster, um auch diese Hindernisse überwinden zu können.


        Es ist dazu zu raten, diese Verhandlungen und die Fixierung der erarbeiteten Lösung so zügig wie möglich vorzunehmen. Allzu lange Pausen zwischen der Lösungsfindung und deren Ausgestaltung haben schon dazu geführt, dass die Parteien die gefundene Lösung doch wieder in Frage stellen. Oder es passieren unerwartete Ereignisse, die dem Konflikt eine neue Wendung geben.


        Zugleich sind diese erneuten „Verhandlungen nach der Verhandlung“ aber auch eine Chance für die Parteien, neue Werte zu schöpfen, an die bisher niemand dachte. Auch ist in der Regel zu diesem Zeitpunkt die Kompromissbereitschaft größer, denn die Parteien haben den eigentlichen Vergleich ja schon beschlossen, es geht nur noch um Details.


        Die Rolle des Mediators in dieser Phase hängt vor allem vom Willen der Parteien ab. Nicht selten werden diese den Wunsch äußern, dass der Mediator bei der Formulierung des Vergleichs sowohl unterstützend als auch beratend tätig wird oder gar die Vereinbarung zwischen den Parteien aufsetzt. Dies kann der Mediator allerdings nur dann, wenn er dies nach dem deutschen Rechtsdienstleistungsgesetz darf, wie beispielsweise als Rechtsanwalt oder Notar.


        
          
            Beispiel eines Mediationsvergleichs:
          


          Die Beteiligten

          

          


          und

          

          


          Wir haben drei gemeinsame Kinder, nämlich


          A, geboren am 03.03.1998


          B, geboren am 22.07.2001 und


          C, geboren am 01.03.2006.


          Wir haben im Rahmen einer Mediation die unten stehende Vereinbarung getroffen. Es war uns dabei insbesondere wichtig, die Interessen unserer gemeinsamen Kinder zu berücksichtigen. Auch unsere Interessen haben wir sorgfältig abgewogen.


          Wir sind beide anwaltlich beraten und haben vor Abschluss dieser Vereinbarung mit unseren Rechtsanwälten ausführlich über den Inhalt gesprochen.


          1. Kindesunterhalt


          Die Kinder sollen weiter in der privaten Krankenversicherung von Herrn K. bleiben. Dieser wird die Beiträge weiter bezahlen. Herr K. übernimmt ferner die Hortkosten sowie die Kosten der Kindertagesstätte.


          Der Kindesunterhalt soll nach Stufe 4 der Düsseldorfer Tabelle gezahlt werden.


          2. Verteilung des Familieneinkommens


          Wir sind beide berufstätig. Frau J. wird ihre derzeitige Halbtagstätigkeit auf eine vollschichtige Tätigkeit ausdehnen. Wir haben den derzeitigen Unterhaltsanspruch von J. mit 1.000,00 Euro ermittelt. Dieser Unterhaltsanspruch soll durch eine einmalige Zahlung abgefunden werden.


          3. Zugewinnausgleich


          Wir haben ferner den Zugewinnausgleichsanspruch von J. mit 30.000,00 Euro ermittelt.


          4. Vermögensauseinandersetzung


          Wir haben ein gemeinsames Wohnhaus. Wir sind übereingekommen, dass J. mit den Kindern in dem Haus leben wird, bis das jüngste Kind seine Schulausbildung beendet hat. Die monatlichen Zins- und Tilgungsleistungen für dieses Hausanwesen wird in Zukunft J. zahlen. Nach Abschluss der Schulausbildung des jüngsten Kindes ist J. verpflichtet, das Wohnhaus zu verlassen. Das Wohnhaus wird dann veräußert werden.


          Der Überschuss wird nach Zahlung der eventuell dann noch bestehenden Verbindlichkeiten zwischen den Eheleuten hälftig geteilt.


          Die Wohnungen sollen auch nicht zu weit auseinander liegen, damit die Besuche optimal gestaltet werden können.


          5. Hausratsteilung


          Der Hausrat wird im Wesentlichen im Familienwohnheim verbleiben. K. wird lediglich folgende Gegenstände mitnehmen:


          
            	
              Musikanlage

            


            	
              DVD-Player

            


            	
              Schlagzeug

            


            	
              Auto

            

          


          Ort, Datum, Unterschriften

        

      

    

  


  
    
      3. Vollstreckbarkeit eines Mediationsvergleichs


      Die Vollstreckung des Mediationsvergleichs bedeutet, dass der Inhalt der Vereinbarung für den Fall, dass sich ein Beteiligter nicht an die getroffene Abmachung hält, mit staatlichen Zwangsmitteln (z. B. dem Gerichtsvollzieher) durchgesetzt werden kann. In Deutschland gilt jedoch – stark vereinfacht gesagt – der Grundsatz, dass nur aus gerichtlichen Urteilen oder notariellen Urkunden die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann. Mediationsvergleiche sind diesen Vollstreckungstiteln nicht gleichgestellt. Es handelt sich im Prinzip um „normale“ Verträge zwischen den Beteiligten. Erfüllt einer der Beteiligten seine vertraglichen Pflichten nicht, muss der andere ihn vor einem Gericht in Anspruch nehmen.


      Im Grundsatz kann zwar davon ausgegangen werden, dass Parteien, die gemeinsam eine einvernehmliche Lösung vereinbart haben, sich auch im Rahmen der Umsetzung daran halten. Gegenteiliges würde auch deshalb nicht viel Sinn ergeben, weil aufgrund des Vergleichs eine vertragliche Verpflichtung besteht, die notwendigenfalls vor einem Gericht eingeklagt werden kann.


      Trotzdem werden Beteiligte in bestimmten Fällen voraussetzen, dass der Vergleich vollstreckbar ist, damit sie sich ein nachfolgendes Gerichtsverfahren ersparen können. Insbesondere wenn einer der Beteiligten im Ausland wohnt oder das gegnerische Unternehmen seinen Sitz im Ausland hat, gestaltet sich sowohl die Durchführung eines Klageverfahrens als auch die sich an das Gerichtsverfahren anschließende Zwangsvollstreckung oft als schwierig und ist unter Umständen mit hohen Kosten und großem Zeitaufwand verbunden.


      Ein weiterer Grund für die Beteiligten, ein Interesse an der direkten Vollstreckbarkeit des Mediationsvergleichs zu haben, kann sein, dass der Mediationsvergleich Verpflichtungen enthält, die weit in die Zukunft reichen. In diesen Fällen besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich die Gesamtumstände ändern – etwa der Wechsel von Entscheidungsträgern in einem Unternehmen oder Wirtschafts- und Finanzkrisen – und deshalb die getroffene Vergleichsvereinbarung nicht (mehr) eingehalten wird.


      Im Wesentlichen bestehen für die Parteien nach deutschem Recht vier Möglichkeiten, den Mediationsvergleich so auszugestalten, dass ohne ein weiteres Gerichtsverfahren die Vollstreckung unmittelbar aus dem Mediationsvergleich möglich ist:


      
        	
          die notarielle Beurkundung des Vergleichs

        


        	
          der Vergleich vor einer (anerkannten) Gütestelle (siehe hierzu auch das nachfolgende Kapitel Streitschlichtung)

        


        	
          die Überleitung des Mediationsverfahrens in ein Schiedsverfahren mit vereinbartem Schiedsspruch

        


        	
          der vollstreckbare Anwaltsvergleich

        

      


      Welche Handlungsalternative für die Parteien der Mediation geeignet ist, hängt vom Einzelfall ab. Unterschiede ergeben sich insbesondere beim Zeit- und Verfahrensaufwand, den hierdurch entstehenden Kosten sowie den durch die gewählte Handlungsalternative eröffneten Vollstreckungsmöglichkeiten.


      Bei der Entscheidung spielt sicherlich auch eine Rolle, inwieweit der beteiligte Mediator bei der Erstellung einer vollstreckbaren Urkunde mitwirken kann. Wie bereits dargestellt, kann es für die Parteien sinnvoll sein, dass der ohnehin involvierte und über alle Einzelheiten informierte Mediator die Vergleichsvereinbarung aufsetzt. Ist der gewählte Mediator darüber hinaus Notar, liegt es nahe, die Vollstreckbarkeit des Mediationsvergleichs durch notarielle Beurkundung herbeizuführen. Solche Urkunden sind nach den deutschen und europäischen Rechtsvorschriften auch im europäischen Ausland vollstreckbar.


      Gleiches gilt für den sogenannten Anwaltsvergleich. Hierfür ist erforderlich, dass die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten sind und die beteiligten Rechtsanwälte im Namen und in Vollmacht der Parteien den Vergleich schließen. Ein solcher Vergleich kann durch gerichtlichen oder notariellen Beschluss für vollstreckbar erklärt werden, wenn sich die Parteien in der Vergleichsurkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen haben und auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.


      Auch Vergleiche vor einer gesetzlichen oder anerkannten Gütestelle können grundsätzlich im europäischen Ausland vollstreckt werden.


      Ob und inwieweit die drei vorgenannten Alternativen auch eine Vollstreckbarkeit im nichteuropäischen Ausland ermöglichen, hängt vom jeweiligen Land ab. Hier besteht eine Vielzahl von Vollstreckungsabkommen zwischen Deutschland und Drittländern, die die notwendigen Einzelheiten und Voraussetzungen regeln, unter denen die Vollstreckbarkeit eines deutschen Titels auch im Drittland anerkannt wird. Soweit jedenfalls eine der Parteien ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz im nichteuropäischen Ausland hat, sollte genau geprüft werden, mit welchen Mitteln sich die Vollstreckbarkeit in diesem Land gewährleisten lässt.


      Insoweit bietet die Variante eines Schiedsverfahrens mit zwischen den Parteien vereinbartem Schiedsspruch die geringsten Schwierigkeiten, denn ein solcher kann kraft des New Yorker UN-Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen quasi weltweit vollstreckt werden. Vollstreckungstechnisch gesehen bietet diese Alternative daher die besten Möglichkeiten, soweit ausländische Beteiligte am Mediationsvergleich beteiligt sind.


      Auch der deutsche Gesetzgeber hat zwischenzeitlich erkannt, dass es für die Parteien in einer Vielzahl von Fällen von Bedeutung ist, den getroffenen Mediationsvergleich in einer vollstreckbaren Form in Händen zu halten. Darüber hinaus soll die Mediation – auch nach dem Willen des Gesetzgebers – die Justiz entlasten, wodurch die Bedeutung der Vollstreckbarkeit eines Mediationsvergleichs weiter zunimmt. Nur dann, wenn das Mediationsverfahren eine endgültige, rechtsverbindliche und vollstreckbare Einigung zwischen den Parteien hervorbringt, kommt es zu einer permanenten Entlastung der Gerichte. Anderenfalls verlagert sich die Inanspruchnahme der Gerichte nur weiter nach hinten auf den Zeitpunkt, an dem eine der Parteien sich nicht an die getroffene Vereinbarung hält.


      Das neue Mediationsgesetz („Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“) sah in seinem Entwurf die Einführung eines gesonderten Verfahrens zur Herbeiführung der Vollstreckbarkeit von Mediationsvergleichen durch das örtlich zuständige Amtsgericht vor. Der Gesetzgeber hat sich letztendlich gegen ein solches gesondertes Verfahren ausgesprochen und seine Entscheidung damit begründet, dass den Beteiligten einer Mediation mit den vorgenannten Möglichkeiten hinreichend Alternativen zur Verfügung stünden, um die Vollstreckbarkeit des Mediationsvergleichs herbeizuführen.


      Es verbleibt daher auch nach der Gesetzesänderung dabei, dass den Parteien des Mediationsverfahrens die bislang bekannten Möglichkeiten offen stehen, um den Mediationsvergleich vollstreckbar zu machen. Rechtsanwälte und Mediatoren werden auch in Zukunft die Parteien beraten müssen, welche Variante in Anbetracht der individuellen Ziele, der entstehenden Kosten und der Verfahrensdauer die geeignetste ist.

    

  


  
    
      4. Rechtlicher Rahmen der Mediation/Das neue Mediationsgesetz


      
        

        
          	4.1 Begriffsdefinitionen und Verfahrensgrundsätze


          	4.2 Der zertifizierte Mediator als Berufsbezeichnung

        

      


      Der Bundestag hat am 15.12.2011 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Förderung der Mediation (BT-Drs. 17/5335, BT-Drs. 17/5496) in zweiter und dritter Lesung beraten und in der Fassung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses (BT-Drs. 17/8058) angenommen. Der Bundesrat hat – wohl auch aufgrund der ablehnenden Stellungnahme des Deutschen Richterbundes und des Deutschen Anwaltsvereins – am 10.02.2012 beschlossen, die Einberufung eines Vermittlungsausschusses zu verlangen. Ziel der Länderkammer war es, die im ursprünglichen Entwurf vorgesehene Abkehr von der sogenannten gerichtsinternen Mediation zu verhindern. Im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wurde sodann ein Kompromiss erzielt, wonach die gerichtsinterne Streitschlichtung durch einen Güterichter möglich ist. Die Bezeichnungen „Mediator“ bzw. „Mediation“ sollen künftig allerdings der außergerichtlichen Streitschlichtung vorbehalten sein. Nachdem der Bundestag die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses am 28.06.2012 angenommen und der Bundesrat am 29.06.2012 beschlossen hatte, auf sein Einspruchsrecht nach Art. 77 Abs. 3 GG zu verzichten, ist das neue Mediationsgesetz am 26.07.2012 in Kraft getreten.


      Erklärtes (wesentliches) Ziel des Mediationsgesetzes ist es, die Mediation und andere Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung zu fördern, indem unter anderem die Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens durch eine Verschwiegenheitspflicht der Mediatoren geschützt wird. Darüber hinaus dient das neue Gesetz auch der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen in deutsches Recht.


      Die wesentlichen Punkte des Gesetzes im Einzelnen:


      
        4.1 Begriffsdefinitionen und Verfahrensgrundsätze


        Im Mediationsgesetz werden erstmals die Begriffe der Mediation und des Mediators definiert:


        Gemäß § 1 Abs. 1 des Mediationsgesetzes ist die Mediation „ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit hilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben“.


        „Der Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, der die Parteien durch die Mediation führt.“ (§ 1 Abs. 2 Mediationsgesetz)


        Die wesentlichen Verfahrenszüge und Aufgaben des Mediators beschreibt das Mediationsgesetz wie folgt:


        
          	
            Die Parteien wählen den Mediator (gemeinsam, einvernehmlich) aus.


            (§ 2 Abs. 1 Mediationsgesetz)

          


          	
            Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien freiwillig an der Mediation teilnehmen und dass sie die Grundsätze und den Ablauf des Verfahrens verstanden haben.


            (§ 2 Abs. 2 Mediationsgesetz)

          


          	
            Der Mediator ist unparteiisch und fördert die Kommunikation zwischen den Parteien. Nur im Einverständnis mit den Parteien kann er getrennte Gespräche mit den Parteien führen.


            (§ 2 Abs. 3 Mediationsgesetz)

          


          	
            Die Parteien können die Mediation jederzeit beenden. Auch der Mediator kann die Mediation beenden, wenn eine eigenverantwortliche Kommunikation oder eine Einigung der Parteien nicht zu erwarten ist.


            (§ 2 Abs. 5 Mediationsgesetz)

          


          	
            Der Mediator hat die Parteien der Mediation, die ohne fachliche Beratung teilnehmen, darauf hinzuweisen, dass diese die zu treffende Vereinbarung durch einen externen Berater prüfen lassen können.


            (§ 2 Abs. 6 Mediationsgesetz)

          


          	
            Der Mediator muss alle Umstände offenbaren, die seine Unabhängigkeit und Neutralität beeinträchtigen könnten.


            (§ 3 Abs. 1 Mediationsgesetz)

          


          	
            Der Mediator darf nicht tätig werden (auch nicht nach Abschluss der Mediation), wenn er – oder eine Person, mit welcher er in einer Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft verbunden ist – in derselben Sache bereits für eine der Parteien der Mediation tätig war.


            (§ 3 Abs. 2, 3 Mediationsgesetz)

          


          	
            Eine verbundene Person in vorgenanntem Sinne darf nur dann während oder nach der Mediation für eine der Parteien tätig werden, wenn die betroffenen Parteien zustimmen und Belange der Rechtspflege dem nicht entgegenstehen.


            (§ 3 Abs. 4 Mediationsgesetz)

          


          	
            Der Mediator und die sonst für die Durchführung des Verfahrens eingebundenen Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Mediator hat die beteiligten Parteien über das Bestehen und den Umfang der Verschwiegenheitspflicht zu informieren.


            (§ 4 Mediationsgesetz)

          

        

      


      
        4.2 Der zertifizierte Mediator als Berufsbezeichnung


        Das neue Mediationsgesetz kreiert das neue Berufsbild des zertifizierten Mediators. Ähnlich wie bei den seit Jahren gut akzeptierten Fachanwaltschaften führt das Mediationsgesetz nun die Möglichkeit ein, sich zertifizierter Mediator zu nennen. Unter welchen Voraussetzungen, neben der grundsätzlichen Ausbildung zum Mediator, dieser Titel steht, wird im Gesetz offen gelassen und muss näher durch das Bundesjustizministerium ausgestaltet werden. Aufgrund der Gesetzesformulierung ist jedoch absehbar, dass die Voraussetzungen ähnlich wie bei den Fachanwaltstiteln ausgestaltet werden. Danach wäre Voraussetzung für die Führung des Titels „zertifizierter Mediator“, dass die betreffende Person besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf den Gebieten


        
          	
            Grundlagen der Mediation,

          


          	
            Ablauf und Rahmenbedingungen der Mediation,

          


          	
            Verhandlungs- und Kommunikationstechniken,

          


          	
            Konfliktkompetenz und Recht der Mediation

          

        


        nachweist. Zusätzlich wird sich der zertifizierte Mediator nach Erlangung des Titels regelmäßig fortbilden müssen (§§ 5, 6 Mediationsgesetz).

      

    

  


  

  4 Die Streitschlichtung


  
    	1. Ziel eines Schlichtungsverfahrens


    	2. Obligatorische und freiwillige Schlichtung am Beispiel des Schlichtungsgesetzes von Baden-Württemberg


    	3. Freiwillige Streitschlichtung vor einer (anerkannten) Gütestelle

  


  
    
      1. Ziel eines Schlichtungsverfahrens


      
        

        
          	Vergangenheit und Zukunft der Streitschlichtung


          	Unterschiede zwischen Mediation und Streitschlichtung


          	Entwicklung der Streitschlichtung


          	Moderne Bedeutung der Streitschlichtung


          	Streitschlichtung in den USA


          	Gesetzliche Grundlagen in Deutschland


          	Vorteile des Schlichtungsverfahrens

        

      


      
        Vergangenheit und Zukunft der Streitschlichtung


        Schlichten bedeutete im Mittelhochdeutschen „etwas durch Bearbeitung glätten, ordnen oder besänftigen“. Die Idee der Streitschlichtung lässt sich jedoch noch weiter, vermutlich bis an die Anfänge der Menschheit zurückverfolgen. Zwei Menschen, die sich in Streit miteinander befinden, suchen einen Dritten, der über ausreichende Autorität verfügt oder diese von den streitenden Parteien zugewiesen bekommt, um den Parteien einen Vorschlag zur Lösung des Konflikts unterbreiten zu können, den diese dann akzeptieren. Der Streitschlichter soll also einen Kompromissvorschlag unterbreiten, der eine sach- und interessengerechte Lösung des Problems herbeiführt. Er fällt aber keine für beide Parteien verbindliche Entscheidung, wie dies beispielsweise ein Richter im Rahmen eines Gerichtsverfahrens tun würde. Vielmehr müssen die Parteien selbst den Vorschlag des Schlichters als gerecht empfinden und deshalb akzeptieren.


        Im Rahmen des heutzutage üblichen Gerichtsverfahrens, an dessen Ende eine Entscheidung des Gerichts und nicht der Parteien steht, suchen die Parteien grundsätzlich nicht die einvernehmliche Lösung des zwischen ihnen bestehenden Problems, sondern versuchen ihre individuellen Ansprüche möglichst vollständig und ohne Einschränkung gegenüber der anderen Partei durchzusetzen. Der Ausgangspunkt der Lösung des bestehenden Problems ist daher ein völlig anderer als bei der Streitschlichtung.

      


      
        Unterschiede zwischen Mediation und Streitschlichtung


        Der Ausgangspunkt in der Streitschlichtung unterscheidet sich jedoch auch von demjenigen, den die Parteien bei der Mediation zugrunde legen. Im vorangehenden Kapitel wurde dargestellt, dass die Mediation eine Form der Vermittlung zwischen den Parteien ist, bei der unterschiedliche Positionen und Ansichten durch einen Dritten so zueinandergeführt werden, dass eine Einigung zwischen den Parteien möglich ist. Im Gegensatz zur Streitschlichtung wird von dem Dritten bei der Mediation kein Lösungsvorschlag unterbreitet. Die Lösung muss von den beteiligten Konfliktparteien vielmehr selbst im Rahmen des Mediationsprozesses erarbeitet werden.


        Die wesentlichen Unterschiede zwischen der Mediation und dem Schlichtungsverfahren sind:


        
          
            
            
          

          
            
              	Mediation

              	Streitschlichtung
            

          

          
            
              	Konfliktlösung durch verbesserte Kommunikation

              	Konfliktlösung durch gegenseitiges Nachgeben
            


            
              	Eigenverantwortung

              	Abgabe der Verantwortung an den Schlichter
            


            
              	Eigenkontrolle

              	Kontrolle über Verlauf und Abwicklung durch den Schlichter
            


            
              	Aktives, eigenverantwortliches Erarbeiten einer gemeinsamen, interessengerechten Lösung, persönliches Gerechtigkeitsempfinden entscheidend

              	Rechtsorientiert
            


            
              	Win-win-Lösung

              	Gegenseitiges Nachgeben
            


            
              	Offener Dialog

              	Persönliche Positionierung
            


            
              	Unter Umständen Lösung eines tiefer liegenden Problems

              	Lösung des akuten Problems
            


            
              	Zukunftsorientiert

              	Vergangenheitsorientiert
            

          
        

      


      
        Entwicklung der Streitschlichtung


        Die Streitschlichtung konnte sich in der Vergangenheit, quasi als Urform der Streitlösung bis in die griechische Antike, besonders gut etablieren, weil es noch keine verfestigten, umfangreichen Rechtssysteme gab. Der Dritte konnte sich bei der Lösung des zwischen den Parteien bestehenden Streits auf sein menschliches Rechtsgefühl und die bisherige Handhabung solcher Fälle in der Vergangenheit beschränken. Sein Ziel war es nicht – im Gegensatz zu den heutigen Rechtssystemen –, dem Individuum zu seinem „Recht“ zu verhelfen. Er wollte und sollte hingegen eine freiwillige Entscheidung der Parteien zur Lösung des Problems fördern.


        Ab der Zeit des Römischen Reichs geriet die Streitschlichtung aufgrund der fortschreitenden Kodifizierung und Ausarbeitung der Rechtssysteme langsam in Vergessenheit, weil die Frage in den Vordergrund rückte: Wer hat Recht und wer hat Unrecht?


        Erst seit dem 20. Jahrhundert findet sich wieder eine Tendenz zur Streitschlichtung und der „neuen“ Mediation.


        Vorschub leistete dabei insbesondere das 1979 von Roger Fisher ins Leben gerufene Harvard Negotiation Project. Ziel des Projekts war, Methoden zu entwickeln, wie man unterschiedliche und verfahrene (Rechts-)Positionen durch Verhandlungen überwinden kann. Dabei trennt das Projekt Sach- und Beziehungsebene voneinander, um Interessen auszugleichen und Entscheidungsalternativen unter Verwendung neutraler Beurteilungskriterien zu suchen, um so einen Gewinn für alle Beteiligten zu schaffen (sog. Win-win-Situation). Diese Verhandlungsmethode basiert im Wesentlichen auf vier Grundlagenbedingungen:


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Die Probleme müssen getrennt von den Beteiligten des Streits betrachtet werden.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Überwindung des Positionsdenkens der Parteien. Es soll nach den Interessen der Parteien und nicht nach deren (Rechts-)Position gefragt werden.

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Es sollen Lösungsansätze für das bestehende Problem gefunden und bevorzugt werden, die für alle Beteiligten Vorteile bieten.

              
            


            
              	4.

              	

              	
                Es müssen neutrale Beurteilungskriterien zur fairen Ergebnisbewertung gefunden werden.

              
            

          

        


        Obwohl diese Verhandlungsmaximen in der sehr langen Geschichte der Streitschlichtung nicht wirklich neu waren, führte das Projekt zu einer Wiederentdeckung der Streitschlichtung. In den USA wurde im Rahmen zahlreicher anerkennenswerter Forschungsprojekte belegt, dass die Befolgung der vorgenannten Thesen zu besseren Verhandlungsergebnissen führt. In der Folge wurde die Verhandlungslehre eine ernst zu nehmende Wissenschaft und kam in Mode.

      


      
        Moderne Bedeutung der Streitschlichtung


        Wie bei der Mediation wurde auch die Streitschlichtung zunächst vor allem dort praktiziert, wo die Probleme zwischen den Parteien oft tiefer liegen, als es der aktuelle Streit sichtbar werden lässt, beispielsweise in familien- oder nachbarschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Die Streitschlichtung wird jedoch immer mehr in einer Vielzahl unterschiedlichster Fälle eingesetzt, in populärer Art und Weise beispielsweise im Rahmen des umstrittenen Bahnprojekts „Stuttgart 21“.

      


      
        Streitschlichtung in den USA


        In den USA hat sich, bedingt durch das dort vorherrschende (kostenintensive) Rechtssystem, die außergerichtliche Form der Streitbeilegung schnell etabliert und auch in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten Einzug gefunden. Diese Verfahrensart der außergerichtlichen Streitbeilegung wird in den USA unter der Abkürzung ADR (Alternative Dispute Resolution) zusammengefasst. Im Rahmen der amerikanischen ADR ist zwischen der sogenannten „Unassisted Negotiation“, bei der die Parteien ohne die Unterstützung eines neutralen Dritten verhandeln, und der sogenannten „Assisted Negotiation“ mit Unterstützung eines Dritten zu unterscheiden. Der Bereich der „Assisted Negotiation“ kann wiederum unterteilt werden in die Bereiche der „Fascilitation“, „Arbitration“ und „Mediation“. Bei einer Fascilitation agiert ein Dritter als neutrale Vermittlungsperson. Ihm obliegt die Leitung des Verfahrens. Er wird allerdings in keiner Weise zum Inhalt des Streits Stellung nehmen oder beeinflussend auf das Verfahren bzw. die Parteien des Streits einwirken. Er fungiert quasi als „Moderator“ der Verhandlungen. Im Rahmen der Arbitration wird ein neutraler Schiedsrichter eingeschaltet, der eine eigene Entscheidung auf der Grundlage der Schilderungen der Parteien treffen wird. Soll diese Entscheidung von vorneherein für die Parteien des Streits bindend und damit endgültig sein, spricht man von einer „Binding Arbitration“. Beim Gegenstück, der „Nonbinding Arbitration“, können die Parteien des Streits die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptieren, müssen es aber nicht. Das Verfahren der Mediation schließlich entspricht weitgehend auch dem deutschen Verständnis der Mediation.

      


      
        Gesetzliche Grundlagen in Deutschland


        Der Bundesgesetzgeber hat den Ländern zum 01.01.2000 die Möglichkeit gegeben, die Zulässigkeit einer Klage davon abhängig zu machen, dass die Parteien in gewissen Streitsachen zuvor vor einer (gerichtlichen) Gütestelle oder einer anerkannten (nichtgerichtlichen) Gütestelle versucht haben, den Streit einvernehmlich zu lösen. Scheitert der Versuch, wird den Parteien eine sogenannte Erfolglosigkeitsbescheinigung ausgestellt, die die Möglichkeit der Durchführung eines Rechtsstreits vor Gericht eröffnet.


        Diese Idee ist im Grunde nicht neu. Bereits mit Verordnung über das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vom 13.02.1924 hatte der Gesetzgeber ein obligatorisches Schlichtungsverfahren (Güteverfahren) vor dem Amtsrichter eingeführt. Hintergrund der damaligen Einführung dieses obligatorischen Verfahrens war die Weltwirtschaftskrise. Auch damals sollte durch die Einführung dieses Verfahrens eine Entlastung der Gerichte herbeigeführt werden. Alltagskonflikte und insbesondere Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen (damals gab es noch keine speziellen Arbeitsgerichte) sollten schnell und kostengünstig erledigt werden. Die streitenden Parteien sollten nach dem Willen des Gesetzgebers gleichwohl nicht gezwungen werden, die Angelegenheit vor einem Amtsrichter zu verhandeln. Schon zum damaligen Zeitpunkt gab es eine Vielzahl von Gütestellen, die durch Gemeinden oder gemeinnützige Verbände eingerichtet worden waren. Auch diese Stellen sollten befugt sein, im Sinne der Verordnung als Gütestelle mit den damit verbundenen Sonderrechten zu fungieren. Allerdings galt es den Missbrauch dieser Freiheit zu unterbinden, sodass die außerhalb des Amtsgerichts tätige Gütestelle von der Landesjustizverwaltung errichtet oder anerkannt sein musste.


        Das „neue“ Gesetz aus dem Jahr 2000 folgt diesem althergebrachten Vorbild und dient der „Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung“, wobei der Gesetzgeber in seiner Begründung von der „Verlagerung der Konfliktregelung von den Gerichten auf alternative Streitschlichtungsstellen“ spricht. Der Gesetzgeber eröffnete hierdurch den Bundesländern, die Zulässigkeit von Klagen für gewisse Angelegenheiten davon abhängig zu machen, dass vorher der Versuch unternommen wurde, sich „gütlich“ zu einigen.


        Als Streitigkeiten, bei denen diese Regelung greifen soll, hat der Gesetzgeber bestimmt:


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Vermögensrechtliche Streitigkeiten vor dem Amtsgericht über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 750 Euro nicht übersteigt,

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nachbarrecht,

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind,

              
            


            
              	4.

              	

              	
                Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse).

              
            

          

        


        Bislang haben die folgenden Bundesländer von der eingeräumten Möglichkeit einer „zwingenden Schlichtung“ vor Klageerhebung Gebrauch gemacht:


        
          	
            Baden-Württemberg: Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung (Schlichtungsgesetz – SchlGW)

          


          	
            Bayern: Bayerisches Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften (Bayerisches Schlichtungsgesetz – BaySchlG)

          


          	
            Brandenburg: Gesetz zur Einführung einer obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schlichtungsgesetz – BbgSchlG)

          


          	
            Hessen: Gesetz zur Regelung der außergerichtlichen Streitschlichtung (HSchlG)

          


          	
            Nordrhein-Westfalen: Gesetz über die Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung und die obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in Nordrhein-Westfalen (Gütestellen- und Schlichtungsgesetz – GüSchlG NRW)

          


          	
            Rheinland-Pfalz: Landesgesetz zur Ausführung des § 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (Landesschlichtungsgesetz – LSchlG)

          


          	
            Saarland: Gesetz zur Ausführung des § 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung und zur Änderung von Rechtsvorschriften (Landesschlichtungsgesetz – LSchlG)

          


          	
            Sachsen-Anhalt: Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG)

          


          	
            Schleswig-Holstein: Gesetz zur Ausführung des § 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (Landesschlichtungsgesetz – LSchliG)

          

        


        Diese Länder haben in den entsprechenden Gesetzen eine Grundverfahrensordnung für die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vor einer Gütestelle vorgegeben. Wer die Funktion eines Schlichters – im Sinne einer gesetzlich anerkannten Gütestelle – übernehmen kann, ist völlig unterschiedlich ausgestaltet.


        Je nach Bundesland kann Schlichter grundsätzlich nur ein Rechtsanwalt (Baden-Württemberg), grundsätzlich jeder Notar (Bayern) oder aber jeder wahlberechtigte, über 25 Jahre alte Mensch sein, der nach seiner Persönlichkeit und Fähigkeit geeignet ist, soweit er nicht im Bereich der Schiedsstelle wohnt (Brandenburg). Allen Gesetzen ist jedoch gemein, dass sie darauf abzielen, eine außergerichtliche Streitschlichtung durch neutrale, nicht autoritäre Schlichter zu gewährleisten.

      


      
        Vorteile des Schlichtungsverfahrens


        Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vor einer gesetzlich anerkannten Gütestelle ist jedoch auch in anderen als den gesetzlich vorgesehenen Fällen von Vorteil, denn die Gütestellen können vollstreckbare Titel erzeugen, was sonst nur durch rechtsförmliche (gerichtliche) Verfahren oder die Einschaltung eines Notars möglich ist. Das Durchführen eines Schlichtungsverfahrens zum Erreichen des Titels kann in einer Vielzahl von Fällen für die Beteiligten nicht nur schneller, sondern auch wesentlich kostengünstiger sein als die Durchführung eines Gerichtsverfahrens oder eine notarielle Beurkundung.


        Schlichtungsverfahren vor einer anerkannten Gütestelle bieten sich deshalb insbesondere an:


        
          	
            als Alternative zum Prozess

          


          	
            als Alternative zur Mediation

          


          	
            als Ergänzung eines nahezu abgeschlossenen Mediationsverfahrens

          


          	
            als Alternative zu einem notariellen Vergleich

          


          	
            als Alternative zu einem Schiedsgerichtsverfahren

          

        


        Das freiwillige Schlichtungsverfahren wird daher in Zukunft wohl weiter an Bedeutung gewinnen.

      

    

  


  
    
      2. Obligatorische und freiwillige Schlichtung am Beispiel des Schlichtungsgesetzes von Baden-Württemberg


      
        

        
          	
            2.1 Obligatorische Streitschlichtung

            
              	Örtliche Voraussetzungen für die obligatorische Streitschlichtung


              	
                2.1.1 Rechtliche Voraussetzungen für die Streitschlichtung

                
                  	Vermögensrechtlicher Streit in einem Wert von bis zu 750 Euro


                  	Nachbarrechtliche Streitigkeiten

                

              


              	2.1.2 Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre außerhalb von Presse und Rundfunk


              	2.1.3 Durchführung des Schlichtungsverfahrens als Zulässigkeitsvoraussetzung


              	
                2.1.4 Ausnahmefälle

                
                  	Abänderungsklagen


                  	Widerklage


                  	Klagen, die binnen einer gesetzlichen oder richterlichen Frist zu erheben sind


                  	Familiensachen


                  	Wiederaufnahmeverfahren


                  	Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse


                  	Mahnverfahren


                  	Vollstreckungsrechtliche Maßnahmen


                  	Einigungsversuch vor einer Gütestelle

                

              

            

          


          	
            2.2 Durchführung der obligatorischen Streitschlichtung

            
              	Örtliche Zuständigkeit für den Schlichtungsantrag


              	Besetzung der Gütestelle beim Amtsgericht


              	Ablauf des obligatorischen Schlichtungsverfahrens


              	Verfahren nach der Schlichtungsverhandlung


              	Vollstreckung aus einem Schlichtungsvergleich


              	–Kosten des Schlichtungsverfahrens

            

          

        

      


      Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens kann für die Parteien in bestimmten Fällen zwingend vom Gesetz vorgeschrieben sein (sog. Obligatorische Streitschlichtung). Die Parteien können sich jedoch auch freiwillig im Vorfeld eines potenziellen Konflikts oder nach dessen Auftreten auf die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens einigen (sog. Freiwillige Streitschlichtung). Wie bereits dargestellt wurde, sind die Regelungen der einzelnen Länder zum Schlichtungsverfahren und der Gütestelle zum Teil unterschiedlich. Exemplarisch soll im Folgenden das Schlichtungsverfahren nach den geltenden Regelungen in Baden-Württemberg dargestellt werden.


      
        2.1 Obligatorische Streitschlichtung


        Der Gesetzgeber hat die unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen bestehende Pflicht zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens primär eingeführt, um die Zivilgerichte zu entlasten. Zudem sollten durch das Gesetz Einrichtungen gefördert werden, die der außergerichtlichen Streitbeilegung dienen. Der Gesetzgeber hat also zum Ausdruck gebracht, dass eine Konfliktlösung außerhalb der staatlichen Gerichte gefördert werden soll, insbesondere dann, wenn es sich um sogenannte Bagatellfälle oder solche Fälle handelt, in denen die Lösung des offenbar gewordenen (akuten) Konflikts nicht das eigentliche Problem löst, das zwischen den Parteien besteht.


        In Deutschland werden zivilrechtliche Streitigkeiten, die einen Streitwert von bis zu 5.000 Euro haben, grundsätzlich vor den Amtsgerichten verhandelt. Der Versuch einer außergerichtlichen Streitschlichtung ist in Baden-Württemberg seit Einführung des Schlichtungsgesetzes in bestimmten Fällen zwingende Voraussetzung für die Durchführung eines Gerichtsverfahrens vor den Amtsgerichten in Zivilsachen. Erst wenn die streitenden Parteien erfolglos versucht haben, sich außergerichtlich zu einigen, wird eine Klage vor dem Amtsgericht zur endgültigen Klärung des Rechtsstreits zulässig.


        
          Örtliche Voraussetzungen für die obligatorische Streitschlichtung


          Nach dem baden-württembergischen Schlichtungsgesetz ist die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vor Einleitung einer Klage nur dann Voraussetzung, wenn die streitenden Parteien im Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder – bei Unternehmen – ihre Niederlassung in Baden-Württemberg in demselben oder in benachbartenLandgerichtsbezirken haben. Es kommt daher maßgeblich auf den (Wohn-)Sitz der streitenden Parteien an. Dieser bestimmt sich laut Gesetz nach dem ständigen Aufenthaltsort einer Person bzw. dem satzungsmäßigen Sitz der juristischen Person.


          Das Schlichtungserfordernis entfällt bereits aufgrund der örtlichen Komponente, wenn die Parteien nicht wenigstens in benachbarten Landgerichtsbezirken ihren Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung haben. Hintergrund ist, dass ein Schlichtungsverfahren die persönliche Anwesenheit der Beteiligten erfordert. Es wäre angesichts des Anwendungsbereichs des Schlichtungsgesetzes (Bagatellfälle) unverhältnismäßig, den Parteien zur Lösung dieser Probleme hohe Reisekosten und einen hohen Zeitaufwand zuzumuten.


          Um beurteilen zu können, ob ein Schlichtungsverfahren notwendig sein könnte, ist daher zunächst die geografische Kenntnis der Landgerichtsbezirke in Baden-Württemberg erforderlich.


          Zur Vereinfachung die folgende Karte nebst Beispielen:


          [image: ]


          
            
              Beispiele:
            


            1. A wohnt in Mannheim. B war früher der Mitbewohner von A und hat sich von diesem 500 Euro geliehen. Trotz Aufforderung zahlt B dem A das Geld nicht zurück. B ist zwischenzeitlich ausgezogen und nach Heidelberg abgewandert. Will A den B auf Zahlung verklagen, muss vorher ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, denn bei den Landgerichtsbezirken Mannheim (zuständig für A) und Heidelberg (zuständig für B) handelt es sich um benachbarte Landgerichtsbezirke.


            2. A und B verbringen beide gerne ihre freie Zeit am Bodensee und haben sich deshalb ein Feriendomizil in Konstanz erworben. Sie sind dort Nachbarn. Außerhalb der Ferienzeit wohnt A weiterhin in Mannheim. B hingegen hat es zwischenzeitlich nach Baden-Baden verschlagen. Es kommt zum Streit wegen eines Baumes, der auf der Grundstücksgrenze im Feriendomizil wächst.


            In diesem Fall ist kein Schlichtungsverfahren in Konstanz durchzuführen, obwohl der Streit vom Grundstück ausgeht, das in Konstanz gelegen ist und A und B dort Nachbarn sind. Entscheidend ist nach dem Gesetz vielmehr, wo A und B zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren Wohnsitz haben. Da die Landgerichtsbezirke Mannheim und Baden-Baden nicht benachbart sind, ist die gesetzliche Voraussetzung nicht erfüllt, sodass ein vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren nicht erforderlich ist.

          


          Grenzen die Landgerichtsbezirke nicht direkt aneinander, kann keine obligatorische Streitschlichtung stattfinden. In ein und derselben Sache kann dies bei mehreren Beteiligten jedoch kompliziert werden:


          
            
              Beispiel:
            


            B wohnt noch immer in Mannheim und hat seinen PKW bei einer Versicherung mit Sitz im Landgerichtsbezirk Ravensburg versichert. Als er Freunde in Ulm besucht, kommt es bei einem unachtsamen Einparkmanöver zu einem Unfall, bei dem er den Außenspiegel des in Ulm wohnhaften M beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.


            M könnte B vor dem Amtsgericht in Mannheim auf Zahlung des Schadens verklagen, ohne ein Schlichtungsverfahren durchführen zu müssen, weil die Landgerichtsbezirke Ulm und Mannheim nicht benachbart sind. Das deutsche Versicherungsgesetz sieht jedoch die Möglichkeit vor, dass der Geschädigte seine Ansprüche direkt gegenüber der Versicherung des Schädigers geltend machen kann (sog. Direktanspruch). Will M diese Option nutzen, muss er erst ein Schlichtungsverfahren durchführen, denn die Landgerichtsbezirke Ulm und Ravensburg sind benachbart.

          


          Es muss daher in jedem konkreten Einzelfall geprüft werden, ob die örtlichen und sachlichen Voraussetzungen der obligatorischen Streitschlichtung in dem jeweiligen Bundesland vorliegen. Anderenfalls droht eine unachtsam erhobene Klage als unzulässig und kostenpflichtig abgewiesen zu werden.

        


        
          2.1.1 Rechtliche Voraussetzungen für die Streitschlichtung


          
            Vermögensrechtlicher Streit in einem Wert von bis zu 750 Euro


            
              
                Beispiel:
              


              A hat seinem Freund und Nachbarn B Anfang des Jahres 600 Euro geliehen, damit dieser Mietrückstände bei seinem Vermieter ausgleichen kann. Beide haben vereinbart, dass B den vollen Betrag bis Ende des Jahres zurückzahlt. A und B sind Ende des Jahres nicht mehr gut aufeinander zu sprechen, sodass A das Geld pünktlich einfordert. B allerdings macht keine Anstalten, das Darlehen zurückzuzahlen.


              → Bevor A Klage gegen B wegen Rückzahlung des Darlehens vor dem zuständigen Amtsgericht Mannheim erheben kann, muss er ein Schlichtungsverfahren durchführen.


              Gegenbeispiel:


              A wohnt immer noch im Mietshaus in der Sesamstraße neben B. Als er feststellt, dass B umfangreiche Umbauarbeiten an seiner Wohnung – insbesondere dem Mauerwerk – vornimmt, macht er sich Sorgen über die Statik des Hauses. Er will deshalb ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren einleiten, um die Baumaßnahmen im Hinblick auf die Statik begutachten zu lassen.


              → Das selbstständige Beweissicherungsverfahren ist keine Klage. Es dient dazu, eine Beweisaufnahme vor einem möglichen Prozess durchzuführen, um aktuelle, tatsächliche Umstände gerichtsfest dokumentieren zu können. Ein Schlichtungsverfahren ist deshalb nicht notwendig.

            


            Zur Entlastung der Gerichte sollen Streitigkeiten unter einem Wert von 750 Euro zunächst einer außergerichtlichen Streitbeilegung zugeführt werden, da die entstehenden Kosten und der Zeitaufwand außer Verhältnis zur streitigen Summe stehen. Entscheidend ist der Wert der Forderung. Bei Geldforderungen ist dies – wie im vorangestellten Beispiel – vermeintlich leicht. Es ist jedoch im Einzelfall Vorsicht und eine genaue Betrachtung geboten. Verlangt der Vermieter beispielsweise eine Erhöhung der Miete um 100 Euro pro Monat, beträgt der Streitwert, der für die Frage der Zuständigkeit maßgeblich ist (sog. Zuständigkeitsstreitwert), nicht 100 Euro, sondern 1.200 Euro, da der Jahresbetrag der Mieterhöhung ausschlaggebend ist. Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens wäre deshalb in diesem Fall nicht notwendig.


            Es bleibt den Parteien des Rechtsstreits natürlich unbenommen, auch bei einem höheren Streitwert als 750 Euro ein Schlichtungsverfahren durchzuführen.

          


          
            Nachbarrechtliche Streitigkeiten


            Gewisse nachbarrechtliche Streitigkeiten sind dem Schlichtungszwang unterworfen, soweit die Einwirkung auf das betroffene Grundstück nicht von einem Gewerbebetrieb stammt. Das liegt vor allem daran, dass nachbarrechtliche Streitigkeiten die typischen Streitigkeiten sind, bei denen es nicht um Geld geht. Gleichwohl beschäftigen diese Streitigkeiten Gerichte schon seit langem. Schon im mittelalterlichen Rechtsbuch „Sachsenspiegel“ (zwischen den Jahren 1220 bis 1235 entstanden) fanden sich Regeln, wer wann den Ast des Nachbarn selbstständig abschneiden darf, wenn dieser Ast auf das eigene Grundstück hereinwächst. Mit solchen Fragestellungen kämpfen die Gerichte bis heute. In nachbarrechtlichen Streitigkeiten muss meist nicht das akute Problem gelöst, sondern der nachbarliche Frieden wiederhergestellt und eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Schlichtungsverfahren eignen sich hier in besonderem Maße, da Gerichtsverfahren und das damit verbundene „Pochen auf das eigene Recht“ die Fronten verhärtet und so eine Lösung zwischen den Parteien erschwert.


            
              	
                Ansprüche nach § 906 BGB (Einwirkungen auf das Grundstück)


                § 906 BGB regelt die Abwehr von Einwirkungen auf das eigene Grundstück in Form von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen u. Ä.

              


              	
                Ansprüche aus Überhang nach § 910 BGB


                Die Regelung betrifft das bekannte Beseitigungsrecht des Eigentümers hinsichtlich des Überhangs von Zweigen und Wurzeln von einem Nachbargrundstück.

              

            


            
              
                Beispiel:
              


              A und B sind Grundstückseigentümer und Nachbarn. A legt Wert auf seine Privatsphäre im Garten und pflanzt deshalb dicht aneinander hoch wachsende Büsche direkt an die Grundstücksgrenze zu B. Wie zu erwarten, wachsen die Büsche schnell und dicht zusammen. B ärgert sich darüber, dass die Büsche auf sein Grundstück hineinwachsen. Darüber hinaus werfen die hohen Büsche Schatten auf sein Grundstück, so dass er nicht mehr an seiner Lieblingsstelle im Garten in der Sonne liegen kann.


              Bevor B gegen A im Gerichtsweg vorgehen kann, muss er zunächst ein Schlichtungsverfahren durchführen.

            


            
              	
                Ansprüche aus Hinüberfall nach § 911 BGB


                Früchte von Bäumen und Sträuchern, die auf ein Nachbargrundstück fallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks.

              


              	
                Ansprüche wegen eines Grenzbaumes nach § 923 BGB


                Nachbarn eines auf der Grenze stehenden Baumes gebühren die Früchte zu gleichen Teilen und beide haben ein Beseitigungsrecht.

              


              	
                Ansprüche aus den im Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg geregelten Nachbarrechten


                Hier bezieht das Schlichtungsgesetz an sich rein landesrechtliche – und damit öffentlich-rechtliche – Vorschriften in das Zivilrecht explizit mit ein. Beispielsweise regelt das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg Rechte wie den Hammerschlag, das Leiterrecht und Grenzabstände von diversen Pflanzen.

              

            


            
              
                Beispiel:
              


              B möchte wieder neben seinem alten Freund A wohnen und hat sich das Nachbarhaus gekauft. Die Fassade des Hauses bröckelt allerdings so stark, dass B sie renovieren möchte. Da sein Haus äußerst nahe an der Grundstücksgrenze steht, kann er sein Renovierungsvorhaben nur durchführen, wenn er das Gerüst auf dem Grundstück von A aufstellt. A fürchtet aber um seinen wohlgepflegten Rasen und weigert sich.


              Nach § 7c Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg haben der Eigentümer und der Besitzer eines Nachbargrundstücks die Benutzung seines Grundstücks durch den Nachbarn zu dulden, wenn eine zulässige bauliche Anlage nicht unterhalten werden kann, ohne dass das Nachbargrundstück betreten wird oder dort Gerüste oder Geräte aufgestellt werden.


              Bevor B A auf Duldung der Nutzung des Grundstücks verklagen kann, muss er ein Schlichtungsverfahren durchführen.

            

          

        


        
          2.1.2 Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre außerhalb von Presse und Rundfunk


          Die persönliche Ehre ist ein Wert mit Verfassungsrang. Sie ist Ausdruck des durch das Grundgesetz geschützten Allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 GG) und genießt damit selbst unmittelbar grundrechtlichen Schutz.


          Das baden-württembergische Schlichtungsgesetz zeigt auch hier, dass es seine Anwendung auf Bagatellfälle begrenzt. Die besonders schweren, öffentlichen Ehrverletzungsformen durch Äußerungen in Presse und Rundfunk sind ausgenommen. Erfasst werden die Fälle, in denen sich zwei Personen zerstritten und sich gegenseitig beleidigt haben. Insoweit ist die Anhängigmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen gegen den Ehrverletzenden von der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nicht neu. Auch im Strafrecht ist in § 380 StPO vorgesehen, dass vor Erhebung einer Klage ein sogenanntes Sühneverfahren durchzuführen ist, wenn die Rechtsverletzung auf Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Körperverletzung, Bedrohung oder Sachbeschädigung beruht.

        


        
          2.1.3 Durchführung des Schlichtungsverfahrens als Zulässigkeitsvoraussetzung


          In den vorbezeichneten Fällen muss ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, bevor Klage erhoben werden kann. Es handelt sich um eine zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung für die Klage. Das bedeutet auch, dass das Schlichtungsverfahren nicht nach Erhebung der Klage (schnell) nachgeholt werden kann und das Gericht das Gerichtsverfahren so lange ruhen lässt. Das gilt auch dann, wenn sich die Parteien auf diese Vorgehensweise einigen, denn in diesem Fall wäre die Durchführung des Schlichtungsverfahrens eine bloße Formalie und würde gänzlich ihren Zweck verfehlen. Es wäre zu befürchten, dass die Parteien, da bereits eine Klage anhängig gemacht und unter Umständen ein Anwalt bezahlt wurde, das Schlichtungsverfahren schnellstmöglich zum Scheitern bringen, um mit der bereits begonnenen Klage fortzufahren.


          Die Klage wird deshalb vom Richter unmittelbar als unzulässig und damit auch kostenpflichtig abgewiesen.


          Im Rahmen der obligatorischen Streitschlichtung gibt es jedoch auch eine Vielzahl von rechtlichen Problemfällen. Einige davon werden in der Rechtsprechung und in der juristischen Literatur kontrovers diskutiert.


          Ob und mit welchen Konsequenzen ein Schlichtungsverfahren durchzuführen ist, muss daher in jedem einzelnen Fall genau geprüft und abgewogen werden.

        


        
          2.1.4 Ausnahmefälle


          Das Gesetz nennt eine Reihe von Ausnahmetatbeständen, bei denen die Durchführung von Schlichtungsverfahren nicht erforderlich ist:


          
            	
              Abänderungsklagen/Nachforderungsklagen zur Sicherheitsleistung/Klagen auf Ausschluss der Anerkennung ausländischer Urteile

            


            	
              Widerklagen

            


            	
              Klagen, die binnen einer gesetzlichen oder richterlichen Frist zu erheben sind

            


            	
              Streitigkeiten in Familiensachen

            


            	
              Wiederaufnahmeverfahren nach §§ 578 ff. ZPO

            


            	
              Ansprüche, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess geltend gemacht werden

            


            	
              Klagen, wenn ein Mahnverfahren vorausgegangen ist

            


            	
              Klagen gegen vollstreckungsrechtliche Maßnahmen

            

          


          Im Einzelnen:


          
            Abänderungsklagen


            Unabhängig vom Vermögenswert des Anspruchs und der Art des Anspruchs nimmt das Gesetz Abänderungsklagen aus dem Anwendungsbereich der obligatorischen Schlichtung heraus. Es wird hier die vom Gesetzgeber gewollte Trennung verschiedener Verfahren zur Lösung von Konflikten deutlich. Liegt bereits eine richterliche Entscheidung aus einem Streitverfahren vor, soll eine solche Entscheidung nicht durch einen Schlichter bzw. einem vor diesem angeschlossenen Vergleich abänderbar sein. Konsequenterweise kann eine solche Abänderungsentscheidung ebenfalls nur in einem gerichtlichen Verfahren herbeigeführt werden.

          


          
            Widerklage


            Das Gesetz macht deutlich, dass für den Fall, dass der Beklagte in einem bereits laufenden Prozess selbst Klage gegen den Kläger erhebt (sogenannte Widerklage), die Streitschlichtung keine Zulässigkeitsvoraussetzung ist.

          


          
            Klagen, die binnen einer gesetzlichen oder richterlichen Frist zu erheben sind


            Bei Klagen, die aufgrund gesetzlicher Regelung oder aufgrund einer richterlichen Anordnung innerhalb einer bestimmten Frist zu erheben sind, bedarf es nicht der vorherigen Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, auch wenn grundsätzlich die Voraussetzungen gegeben wären. Hier sind viele verschiedene Konstellationen denkbar. Zur Verdeutlichung nachfolgend zwei Beispiele:


            
              
                Beispiele:
              


              
                
                  
                    	1.

                    	

                    	
                      Wie wir bereits gesehen haben, muss vor der Durchführung eines selbstständigen Beweissicherungsverfahrens von Gesetzes wegen kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, da das selbstständige Beweissicherungsverfahren keine Klage ist; es wird nur ein Zustand gerichtsfest dokumentiert. Stellt sich also im Lauf des selbstständigen Beweissicherungsverfahrens heraus, dass die behaupteten Mängel bestehen, muss der Betroffene grundsätzlich nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens eine „ordentliche“ Klage erheben. Hier stellt sich dann erneut die Frage, ob ein Schlichtungsverfahren durchzuführen ist.


                      Das Gericht ordnet beim Abschluss des selbstständigen Beweissicherungsverfahrens auf Antrag an, dass der vom Mangel Betroffene innerhalb einer Frist von sechs Monaten Klage erheben muss.


                      In diesem Fall entfällt die gesetzliche Voraussetzung, ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, weil das Gericht die Klageerhebung innerhalb einer bestimmten Frist angeordnet hat.

                    
                  


                  
                    	2.

                    	

                    	
                      Markenverletzungen werden häufig durch nicht in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Firmen begangen. Vielfach erlangt der Inhaber einer Marke zum Beispiel im Rahmen von Produktmessen Kenntnis von der Markenverletzung. Er kann unter Umständen sehr schnell – noch bevor die Messe vorbei ist – eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Markennutzung gegen den Markenverletzer erwirken. Grundsätzlich hat er dann auch einen gerichtlich titulierten Anspruch darauf, dass der Markenverletzer die Kosten erstattet, die dem Markeninhaber aufgrund der Durchführung des einstweiligen Verfügungsverfahrens entstanden sind. Diese Kostenentscheidung müsste nun im Normalfall im Ausland, am Sitz des Unternehmens, das die Markenverletzung begangen hat, vollstreckt werden. Dies ist – insbesondere wenn das Unternehmen seinen Sitz im nichteuropäischen Ausland hat – bisweilen sehr schwierig. Hier sieht das deutsche Gesetz als effektives Mittel den sogenannten dinglichen Arrest vor. Grundsätzlich dient der Arrest der Sicherung einer Geldforderung oder eines Anspruchs, der in eine Geldforderung übergehen kann. Der dingliche Arrest wird angeordnet, wenn und soweit die Gefahr besteht, dass eine Vollstreckung vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde, und richtet sich gegen das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Verletzers. Von besonderer praktischer Bedeutung bei markenverletzender Messeaktivität von ausländischen Firmen ist § 917 Abs. 2 ZPO, der es als ausreichenden Arrestgrund ansieht, wenn das Urteil oder die Kostenentscheidung im Ausland vollstreckt werden müsste. Durch den dinglichen Arrest kann der Gläubiger des Kostenanspruchs noch auf der Messe wegen der Kosten die Vollstreckung in die am Messestand vorhandenen Produkte betreiben:


                      A ist Inhaber der Marke „SuperCooli“, mit der er die von ihm produzierten und vertriebenen Kugelschreiber markiert. Im Rahmen einer Schreibwarenmesse in Frankfurt stellt er am Messestand des chinesischen Herstellers B fest, dass auch dieser Kugelschreiber mit dem Aufdruck „SuperCooli“ anbietet. A erwirkt erfolgreich eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Nutzung gegen B; auch muss B laut der richterlichen Entscheidung A Kosten in Höhe von 500 Euro erstatten. A erwirkt – damit er nicht in China vollstrecken muss – einen dinglichen Arrest. Das Gericht ordnet an, dass innerhalb von vier Monaten Klage erhoben werden muss.


                      Ungeachtet des Fehlens der übrigen Voraussetzungen für die obligatorische Streitschlichtung wäre in diesem Fall auch deshalb eine Schlichtung vor Erhebung der Klage nicht notwendig, weil die Klage innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist zu erheben ist.

                    
                  

                

              

            

          


          
            Familiensachen


            Das Gesetz nimmt Familiensachen grundsätzlich aus den Fällen der obligatorischen Streitschlichtung aus. Der dahinterstehende Grundgedanke ist einfach: Das Schlichtungsverfahren dient dazu, gerichtliche Verfahren in Bagatellfällen abzukürzen und den Parteien am Ende gleichwohl einen vollstreckungsfähigen Titel zu gewähren. Familienrechtliche Angelegenheiten sind grundsätzlich keine Bagatellfälle, zumal das Familienrecht eine sehr komplexe Rechtsmaterie darstellt. Darüber hinaus sind die im Familienrecht auftretenden Probleme (Unterhalt, Sorgerecht etc.) in aller Regel nicht rein finanzieller Natur. Vielmehr spielen Emotionen und Psyche eine wesentlich entscheidendere Rolle. Vielfach wird daher in Familiensachen der weniger einschneidende Weg der Mediation gewählt.

          


          
            Wiederaufnahmeverfahren


            Wiederaufnahmeverfahren können unter engen Voraussetzungen stattfinden, um ein bereits ergangenes rechtskräftiges Urteil aus der Welt zu schaffen. Nach dem verständlichen Willen des Gesetzgebers sollen nur Gerichte und nicht Schlichter befugt sein, eine bereits ergangene richterliche Entscheidung zu überprüfen. Ebenso wie Klagen, die auf die Abänderung eines bestehenden Urteils abzielen, können daher auch Wiederaufnahmeverfahren nicht einem Schlichtungsverfahren zugänglich sein.

          


          
            Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse


            Das Gesetz nimmt auch Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse vom Anwendungsbereich der obligatorischen Streitschlichtung aus. Von praktischer Bedeutung ist fast ausschließlich der Urkundenprozess.


            Der Urkundenprozess ist eine besondere Form eines gerichtlichen Verfahrens, bei dem der Beweis der geltend gemachten (Zahlungs-)Ansprüche nur durch dem Gericht vorzulegende Urkunden möglich ist. Zeugen, Sachverständigengutachten oder andere Beweismittel sind im Urkundenprozess nicht zulässig. Das Verfahren wird dadurch vereinfacht und beschleunigt. Wegen dieser Besonderheiten ist das im Urkundenprozess ergangene Urteil aber auch nur vorläufig. Eine endgültige Entscheidung bringt erst das sogenannte Nachverfahren, in dem dann auch die übrigen Beweismittel herangezogen werden können. Der Wechsel- und der Scheckprozess sind Unterfälle des Urkundenprozesses.


            Stellt der Kläger im Lauf des Prozesses fest, dass er seinen (Zahlungs-)Anspruch nicht allein durch die Vorlage von Urkunden beweisen kann, kann er bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung von der besonderen Verfahrensart des Urkundenprozesses Abstand nehmen. Das Verfahren wird dann als „normales“ Klageverfahren weitergeführt.


            Vor der Durchführung eines „normalen“ Klageverfahrens bei einem Streitwert bis 750 Euro hätte allerdings ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden müssen. Es stellt sich also die Frage: Was passiert, wenn zulässigerweise ohne vorherige Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ein Urkundenprozess eingeleitet wird, aber danach die Voraussetzung für die Ausnahmeregel entfällt?


            
              
                Beispiel:
              


              A will B wegen der Rückzahlung eines Darlehens verklagen. Er hat einen schriftlichen Darlehensvertrag mit B geschlossen, der keine datierte Rückzahlungspflicht vorsieht. Da A keine Lust hat, sich mit B vor einem Schlichter auseinanderzusetzen, sondern schnell sein Geld will, entschließt er sich, den Urkundenprozess zu betreiben. Nachdem er den Urkundenprozess eingeleitet hat, stellt A – auf Hinweis des Richters – fest, dass sich aus der Darlehensurkunde nicht ergibt, wann das Darlehen zurückzuzahlen ist. Er hat B nur mündlich zur Rückzahlung des Darlehens aufgefordert. Um keine weitere Zeit zu verlieren, nimmt er Abstand vom Urkundenprozess und will im normalen Prozess durch Zeugenaussage seiner Nachbarin beweisen, dass er B schon vor Monaten zur Rückzahlung des Darlehens aufgefordert hat.


              Das Gericht muss nun die ursprünglich als Urkundenprozess zulässige Klage als unzulässig abweisen, da A und B kein Schlichtungsverfahren durchgeführt haben und die Ausnahmeregel für Urkundenprozesse nicht mehr erfüllt ist. Anderenfalls droht eine Umgehung der gesetzlich vorgeschriebenen Streitschlichtung durch die Erhebung des Urkundenprozesses mit anschließendem Übergang in das „normale“ Verfahren. Der Richter wird den nicht anwaltlich vertretenen A auf diese Konsequenz – schon wegen der drohenden Kostenlast in Folge der Klageabweisung – wohl hinweisen müssen.

            

          


          
            Mahnverfahren


            Mit dem Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren aus dem Jahr 1976 wurde das Mahnverfahren in Deutschland eingeführt. Es handelt sich um ein absolut summarisch prüfendes Verfahren, das ebenso wie die obligatorische Streitschlichtung die Gerichte entlasten sollte. Auch hier soll der das Verfahren Einleitende im Idealfall schnell zu einem Titel kommen, mit dem er die Zwangsvollstreckung einleiten kann.


            Ob dieses Ziel im Rahmen des Mahnverfahrens erreicht wurde, darf hinterfragt werden. Jedenfalls in der anwaltlichen Praxis legt der Gegner in der Regel gegen den ohne Weiteres erlassenen Mahnbescheid ohne Angabe von Gründen Widerspruch ein. Sodann bleibt nur der Weg, der eigentlich erspart werden sollte: die Einleitung bzw. die Überleitung in ein „normales“ gerichtliches Verfahren.


            Das Schlichtungsgesetz will die Anwendbarkeit und die Praktikabilität des Mahnverfahrens nicht einschränken. Deshalb sind Ansprüche, die zunächst im Mahnverfahren geltend gemacht wurden, bei der Einreichung einer Klage nicht von der Durchführung einer vorherigen Streitschlichtung abhängig.


            Die Einleitung eines Mahnverfahrens ist daher wohl die beste und einfachste Möglichkeit, die obligatorische Streitschlichtung zu umgehen, sofern man dies beabsichtigt.

          


          
            Vollstreckungsrechtliche Maßnahmen


            Vollstreckungsrechtliche Maßnahmen sind vor allem solche, die im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens ergriffen werden. Mithilfe rechtsstaatlicher Verfahren kann man zunächst nur erreichen, dass das Bestehen eines Anspruchs tituliert, also rechtskräftig festgestellt wird. Im zweiten unabhängigen Schritt muss dem festgestellten Recht aber noch zur Geltung verholfen werden. Da der Rechtsstaat keine Selbsthilfe in der Form zulässt, dass sich der Berechtigte quasi selbst beim Schuldner gegebenenfalls unter Anwendung von Zwang bedient, gibt es das Zwangsvollstreckungsverfahren. Die Zwangsvollstreckung dient mithin dazu, titulierte Ansprüche gegenüber dem Schuldner mit Hilfe von staatlichen Zwangsmitteln (z. B. Gerichtsvollzieher) durchzusetzen.


            Das Schlichtungsverfahren kann in diesen Fällen aufgrund seiner Grundidee nicht weiterhelfen. Es muss vielmehr dem Zwangsvollstreckungsverfahren vorgelagert sein, denn die Schlichtung soll ja gerade dazu dienen, einen vollstreckungsfähigen Titel zu schaffen, um einen Gerichtsprozess zu vermeiden. Siehe dazu auch nachfolgend den Abschnitt zur Vollstreckung aus dem Schlichtungsvergleich.

          


          
            Einigungsversuch vor einer Gütestelle


            Das Erfordernis zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens entfällt, wenn die streitenden Parteien vor Erhebung der Klage einen Einigungsversuch vor einer von der Landesjustizverwaltung anerkannten Gütestelle oder sonstigen Gütestelle unternommen haben.


            Die Anerkennung einer Gütestelle im vorbezeichneten Sinn erfolgt durch den örtlich zuständigen Präsidenten des Landgerichts. Solche Gütestellen haben eine eigene Verfahrensordnung, die den Ablauf des Schlichtungsverfahrens regelt. Auch die Kosten, die im Rahmen der Schlichtung entstehen, werden von den Gütestellen individuell geregelt. Die Verfahrensordnung der Gütestelle muss dabei – auch im Hinblick auf die Kosten – den wesentlichen Verfahrensregelungen des Schlichtungsgesetzes entsprechen, um anerkennungsfähig zu sein. Oftmals bieten Rechtsanwälte, Rechtsanwaltskanzleien oder Anwaltsvereine anerkannte Gütestellen an.


            Am Ende des Schlichtungsverfahrens vor der anerkannten Gütestelle – und das ist ihr großer Vorteil – steht eine Einigung zwischen den Parteien, die vollstreckbar ist. Ein gerichtliches Verfahren erübrigt sich somit, wenn der Gegner sich nicht an die Abmachungen hält. Siehe auch hierzu den nachfolgenden Abschnitt über die Vollstreckung.


            Andere Gütestellen im Sinne der Vorschrift sind die branchengebundenen Schieds- und Schlichtungsstellen, wie zum Beispiel der Handelskammern, Handwerkskammern oder des Kfz-Gewerbes.


            In Deutschland sind die Handwerkskammern dazu verpflichtet, bei Streitigkeiten zwischen ihren Mitgliedsbetrieben und Auftraggebern vermittelnd tätig zu werden, wenn diese das wünschen. Oftmals werden diese Gütestellen durch die Rechtsabteilungen der jeweiligen Vereinigungen geführt. Genaue Regeln über die Zusammensetzung und den Ablauf existieren nicht zwingend. Auch hinsichtlich der Kosten besteht Uneinheitlichkeit. Manche Institutionen bieten diese Güteverfahren für ihre Mitglieder kostenfrei an, andere erheben Gebühren in unterschiedlicher Höhe.


            Am Ende des Verfahrens vor diesen nicht anerkannten Gütestellen steht ein privatrechtlicher Vergleich zwischen den Parteien. Hält sich eine Partei nicht an die Vereinbarung, muss ein Gerichtsverfahren durchgeführt werden, um einen vollstreckbaren Titel zu bekommen.

          

        

      


      
        2.2 Durchführung der obligatorischen Streitschlichtung


        Ist ein Schlichtungsverfahren vor Einreichung der Klage durchzuführen, weil die örtlichen und sachlichen Voraussetzungen gegeben sind, stellt sich die Frage nach dem Ablauf der obligatorischen Streitschlichtung im gesetzlich vorgesehenen Sinne.


        Haben die Parteien nicht vor Erhebung der Klage freiwillig einen Einigungsversuch vor einer von der Landesjustizverwaltung anerkannten Gütestelle oder sonstigen Gütestelle unternommen, muss nun das obligatorische Schlichtungsverfahren eingeleitet werden. Eine Zustimmung der Gegenseite bedarf es dafür naturgemäß nicht, da es sich um eine gesetzliche Zulässigkeitsvoraussetzung für die Erhebung einer Klage handelt. Anderenfalls könnte die Gegenseite die Erhebung einer (erfolgreichen) Klage allein dadurch verhindern, dass sie ihre Zustimmung zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens verweigert.


        
          Örtliche Zuständigkeit für den Schlichtungsantrag


          Zuständig für den Antrag auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens ist die „Gütestelle beim Amtsgericht“. Nach den Regelungen im Schlichtungsgesetz Baden-Württemberg wurde an jedem Amtsgericht eine Gütestelle eingerichtet.


          Örtlich zuständig ist grundsätzlich diejenige Gütestelle, in deren Amtsgerichtsbezirk der Antragsteller des Schlichtungsverfahrens seinen Wohnsitz hat. Bei Unternehmen ist der Sitz der Gesellschaft bzw. der Ort der Niederlassung entscheidend. Hier besteht ein Unterschied zum Klageverfahren, wo in der Regel dasjenige Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk der Beklagte, also im Schlichtungsverfahren der Antragsgegner, seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Gleichwohl besteht insoweit kein Widerspruch, wenn man sich die Intention des Gesetzgebers vergegenwärtigt. Im Rahmen eines Klageverfahrens soll im Hinblick auf die Zuständigkeit der Beklagte davor geschützt werden, dass er aufgrund einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme weite Wege und damit Kosten in Kauf nehmen muss, um sich gegen die Klage zu verteidigen. Das Schlichtungsverfahren ist hingegen Zulässigkeitsvoraussetzung für die Klageerhebung. Der Gesetzgeber will es deshalb dem Antragsteller mit zumutbarem Kosten- und Zeitaufwand ermöglichen, die Voraussetzung für ein Klageverfahren zu schaffen, das dann in der Regel am Wohnsitz oder Sitz des Antragsgegners durchgeführt werden wird.


          Unabhängig von der gesetzlichen örtlichen Zuständigkeit können die Parteien sich aber auch individuell übereinstimmend über die Zuständigkeit eines anderen Amtsgerichtsbezirks einigen, der sogenannten Prorogation.

        


        
          Besetzung der Gütestelle beim Amtsgericht


          In Baden-Württemberg werden die Aufgaben der Gütestelle durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Amtsgerichts und durch den Schlichter wahrgenommen. Der Urkundsbeamte übernimmt hier sozusagen die Organisation, während die Schlichtungsperson die eigentliche Schlichtung durchführt.


          Der Urkundsbeamte ist zuständig für:


          
            	
              die Entgegennahme des schriftlichen Antrags oder die Aufnahme des Antrags zu Protokoll

            


            	
              die Registrierung des Antrags

            


            	
              die Bestimmung der Schlichtungsperson

            


            	
              die Mitteilung an die Schlichtungsperson über ihre Bestimmung, über den Tag des Antragseingangs sowie die Übersendung des Antrags an die Schlichtungsperson

            


            	
              die Erteilung der Vollstreckungsklausel

            


            	
              die Anordnung von Zahlungen in Fällen, in denen die Landeskasse die Kosten übernimmt

            


            	
              die Aufbewahrung des Protokolls über die Einigung der Parteien

            

          


          Der Schlichter ist zuständig für alle übrigen Aufgaben im Rahmen des Schlichtungsverfahrens, insbesondere für:


          
            	
              die Übersendung des Antrags auf Schlichtung an die Gegenpartei

            


            	
              die Ladung der Parteien zur Schlichtungsverhandlung in die Kanzleiräume der Schlichtungsperson oder an einen von ihr zu bestimmenden Ort

            


            	
              die Durchführung der Schlichtungsverhandlung und des Einigungsversuchs

            


            	
              die Protokollierung einer Vereinbarung

            


            	
              die Ausstellung einer Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsversuch bei dessen Scheitern oder auf Antrag der den Antrag stellenden Partei, wenn binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Gütestelle das von ihr beantragte Schlichtungsverfahren nicht durchgeführt worden ist

            


            	
              die Erteilung von Abschriften des Protokolls

            


            	
              die Geltendmachung der anfallenden Kosten

            

          


          Zu Schlichtungspersonen werden nach dem Schlichtungsgesetz Baden-Württemberg Rechtsanwälte des für den Amtsgerichtsbezirk zuständigen Rechtsanwaltskammerbezirks bestimmt. Die Rechtsanwaltskammern führen eine Liste von Rechtsanwälten, die sich als Schlichter zur Verfügung stellen. Eine besondere Zusatzqualifikation ist nicht vorgesehen für Anwälte, die als Schlichter tätig werden wollen.

        


        
          Ablauf des obligatorischen Schlichtungsverfahrens


          ■ Einleitung und Beginn des Verfahrens


          Das Schlichtungsverfahren wird auf Antrag einer Partei eingeleitet. Der Antrag kann bei der Gütestelle schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll der Gütestelle erklärt werden. Er muss den Namen und die ladungsfähige Anschrift der Parteien, eine kurze Darstellung der Streitsache, den Gegenstand des Streits und der Forderung (z. B. Zahlung, Herausgabe, Unterlassen etc.) enthalten und von der den Antrag stellenden Partei oder ihrem Bevollmächtigten unterschrieben sein. Bei schriftlichen Anträgen müssen Kopien des Antrags eingereicht werden, damit diese den weiteren Parteien der Schlichtung zugestellt werden können.


          Mit dem Eingang des Antrags bei der Gütestelle am Amtsgericht werden sämtliche Fristen in Lauf gesetzt. Binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang des Schlichtungsbegehrens ist ein Einigungsversuch durchzuführen und gegebenenfalls eine Bescheinigung über die Erfolglosigkeit des Einigungsversuchs zu erstellen.


          Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle bestimmt die Schlichtungsperson und übersendet dieser die Antragsunterlagen. Die Parteien können sich auch vor Einleitung der Schlichtung auf eine bestimmte Person einigen. Legen die Parteien dem Antrag einen Nachweis bei, dass zwischen den Parteien Einigung hinsichtlich der Person des Schlichters besteht, wird diese Person zum Schlichter bestimmt.


          Bevor die Schlichtungsperson tätig wird, hat sie allerdings zu überprüfen, ob in ihrer eigenen Person Ausschlussgründe oder Befangenheit vorliegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Streitigkeit den Schlichter selbst oder diesem nahe stehende Personen betrifft. Rechtsanwälte können darüber hinaus nicht als Schlichter tätig werden, wenn sie für eine der Parteien in dieser Angelegenheit bereits außergerichtlich tätig geworden sind. Die Schlichtungsperson zeigt dies gegenüber der Gütestelle beim Amtsgericht an, die dann eine andere Schlichtungsperson bestimmt.


          Der Schlichter übersendet den Antrag an die andere Partei, informiert über seine Bestellung und darüber, wann die Gegenseite den Antrag auf Durchführung des Schlichtungsverfahrens gestellt hat. Die Schlichtungsperson soll umgehend Ort und Zeit der Schlichtungsverhandlung bestimmen. Ansonsten sind die Schlichtungspersonen in der Gestaltung des Verfahrens frei.


          Die Schlichtungsperson kann die Durchführung des Verfahrens von der Zahlung eines Vorschusses für die Vergütung und die voraussichtlichen Auslagen abhängig machen. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt, gilt der Schlichtungsantrag als zurückgenommen.


          Die Ladung zu einem Schlichtungstermin hat mittels eingeschriebenem Brief (Einwurf-Einschreibsendung) durch die Post oder an die bevollmächtigten Rechtsanwälte gegen ein mit Datum und Unterschrift versehenes Empfangsbekenntnis zu erfolgen, da das Schlichtungsgesetz Folgen für das Nichterscheinen einer Partei zur Schlichtungsverhandlung vorsieht. Die Parteien sind verpflichtet, persönlich an diesem Schlichtungstermin zu erscheinen und können sich nicht vertreten lassen. Ausnahmsweise kann die Entsendung eines Vertreters ausreichend sein, wenn dieser zur Aufklärung des Sachverhalts in der Lage und zu einem Vergleichsabschluss ausdrücklich ermächtigt ist. Handelsgesellschaften und juristische Personen dürfen sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Eltern als gesetzliche Vertreter ihrer Kinder können sich mit einer schriftlichen Vollmacht gegenseitig vertreten. Auch auf diesen Umstand hat der Schlichter im Rahmen der Ladung hinzuweisen.


          Erscheint die Partei, die den Antrag auf Schlichtung gestellt hat, unentschuldigt nicht zum Schlichtungstermin, gilt der Antrag als zurückgenommen. Es wird keine Bescheinigung über die Erfolglosigkeit des Einigungsversuchs erteilt.


          Erscheint die Gegenpartei unentschuldigt nicht, ist von Gesetzes wegen davon auszugehen, dass sie sich nicht einigen will. Daher wird der antragstellenden Partei die Erfolglosigkeitsbescheinigung durch die Schlichtungsperson ausgestellt.


          ■ Ablauf der Schlichtungsverhandlung


          Die Schlichtungsverhandlung findet grundsätzlich nur in Anwesenheit der betroffenen Parteien, eventuell mit ihren Rechtsanwälten oder Bevollmächtigten, und des Schlichters statt. Die Öffentlichkeit ist also, im Gegensatz zu einem regulären Gerichtsverfahren, ausgeschlossen, wenn nicht die Parteien ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. Damit soll den Parteien ermöglicht werden, sich offen auszusprechen, ohne Nachteile aufgrund einer öffentlichen Bekanntheit der preisgegebenen Informationen befürchten zu müssen.


          Das Schlichtungsgesetz sieht keine detaillierten Regelungen für den Ablauf einer Schlichtungsverhandlung vor. Vielmehr haben die Parteien und der Schlichter große Freiheit bei der Gestaltung. Sie können so vorgehen, wie sie es für den Erfolg der Schlichtung am zuträglichsten halten. In der Regel soll die Schlichtungsverhandlung in einem einzigen Termin durchgeführt werden. Nur im Ausnahmefall soll die Verhandlung unterbrochen und später in einem neuen Termin fortgesetzt werden. Nur so ist gewährleistet, dass sich die obligatorische Streitschlichtung als Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Klage nicht über einen zu langen Zeitraum hinzieht und damit unter Umständen denjenigen benachteiligt, der seine Ansprüche notfalls auch gerichtlich durchsetzen will. Zugleich wird dadurch verhindert, dass der Antragsgegner die Erhebung einer Klage verzögert. Flankiert wird dieser Schutz durch die Regelung im Schlichtungsgesetz, wonach der Zeitraum, der für die Schlichtungsverhandlung zur Verfügung steht, auf insgesamt drei Monate ab Antragstellung begrenzt wird. Innerhalb dieser Frist muss eine Einigung protokolliert oder aber eine Erfolglosigkeitsbescheinigung ausgestellt werden.


          Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens findet eine formelle Beweisaufnahme, wie sie das gerichtliche Verfahren kennt, nicht statt. Gleichwohl können die Parteien der Schlichtung ihre Aussagen unter Beweis stellen. Ihnen stehen insoweit dieselben Beweismittel wie in einem Prozess zur Verfügung. Insbesondere Urkunden, Zeugen und Sachverständige nennt das Schlichtungsgesetz als mögliche Beweismittel. Der Beweis durch Augenschein, also beispielsweise die direkte Besichtigung eines Streitgegenstandes, ist möglich, wenn die Parteien dem zustimmen und alle Parteien oder deren Vertreter bei der Inaugenscheinnahme anwesend sind.


          Vor dem Hintergrund der Idee und des Ziels der Streitschlichtung sollte von dieser Möglichkeit der Beweisaufnahme nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. Der Schlichter soll in der Streitigkeit keine Entscheidung treffen. Die Durchführung einer Beweisaufnahme führt je nach Ergebnis auf der einen, auf der anderen oder auf beiden Seiten zur Verhärtung der Fronten, da die Parteien zu dem Schluss kommen, dass nun bewiesen sei, dass sie „Recht“ haben. Recht und Unrecht stehen jedoch im Rahmen einer Schlichtung nicht im Vordergrund. Ziel ist es, den Streit der Parteien einer einvernehmlichen Lösung zuzuführen, mit der beide Parteien zufrieden sind. Die Interessen und nicht die Rechte der Beteiligten sollten im Rahmen einer Schlichtung ausschlaggebend sein, sodass die Beweisaufnahme zur Untermauerung einer Rechtsposition kontraproduktiv sein kann.


          Über den Ablauf der Schlichtungsverhandlung führt die Schlichtungsperson ein Protokoll, in dem neben den Formalien, wie beispielsweise der Anwesenheit oder der ordnungsgemäßen Ladung, auch das Ergebnis der Schlichtungsverhandlung festgehalten wird. Nach dem baden-württembergischen Schlichtungsgesetz muss das Protokoll enthalten:


          
            	
              Name der Schlichtungsperson,

            


            	
              Ort und Zeit der Verhandlung,

            


            	
              Namen und Anschriften der erschienenen Parteien, gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände,

            


            	
              Gegenstand des Streits,

            


            	
              Vereinbarung der Parteien.

            

          


          Scheitert die Schlichtung, ist dies in einem kurzen Vermerk in das Protokoll aufzunehmen.


          Treffen die Parteien eine Vereinbarung zur Beilegung des Streits, ist diese Vereinbarung zu protokollieren. Es ist darauf zu achten, dass der Text der Vereinbarung einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben muss.


          Zur Erinnerung: Der Vorteil des Schlichtungsverfahrens gegenüber anderen Formen der außergerichtlichen Streitbeilegung ist, dass am Ende eine vollstreckbare, also mit staatlichen Zwangsmitteln durchsetzbare Einigung steht. Missachtet eine Partei die Vereinbarung, ist die Durchführung eines Gerichtsprozesses nicht notwendig. Die Partei kann direkt staatliche Zwangsmittel (z. B. den Gerichtsvollzieher) in Anspruch nehmen, um den Inhalt der Vereinbarung durchzusetzen.


          
            
              Beispiel:
            


            A hatte B zur WM seinen großen Flachbildfernseher geliehen, um gemeinsam in der größeren Wohnung des B die Spiele in HD genießen zu können. Die WM ist lange vorbei, aber B will den Fernseher nicht an A zurückgeben, weil er sich an den Luxus gewöhnt hat. Im Rahmen einer Schlichtungsverhandlung treffen sie folgende Vereinbarung:


            „B verpflichtet sich gegenüber A, ihm den Fernseher der Marke Samsung bis zum 15.11.2011 zurückzugeben.“


            Als B dieser Verpflichtung nicht nachkommt, schickt A – nachdem er die Formalien erledigt hat – den Gerichtsvollzieher V los, damit dieser den Fernseher aus der Wohnung des B holt. Als V in die Wohnung des B kommt, sagt dieser kein Wort. V stellt fest, dass in der Wohnung zwei Fernseher der Marke Samsung sind, ein großer und ein kleiner.


            V muss unverrichteter Dinge wieder gehen, denn auf der Grundlage der formulierten Vereinbarung kann V nicht vollstrecken. Es steht für V nicht unzweifelhaft fest, hinsichtlich welchen Fernsehers A einen Anspruch auf Herausgabe hat.


            Die Formulierung hätte stattdessen beispielsweise lauten müssen:


            „B verpflichtet sich gegenüber A, den in seiner Wohnung, Sesamstr. 17, Mannheim, 2. OG befindlichen LED-Flachbildfernseher der Marke Samsung, 40 Zoll, UE40D5000, Seriennummer: 123456789 bis zum 15.11.2011 an A herauszugeben.“

          


          Nach Erstellung des Protokolls ist dieses den Parteien vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen. Zu Genehmigungszwecken muss das Protokoll sowohl vom Schlichter als auch den Parteien unterzeichnet werden. Damit kann das Risiko minimiert werden, dass nach Abschluss des Verfahrens eine Partei die mangelhafte oder fehlerhafte Protokollierung rügt, verbunden mit der Behauptung, es sei etwas ganz anderes vereinbart worden. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass das Protokoll weder nachgebessert noch angefochten werden kann. Gerade vor diesem Hintergrund ist die gesetzlich vorgeschriebene Unterzeichnung durch die Beteiligten und die damit dokumentierte Genehmigung des Inhalts des Protokolls wichtig.

        


        
          Verfahren nach der Schlichtungsverhandlung


          Die Schlichtungsperson behält die Urschrift des Protokolls und übermittelt den Parteien der Schlichtung beglaubigte Abschriften für ihre Unterlagen.


          Umstritten ist die Frage, ob die Schlichtungsperson die Urschrift des Protokolls dauerhaft an die Gütestelle des Amtsgerichts zur Verwahrung zu übergeben hat. Während das Schlichtungsgesetz vorschreibt, dass die Schlichtungsperson die Urschrift des Protokolls an den Urkundsbeamten zum Zweck der Aufbewahrung zu übermitteln hat, wird teilweise die Auffassung vertreten, dass auch eine nur vorübergehende Abgabe nur zum Zweck der Erteilung der Vollstreckungsklausel ausreichend ist. Die übrigen Akten des Schlichtungsverfahrens hat der Schlichter für mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

        


        
          Vollstreckung aus einem Schlichtungsvergleich


          Auf Antrag einer Partei wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, bei dem die Gütestelle eingerichtet ist, die für die Zwangsvollstreckung notwendige Vollstreckungsklausel erteilt. Jedenfalls für diesen Akt ist dem Urkundsbeamten die Urschrift des Protokolls zu übergeben. Auf dieser vermerkt der Urkundsbeamte, wann und von wem sowie für und gegen wen die Vollstreckungsklausel erteilt worden ist (Zeitpunkt und Namen der Betroffenen).


          Danach ergeben sich im Rahmen der Zwangsvollstreckung keine Unterschiede zur Zwangsvollstreckung aus anderen Vollstreckungstiteln, die beispielsweise durch gerichtliche Verfahren oder notarielle Beurkundung erwirkt werden.

        


        
          –Kosten des Schlichtungsverfahrens


          Für die Fälle der obligatorischen Streitschlichtung enthält das baden-württembergische Schlichtungsgesetz im fünften Abschnitt eine eigenständige Regelung für die Kosten des Schlichtungsverfahrens. Die Schlichtungsperson darf nach diesen Normen nur die im Gesetz vorgesehenen Gebühren und Auslagen verlangen. Eine abweichende Vereinbarung über die Vergütung der Schlichtungsperson ist nicht zulässig, soweit es die obligatorische Streitschlichtung betrifft.


          Die Gebühr für das Schlichtungsverfahren beträgt


          
            	
              80 Euro, sofern das Verfahren nach Bestimmung des Termins und Ladung der Parteien ohne Durchführung einer Schlichtungsverhandlung endet oder sofern bei der Schlichtungsverhandlung nur eine Partei erscheint;

            


            	
              100 Euro, sofern nach einer Schlichtungsverhandlung mit beiden Parteien eine Einigung nicht erzielt worden ist;

            


            	
              130 Euro, sofern eine Einigung zustande gekommen ist.

            

          


          Diese Gebühren entstehen nur einmalig und erhöhen sich auch nicht dadurch, dass auf der Seite einer oder beider Parteien mehr als eine Person beteiligt ist.


          Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass die Schlichtungsperson keine Ersetzung weiterer Auslagen von den Parteien verlangen kann. Ausnahme sind von der Schlichtungsperson im Rahmen des Verfahrens herangezogene Dolmetscher. Die hierdurch entstehenden Kosten können den Parteien in Rechnung gestellt werden. Soweit im Rahmen der Schlichtungsverhandlung Zeugen oder Sachverständige angehört wurden, werden deren Kosten nicht erstattet. Zu erwähnen sind hier insbesondere der Verdienstausfall für die Dauer der Teilnahme an der Schlichtung sowie eventuell entstandene Fahrtkosten, die im Rahmen eines Gerichtsverfahrens üblicherweise erstattet werden. Ebenfalls nicht ausgeglichen werden grundsätzlich diejenigen Kosten, die den Parteien selbst entstanden sind, beispielsweise durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts. Es bleibt den Parteien natürlich unbenommen, in der abschließenden Schlichtungsvereinbarung eine abweichende Regelung über die Kostenerstattung bzw. die Kostenübernahme zu treffen.


          Kostenschuldner ist grundsätzlich diejenige Person, die die Durchführung der Streitschlichtung beantragt hat, denn die Schlichtungsperson kann, auch wenn die Gebühren grundsätzlich erst am Ende des Verfahrens zur Zahlung fällig werden, bereits vor der Durchführung der Streitschlichtung einen Gebührenvorschuss verlangen. Bezieht die den Schlichtungsantrag stellende Partei Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, richtet sich der Kostenanspruch der Schlichtungsperson gegen die Landeskasse. Hierfür muss die beantragende Person den Bezug der vorgenannten Leistungen durch Vorlage des letzten Bewilligungsbescheides des Leistungsträgers glaubhaft machen.


          Von der die Schlichtung beantragenden Person bzw. der Landeskasse, soweit die Voraussetzungen vorliegen, kann die Schlichtungsperson daher immer die Bezahlung der Vergütung bzw. der Auslagen verlangen. Daneben sieht das Gesetz die zusätzliche Haftung der Gegenpartei für die Vergütung und die Auslagen vor, wenn diese zum angesetzten Schlichtungstermin nicht erscheint, ohne ausreichend entschuldigt zu sein. Auch die Gegenpartei kann jedoch durch Vorlage eines Bewilligungsbescheides geltend machen, die vorgenannten staatlichen Leistungen zu beziehen, mit der Folge, dass sich der sie betreffende Kostenanspruch gegen die Landeskasse richtet. Haftet die Gegenpartei für die Kosten des Verfahrens, soll der grundsätzlich weiterhin mithaftende Antragsteller nur dann für die Kosten in Anspruch genommen werden, wenn eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen der Gegenpartei erfolglos war oder aussichtslos ist.


          Ferner haften diejenige Personen für die Kosten des Verfahrens, die sich in einer Vereinbarung zur Übernahme der Kosten verpflichtet haben.


          Zur Sicherung der Vergütungsforderung der Schlichtungsperson sieht das Gesetz neben der Möglichkeit, einen Vorschuss zu verlangen, auch vor, die Erteilung einer Erfolglosigkeitsbescheinigung oder die Aushändigung der Ausfertigung des Schlichtungsprotokolls oder seiner Abschriften von der Zahlung der Vergütung abhängig zu machen (sog. Zurückbehaltungsrecht).


          Im Ergebnis ist das obligatorische Streitschlichtungsverfahren damit ein sehr günstiges Verfahren, was vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass der Gesetzgeber es als Zulässigkeitsvoraussetzung für ein Klageverfahren eingeführt hat. Der Antragsteller soll nicht mit zu hohen Kosten belastet werden, um überhaupt Klage vor einem ordentlichen Gericht erheben zu können. Gelingt es den Parteien, eine Einigung zu erzielen, dürfte das Schlichtungsverfahren in aller Regel kostengünstiger sein als die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens.

        

      

    

  


  
    
      3. Freiwillige Streitschlichtung vor einer (anerkannten) Gütestelle


      
        

        
          	Ablauf einer freiwilligen Streitschlichtung

        

      


      Der Anwendungsbereich der obligatorischen Streitschlichtung ist aufgrund seiner Voraussetzungen sehr begrenzt und kommt daher in der Praxis nicht allzu häufig vor. Zum einen ist der Streitwert von 750 Euro schnell überschritten, zum anderen sind auch oft die örtlichen oder geografischen Voraussetzungen für die Durchführung einer obligatorischen Streitschlichtung nicht erfüllt.


      Die Vorteile, die ein Schlichtungsverfahren bietet, können jedoch auch außerhalb dieser gesetzlichen Pflichtvariante für die streitenden Parteien nutzbar gemacht werden, soweit sich die Parteien über die Durchführung einer freiwilligen Streitschlichtung einig sind.


      Vorteile des Schlichtungsverfahrens vor einer (anerkannten) Gütestelle sind vor allem:


      
        	
          Der Zeitfaktor


          Das Schlichtungsverfahren beginnt, sobald sich die Parteien über die Einleitung des Schlichtungsverfahrens einig sind. Im Hinblick auf die oftmals überlasteten Gerichte und die dadurch bedingte Trägheit des Verfahrensablaufs bedeutet dies insgesamt eine erhebliche Zeitersparnis für die beteiligten Parteien.


          Darüber hinaus steht am Ende der erfolgreichen Schlichtung eine abschließende Einigung der Parteien. Es gibt keine weiteren Instanzen, die die Angelegenheit noch einmal zeitaufwändig überprüfen. Somit ist das Schlichtungsverfahren wesentlich weniger zeitaufwändig als ein Gerichtsverfahren.

        


        	
          Der Diskretionsfaktor


          Gerichtsverfahren sind grundsätzlich öffentlich. Neben der Teilnahme von Personen, die persönlich an der Angelegenheit interessiert sind, bedeutet dies, dass beispielsweise Vertreter der Presse im Gerichtssaal anwesend sein können. Besonders in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten müssen Unternehmen oftmals über interne Informationen, wie Einkaufspreise, Preisbildungen, Kalkulationen, Vertragskonditionen, Gehälter etc. Auskunft geben. Es besteht daher ein nachvollziehbares Interesse dieser Parteien an einer vertraulichen Behandlung der Fakten. Das nichtöffentliche Schlichtungsverfahren gewährleistet insoweit einen Schutz. Zudem können die Parteien untereinander verbindlich vereinbaren, dass über das Verfahren und insbesondere das Ergebnis der Schlichtung Stillschweigen gewahrt wird.

        


        	
          Der Individualisierungsfaktor


          Im Gegensatz zum gerichtlichen Verfahren, bei dem schon durch die Verfassung vorgeschrieben ist, welcher Richter für den Streit zwischen den Parteien zuständig ist (sog. gesetzlicher Richter), können die Parteien aufgrund individueller Vereinbarung frei wählen, wo und durch wen die Schlichtung erfolgen soll. Sie können sich selbstverständlich auch darauf einigen, dass ein Dritter den Schlichter bestimmt (z. B. die Gütestelle X in Y). Die Parteien können sich so auf eine Person verständigen, der sie selbst die notwendige Autorität zur Schlichtung des Streits beimessen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Lösung enorm.


          Von besonderer Bedeutung ist dies, wenn der Streit eine oder mehrere Spezialmaterien (z. B. Computerprogrammierung, Anlagenbau o. Ä.) betrifft. Ein Richter verfügt in der Regel nicht in allen Wirtschaftsgebieten über ausreichende Sachkenntnis und muss deshalb zur Entscheidungsfindung Gutachter in den Prozess einbeziehen. Im Schlichtungsverfahren hingegen können die Parteien einen Schlichter mit der erforderlichen Sachkenntnis wählen, der einen angemessenen Lösungsvorschlag unterbreiten kann. Die Notwendigkeit kostenintensiver Gutachten entfällt hierdurch.

        


        	
          Der Kostenfaktor


          Die Kosten der Schlichtungsverfahren können von Gütestelle zu Gütestelle sehr unterschiedlich ausfallen. Die gesetzliche Regelung der Kosten im obligatorischen Streitschlichtungsverfahren greift nicht, wenn die Parteien freiwillig eine Schlichtung durchführen. Hier bestimmen die Schlichtungspersonen bzw. die Gütestellen selbst, welche Vergütung sie für ihre Tätigkeit in Rechnung stellen.

        

      


      Im Einzelfall kann die Streitschlichtung jedoch wesentlich günstiger sein als die Durchführung eines Gerichtsverfahrens. Das gilt insbesondere, wenn der zugrunde liegende Streitwert hoch ist.


      
        
          Wichtig:
        


        Im Schlichtungsverfahren wird grundsätzlich eine abschließende Regelung zwischen den Parteien getroffen. Es gibt im Gegensatz zum Gerichtsverfahren keine weiteren Instanzenzüge, die zusätzliche Gerichts- und Anwaltskosten verursachen.

      


      Achten Sie darauf, dass die Schlichtung vor einer Gütestelle des Amtsgerichts oder einer anerkannten Gütestelle durchgeführt wird. Nur in diesen Fällen verleiht das Gesetz dem im Schlichtungsverfahren geschlossenen Vergleich die Qualität eines Vollstreckungstitels, wodurch ein weiterer Prozess nach Durchführung der Streitschlichtung entbehrlich wird. Das Gesetz gewährt dem Antrag auf Streitschlichtung vor einer (anerkannten) Gütestelle darüber hinaus verjährungshemmende Wirkung. Das bedeutet, dass die Verjährungsfrist für die Dauer des Schlichtungsverfahrens nicht weiterläuft, sodass der Antragsteller de facto keine Zeit im Hinblick auf die Möglichkeit der Klageerhebung verliert.


      Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen suchen daher den gemeinsamen Weg zur freiwilligen Streitschlichtung. Wo diese stattfindet, bleibt den Parteien überlassen. Sie kann entweder bei einer beim Amtsgericht eingerichteten Gütestelle oder einer vom zuständigen Landgericht anerkannten Gütestelle durchgeführt werden. In der Wahl des Schlichtungsortes sind die streitenden Personen ebenso frei wie bei der Wahl der Schlichtungsperson selbst. In der Praxis findet man deshalb immer häufiger Verträge, die für den Fall einer Auseinandersetzung eine Schlichtungsklausel aufnehmen.


      Vielfach werden Schlichtungsklauseln im Gesellschaftsrecht bei Gesellschaftsverträgen angewandt; kritische Themen können die Betriebsführung oder die Verwendung der Erträge bzw. des Gesellschaftskapitals sein. Entscheidungen, die die Entwicklung des Unternehmens für Jahre hinweg prägen, bedürfen einer vorausschauenden und weitsichtigen Vertragsgestaltung. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass die Gesellschafter bereits bei der Gründung einer Gesellschaft diese Probleme antizipieren und für diesen Fall die Durchführung eines langwierigen und kostenintensiven Prozesses vermeiden wollen. Dies gilt umso mehr, als dass die Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern oft persönlicher Natur und weniger wirtschaftlicher Natur sind.


      
        
          Beispiel:
        


        Die IHK Rhein-Neckar schlägt Gesellschaften, die auf die Schlichtungsordnung der Schlichtungs- und Mediationsstelle für handelsrechtliche Streitigkeiten der IHK Rhein-Neckar beziehungsweise der IHK Karlsruhe in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe Bezug nehmen wollen, folgende Schlichtungsklausel im Gesellschaftsvertrag vor:


        
          
            
              	I.

              	

              	
                Die Gesellschafter verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten aus dem Gesellschaftsverhältnis ein Schlichtungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, eine interessengerechte und faire Vereinbarung im Wege der Schlichtung/Mediation mit Unterstützung eines neutralen Schlichters unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten.


                Alle Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Verfahrensordnung der gemeinsamen Schlichtungs- und Mediationsstelle für kaufmännische Streitigkeiten der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe und der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe geschlichtet.

              
            


            
              	II.

              	

              	
                Die Anzahl der Schlichter beträgt …, sofern die Parteien keine andere Vereinbarung treffen.


                Die Parteien bestimmen den/die Schlichter gemeinschaftlich. Kommt keine Einigung über die Person des/der Schlichter(s) zustande, wird dieser von der Schlichtungsstelle benannt. Die Benennung bindet die Parteien.

              
            


            
              	III.

              	

              	
                Die Kosten der Schlichtung tragen die Parteien je zur Hälfte, soweit sie keine andere Vereinbarung treffen.

              
            


            
              	IV.

              	

              	
                Sollte es in dem Schlichtungsverfahren nicht zu einer tragfähigen Lösung kommen, steht es beiden Parteien frei, ein zuständiges Gericht anzurufen.

              
            


            
              	V.

              	

              	
                Die Parteien sind nicht gehindert, ein gerichtliches Eilverfahren, insbesondere ein Arrest- oder einstweiliges Verfügungsverfahren durchzuführen.

              
            

          

        

      


      Aber auch abseits des Gesellschaftsrechts erfreuen sich Schlichtungsklauseln zunehmender Beliebtheit, zum Beispiel in Kauf- oder Werkverträgen im Wirtschaftssektor. Hier entstehende Streitigkeiten sind, von Ausnahmen abgesehen, wirtschaftlicher und nicht persönlicher Natur. Die Unternehmen wollen auch abseits der Streitigkeit und in Zukunft zusammenarbeiten, sodass die Streitigkeit über einen Einzelfall nicht die gesamte Geschäftsbeziehung belasten soll. Es liegt daher im Interesse beider Parteien, eine schnelle, wirtschaftliche Lösung des Problems zu finden und die Führung eines Gerichtsprozesses zu vermeiden.


      
        
          Beispiel für eine Schlichtungsklausel:
        


        Für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag verpflichten sich die Parteien, vor der Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens ein Schlichtungsverfahren vor einer (anerkannten) Gütestelle im Sinne von § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO durchzuführen.


        Alternative 1:


        Zuständig für das Schlichtungsverfahren ist die beim Amtsgericht XY eingerichtete Gütestelle. Die Schlichtungsperson wird von der Gütestelle bestimmt.


        Alternative 2:


        Zuständig für das Schlichtungsverfahren ist die beim Amtsgericht XY eingerichtete Gütestelle. Als Schlichtungsperson einigen sich die Parteien bereits jetzt auf Rechtsanwalt XY.


        Alternative 3:


        Zuständig für das Schlichtungsverfahren ist Rechtsanwaltskanzlei XY als anerkannte Gütestelle im Sinne von § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

      


      
        Ablauf einer freiwilligen Streitschlichtung


        Der Ablauf einer freiwilligen Streitschlichtung vor einer (anerkannten) Gütestelle hat sich schon von Gesetzes wegen – anderenfalls wird die Gütestelle nicht anerkannt – im Wesentlichen am Ablauf des Schlichtungsverfahrens nach dem Schlichtungsgesetz zu orientieren.


        Um freiwillig ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, bedarf es nicht zwingend einer Vereinbarung im Vorfeld, beispielsweise bereits im Vertrag, der dem Streit zugrunde liegt. Ist eine solche Vorabzustimmung nicht vorhanden, wird diese Zustimmung von der Gütestelle oder der Schlichtungsperson nach Eingang des Schlichtungsbegehrens eingeholt. Stimmt die andere Partei nicht zu, kann die Streitschlichtung nicht durchgeführt werden. Die Durchführung einer Streitschlichtung kann nicht erzwungen werden.


        Die Einzelheiten des Verfahrensablaufs ergeben sich aus der Schlichtungsordnung der jeweiligen Gütestelle. In der Regel sehen diese Ordnungen lediglich eine Grundordnung des Verfahrens vor. Innerhalb dieser Grundordnung können die Parteien und die Schlichtungsperson den Ablauf frei gestalten. Nur so kann den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls Rechnung getragen werden. Hieraus ergibt sich das folgende „Regelmodell“ eines Verfahrensablaufs:


        
          
            Ablauf des Schlichtungsverfahrens
          


          
            
              
              
            

            
              
                	
                  
                    
                      
                        	I.

                        	

                        	
                          Einleitung des Verfahrens


                          Einleitungsantrag


                          Annahme des Schlichtungsbegehrens


                          Auswahl und Bestellung der Schlichtungsperson

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	
                  
                    
                      
                        	II.

                        	

                        	
                          Streitdarstellung durch Stellungnahme beider Seiten

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	
                  
                    
                      
                        	III.

                        	

                        	
                          Klärungsphase

                          (mündliches oder schriftliches Verfahren)

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	
                  
                    
                      
                        	IV.

                        	

                        	
                          Einigung


                          Formulierung eines Vergleichsvorschlags durch die Schlichtungsperson


                          Stellungnahmen der Parteien


                          Diskussion/Änderung des Vorschlags


                          Protokollierung des Vergleichs

                        
                      

                    

                  

                
              

            
          

        


        Hinsichtlich der Einzelheiten des Ablaufs kann an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Verfahren der obligatorischen Streitschlichtung verwiesen werden. Soweit die Schlichtung vor einer Gütestelle stattfindet, ist auch das Schlichtungsgesetz die maßgebliche Verfahrensordnung. Wird die Streitschlichtung vor einer anerkannten Gütestelle durchgeführt, ändert dies an den wesentlichen Zügen des Verfahrensablaufs nichts, denn die anerkannte Gütestelle muss, um anerkannt zu werden, einen im Wesentlichen den Vorschriften des Schlichtungsgesetzes entsprechenden Verfahrensablauf gewährleisten. Auch die Schlichtungsverhandlung vor der anerkannten Gütestelle ist daher nicht öffentlich und soll in der Regel ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Kommt es gleichwohl zu einer Vertagung, muss sofort der nächste Termin zur Fortsetzung bestimmt werden, um eine zügige Einigung der Parteien zu gewährleisten.


        Auch bei der freiwilligen Streitschlichtung unterbreitet die Schlichtungsperson den Parteien lediglich einen Einigungsvorschlag, der der Zustimmung beider Parteien bedarf.


        Kommt der Vergleich zwischen den Parteien zustande, wird er protokolliert. Dieser Vergleich ist ebenso vollstreckungsfähig wie ein gerichtlich protokollierter Vergleich oder ein Urteil, sodass die Führung eines weiteren Prozesses nicht notwendig wird, wenn sich eine der Parteien nicht an den Vergleich hält.


        
          
            Wichtig:
          


          Ein Gütestellenvergleich wird nicht in jedem Aspekt einem gerichtlichen Vergleich gleichgestellt. Mit einem Gütestellenvergleich kann beispielsweise nicht die notarielle Beurkundung ersetzt werden, soweit diese gesetzlich vorgeschrieben ist.

        


        
          
            Beispiel:
          


          A und B sind gemeinsam Erben ihrer Eltern. Das hinterlassene Vermögen besteht im Wesentlichen aus dem familiären Elternhaus, einer Ferienwohnung am Bodensee sowie Bargeld. A und B streiten über das Testament und die Verteilung des Nachlasses. A und B sind gemeinsam als Erbengemeinschaft in die jeweiligen Grundbücher als Eigentümer eingetragen. Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens einigen sich A und B darauf, dass A das Familienhaus und B die kleinere Wohnung bekommt. Dafür soll B den Hauptanteil am hinterlassenen Barvermögen erhalten. Müssen A und B trotzdem noch zum Notar, um die jeweilige „Eigentumsumschreibung“ auf den anderen zu bewerkstelligen?


          Ja, der Notar muss aufgesucht werden, denn nach § 311b BGB bedürfen Verträge, in denen sich jemand verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen, der notariellen Beurkundung. Dasselbe gilt nach § 925 BGB für die Einigung der Parteien zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück (sog. Auflassung). Diese notarielle Form wird durch den Abschluss eines Gütestellenvergleichs nicht gewahrt.

        


        Ebenso wie die Erhebung einer Klage oder der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides hemmt der freiwillige Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens den Lauf der Verjährungsfrist, soweit der Antrag bei einer Gütestelle oder anerkannten Gütestelle gestellt wird. Dem potenziellen Kläger entstehen also in zeitlicher Hinsicht keine Nachteile, wenn er sich auf die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens einlässt.


        Die freiwillige Streitschlichtung wird auch in Zukunft, vor allem im wirtschaftsrechtlichen Bereich, deutlich an Bedeutung gewinnen, denn das Verfahren ist in vielen Fällen zeitlich und kostenmäßig günstiger als die Durchführung eines klassischen Verfahrens vor staatlichen Gerichten.


        Gleichzeitig ist das Verfahren für die Parteien nicht nachteilig, da sie auf dem Weg der freiwilligen Streitschlichtung, wie über das Gerichtsverfahren auch, einen vollstreckungsfähigen Titel erhalten und dadurch eine endgültige Lösung des Problems erreichen. Den Parteien droht keine nochmalige Überprüfung des titulierten Anspruchs durch weitere Instanzen, was bei Gerichtsverfahren alltäglich ist und mitunter Jahre in Anspruch nehmen kann.

      

    

  


  

  5 Das Schiedsgerichtsverfahren
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    	4. Wirkung der Schiedsvereinbarung
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      1. Grundsatz und Vorteile


      In diesem Kapitel wird die Schiedsgerichtsbarkeit behandelt, die wohl die ursprünglichste Form der Gerichtsbarkeit ist. Schon in ältesten Zeiten waren Schiedsgerichte bekannt; sie prägten zunächst auch das Rechtswesen im Altertum. Auch heute hat der Staat an der Regelung bürgerlich-rechtlicher Beziehungen kein grundsätzliches Interesse. Warum sollten die Beteiligten nicht nur ihre Beziehungen durch Rechtsgeschäfte regeln, sondern im Streitfall auch durch private Schiedsgerichte und Schiedsrichter ordnen dürfen? Aufgabe des Staates ist ausschließlich, dafür zu sorgen, dass jedem die Möglichkeit gegeben ist, sein Recht verfolgen und durchsetzen zu können. Deshalb gewährt der Staat dem Rechtsuchenden Hilfe durch seine Zivilgerichte. Wollen aber die Beteiligten diese Hilfe nicht beanspruchen und ihren Konflikt in anderer Weise lösen, wird das ebenfalls akzeptiert.


      Das Schiedsgerichtsverfahren, abgekürzt auch oft Schiedsverfahren genannt, ist ein selbstständiges Verfahren und kein Teil eines staatlichen Zivilprozesses. Es ist die Ausübung privater Gerichtsbarkeit, die der staatlichen Gerichtsbarkeit als Rechtsschutzmöglichkeit gleichgestellt ist. Bewusst verzichten die Parteien durch Vereinbarung auf das Angebot zur Konfliktlösung durch staatliche Gerichte.


      Die Vereinbarung eines Schiedsgerichtsverfahrens bedeutet allerdings keinen vollkommenen Verzicht auf den staatlichen Rechtsschutz. Die Zivilprozessordnung (ZPO) enthält eine Reihe von Bestimmungen zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens auch vor einem Schiedsgericht, insbesondere die Beachtung der Gleichbehandlung der Parteien, die jederzeitige Gewährung des rechtlichen Gehörs, die Vertretung durch Rechtsanwälte als Prozessbevollmächtigte sowie die richtige Besetzung des Schiedsgerichts mit Schiedsrichtern. Vor allem aber kann ein mit „groben Mängeln“ behafteter Schiedsspruch von staatlichen Gerichten auch wieder aufgehoben werden.


      Auch die Vollstreckung von Schiedssprüchen und Vergleichen unterliegt wieder den staatlichen Regeln. Es wäre undenkbar, die Zwangsvollstreckung aus einem Schiedsspruch, die weitgehend in grundlegende Rechte von Menschen und Unternehmen eingreift, nach anderen Grundsätzen oder in anderer Form vornehmen zu lassen als diejenige einer staatlichen Entscheidung. Der Staat muss deshalb prüfen, ob wirklich eine ordnungsgemäße, unparteiische Entscheidung im Schiedsgerichtsverfahren vorliegt und ob der einer privaten Regelung gesteckte Rahmen nicht verlassen ist. Dazu hat der Gesetzgeber Spielregeln in Form von Rechtsvorschriften aufgestellt.

    

  


  
    
      2. Notwendigkeit und Nutzen von Schiedsgerichten


      
        

        
          	2.1 Das Verfahren vor den Schiedsgerichten


          	2.2 Inhalt von Schiedsvereinbarungen

        

      


      Warum ist es notwendig, neben der Mediation und dem Schlichtungsverfahren noch ein Schiedsgerichtsverfahren zu installieren? Historisch betrachtet gibt es das Schiedsgerichtsverfahren als Institution schon sehr lange, das Schlichtungsverfahren und die Mediation für den Bereich der zivilrechtlichen Streitigkeiten kennt man erst seit geraumer Zeit. Die Schiedsgerichtsbarkeit hat sich vor allem im Bereich der Ökonomie entwickelt. In der Regel sind es Fälle von großer Bedeutung mit oft komplexen Sachverhalten und höheren Streitwerten, die in dieser Form der privaten Gerichtsbarkeit entschieden werden. Ein Schwerpunkt liegt zudem im Bereich von Konflikten mit internationalem Bezug.


      Immer wieder aufgeführt werden folgende Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit:


      
        	
          Vertrauen


          Die Parteien können die Entscheidung einer Institution oder einem bzw. mehreren Schiedsrichtern übertragen, zu denen sie Vertrauen haben. Wer das staatliche Gericht anruft, steht dem „gesetzlichen“ Richter gegenüber, den man nicht kennt und der aus rechtsstaatlichen Gründen auch bewusst vorgegeben wird.

        


        	
          Sachkunde


          Die Schiedsrichter können aus Kreisen spezialisierter Rechtsanwälte, Richter, Kaufleute oder Sachverständiger usw. gewählt werden, die auf dem betreffenden Gebiet besonders sach- und fachkundig sind. Eine derartige Möglichkeit gewährt selbst eine Kammer für Handelssachen des staatlichen Gerichts nicht.

        


        	
          Geheimhaltung


          Das Verfahren vor einem Schiedsgericht ist grundsätzlich nicht öffentlich. Auf diese Weise wird vermieden, dass in der Öffentlichkeit das Ansehen der Parteien leidet oder dass Geschäftsgeheimnisse und Unternehmens- oder Familieninterna an die Öffentlichkeit und damit möglicherweise auch an die Presse und/oder Wettbewerber gelangen. Das staatliche Gerichtsverfahren ist wiederum aus rechtsstaatlichen Erwägungen grundsätzlich öffentlich. Jeder kann der Verhandlung, auch bei Beweisaufnahmen und Gutachterbefragungen, folgen.

        


        	
          Schnelligkeit


          Die Entscheidung eines Schiedsgerichts erfolgt fast immer sehr schnell. Die Parteien steuern das Verfahren und damit auch dessen Geschwindigkeit. In aller Regel fallen auch die Instanzen weg. Der Schiedsspruch ist also endgültig. Ein Prozess vor den staatlichen Gerichten kann bei Ausschöpfung des Rechtsmittelzugs mehrere Jahre dauern, in manchen ausländischen Staaten noch deutlich länger. Auch die Vergleichsbereitschaft der Parteien dürfte im Hinblick auf das Vertrauen in die Sachkompetenz des oder der Schiedsrichter deutlich höher sein als beim staatlichen Gericht.

        


        	
          Kostenvorteile


          Das Schiedsverfahren kann, muss aber nicht günstiger sein. Aber auch hier wirkt der Wegfall mehrerer Instanzen auf jeden Fall kostendämpfend. Bei kleineren Streitwerten werden sich in der Regel keine direkten Kostenvorteile ergeben. Kosten für ein Unternehmen entstehen aber auch durch die Bindung von Kapazitäten für eine aufwändige Streitbeilegung, die sinnvollerweise für andere Aktivitäten eingesetzt werden könnten. Diese oft hohe und lang dauernde Bindung von Kapazitäten wird im Schiedsgerichtsverfahren vermieden.

        


        	
          Internationalität und Komplexität


          Die Durchführung eines Prozesses ist in Konflikten mit internationalem Bezug im Inland, aber vor allem im Ausland mühsam und kostspielig. Entweder weil die Sachverhalte so komplex sind, die Anwendung ausländischen Rechts schwierig ist oder gar der Prozess außerhalb des Landes stattfindet. Schwierig gestaltet sich möglicherweise auch die Vollstreckung des in einem ausländischen Staat erwirkten Vollstreckungstitels in einem dritten Staat. Nicht überall gibt es grenzüberschreitende Vollstreckungsabkommen.

        


        	
          Freiheit der Verfahrensgestaltung


          Parteien bzw. Schiedsrichter unterliegen nicht der staatlichen Verfahrensordnung. Sie haben die Möglichkeit der weitgehend freien Verfahrensgestaltung. Eingehalten werden müssen lediglich die Mindeststandards eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Die Auswahl des Schiedsverfahrens ist ebenso freigestellt wie der Ablauf des Verfahrens.

        

      


      Manche dieser Vorteile gelten auch für andere Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung. Letztlich werden die Parteien entscheiden müssen, welche Form der außergerichtlichen Streitbeilegung in ihrer konkreten Situation den Konflikt am besten bereinigt. Generell lässt sich feststellen, dass sich die Schiedsgerichtsbarkeit vor allem für Wirtschaftsstreitigkeiten und dort vor allem bei komplexen, schwierigen Sachverhalten, bei hohen Streitwerten sowie bei Streitigkeiten mit internationalem Bezug bewährt hat.


      
        2.1 Das Verfahren vor den Schiedsgerichten


        Die Einrichtung des Schiedsgerichts untersteht grundsätzlich dem freien Belieben der Parteien. Sie können ihre Rechtsangelegenheiten einem ad hoc einzusetzenden Schiedsgericht unterbreiten. Treffen sie selbst keine näheren Bestimmungen über die Bildung des Schiedsgerichts, über das Verfahren und über den Schiedsspruch, findet das subsidiär geltende Recht der Zivilprozessordnung in den §§ 1034 ff. ZPO Anwendung.


        Häufig vereinbaren die Parteien aber auch die Einsetzung eines bereits bestehenden Schiedsgerichts. Schiedsgerichte sind eingerichtet von Wirtschafts- oder Berufsverbänden bzw. von Kammern sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich. „Ständiges Schiedsgericht“ bedeutet allerdings nicht, dass die Schiedsrichter bereits feststehen. Regelmäßig besteht auch bei institutionellen Schiedsgerichten für die Parteien die Möglichkeit, Schiedsrichter aus einer Liste oder auch frei auszuwählen. Die Schiedsgerichtsorganisation stellt regelmäßig eine Verfahrensordnung zur Verfügung, die insbesondere Vorschriften über die Bildung des Schiedsgerichts, das Verfahren vor dem Schiedsgericht und den Erlass des Schiedsspruchs enthält. Darüber hinaus wird in mehr oder weniger großem Umfang auch die administrative Tätigkeit zur Abwicklung des Schiedsgerichtsverfahrens von der Organisation geleistet.


        Die Parteien sind an ihre Vereinbarungen über die Konfliktlösung gebunden. Die Schiedsordnung eines institutionellen Schiedsgerichts ist dann verbindlich. Die Bindung an die Verfahrensordnung reicht so weit, wie die Parteien über das Verfahren verfügen können. Bestehen zwingende gesetzliche Vorschriften, können diese nicht durch eine Verfahrensordnung abgeändert werden.

      


      
        2.2 Inhalt von Schiedsvereinbarungen


        Mindestanforderungen an eine Schiedsvereinbarung sind die Bestellung des Schiedsgerichts und von Schiedsrichtern, die Qualifikation der Schiedsrichter sowie ihre Befugnisse und die Durchführung des Verfahrens.


        Die ZPO verlangt zunächst die Einigung darüber, dass ein Rechtsstreit durch ein Schiedsgericht, bestehend aus einem oder mehreren Schiedsrichtern, entschieden werden soll. Die Streitigkeit, die von der Schiedsvereinbarung umfasst werden soll, muss aus einem bestimmten Rechtsverhältnis, entweder vertraglicher oder auch nicht vertraglicher Art, stammen und in der Schiedsvereinbarung ausdrücklich bezeichnet sein.


        Die folgenden Punkte sollten idealerweise in einer Schiedsvereinbarung durch die Vertragsparteien geregelt sein:


        
          	
            Umfang der Schiedsvereinbarung


            Benennung der Gegenstände und Ansprüche, die in der Schiedsvereinbarung geregelt werden sollen. Meist werden es alle Rechtsstreitigkeiten sein, die sich aus einem Vertrag ergeben können. Darüber hinaus kann auch die Zulässigkeit der Aufrechnung oder von Widerklagen sowie Zurückbehaltungsrechten geregelt werden. Häufig werden Bagatellstreitigkeiten von der Schiedsvereinbarung ausgenommen, um eine möglicherweise hohe Kostenbelastung zu vermeiden, die nicht in Relation zu dem Streitwert steht.

          


          	
            Besetzung des Schiedsgerichts


            Üblich sind Entscheidungen durch einen Einzelschiedsrichter oder durch ein kollegiales Schiedsgericht, meist besetzt mit drei Schiedsrichtern. Ein Einzelschiedsrichter ist sicherlich kostengünstiger, möglicherweise wird aber ein bestimmter Sachverstand verlangt, der es erforderlich erscheinen lässt, dass beispielsweise juristische und technische Kenntnisse gebündelt werden. Sinnvollerweise wird generell bestimmt, ob der Schiedsrichter eine bestimmte Qualifikation, zum Beispiel die Befähigung zum Richteramt, Zulassung als Rechtsanwalt, eine Sachverständigenbestellung für ein bestimmtes Sachgebiet oder die Beherrschung einer bestimmten Sprache, haben soll.

          


          	
            Bestellung des Schiedsgerichts


            Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung, wie der oder die Schiedsrichter bestellt werden. Entweder müssen sich die Parteien schon zum Zeitpunkt der Schiedsvereinbarung oder für den Fall, dass eine Partei ein Schiedsgerichtsverfahren beantragt, auf eine oder mehrere Personen einigen, oder die Auswahl wird einer bestimmten Person, meistens dem Inhaber eines bestimmten Amtes, überlassen. Oft ist es der Präsident einer Industrie- und Handelskammer oder eines Gerichts, der die Bestellung eines Schiedsrichters übernehmen soll. Der Auswahl der Schiedsrichter ist große Aufmerksamkeit zu schenken; das Schiedsgerichtsverfahren könnte möglicherweise in diesem Stadium schon wegen Unstimmigkeiten oder unterschiedlicher Auffassungen aus formalen Gründen scheitern. Auch der Umstand, dass ein bestimmter Schiedsrichter nicht zur Verfügung stehen kann oder will, sollte im Vorfeld abgeklärt werden.

          


          	
            Vergütung der Schiedsrichter


            Fehlt eine Bestimmung über die Vergütung der Schiedsrichter, müsste auch hierüber eine weitere Vereinbarung der Parteien erfolgen. Um Diskussionen und möglicherweise Streit zu vermeiden, ist die Vergütung in der Schiedsvereinbarung detailliert festzulegen.

          


          	
            Staatlicher Rechtsordnungsrahmen


            Deutsches Schiedsverfahrensrecht und damit die Regelungen der Zivilprozessordnung kommen zur Anwendung, wenn der Schiedsort in Deutschland liegt. Für ausländisches Schiedsverfahrensrecht gelten gesonderte Bestimmungen.

          


          	
            Anwendbares materielles Recht


            In der Schiedsvereinbarung können die Parteien bestimmen, welches materielle, also meistens welches nationale Recht Anwendung finden soll. Dieses Recht sollte sowohl in den Kontext der möglichen Streitpunkte als auch zur Aufstellung des Gerichts passen. Es macht wenig Sinn, eine Rechtsstreitigkeit einer Rechtsordnung zu unterwerfen, die keinen Bezug zu den Vertragsparteien bzw. dem Land der Durchführung des Vertrags hat.

          


          	
            Verfahrenssprache


            Sind Sachverhalte mit internationalem Bezug von der Schiedsvereinbarung betroffen, sollte bereits in der Schiedsvereinbarung festgelegt werden, in welcher Sprache das Verfahren durchgeführt wird. Nicht zuletzt bei der Bestimmung der Schiedsrichter wird diese Frage wichtig sein. Langwierige Übersetzungen zögern den Fortgang des Verfahrens hinaus.

          


          	
            Schiedsort


            Der Schiedsort bestimmt auch das anwendbare staatliche Verfahrensrecht. Befindet sich der Schiedsort in Deutschland, ist zwingend deutsches Verfahrensrecht anzuwenden. Des Weiteren bietet es sich an, den Verfahrensort so zu wählen, dass – bei Vermeidung von Reisekosten für Schiedsrichter, Parteien, Gutachter und Zeugen – der Kostenaufwand des Verfahrens möglichst gering gehalten wird. Haben die Parteien keinen Schiedsort bestimmt, geht dieses Bestimmungsrecht auf das Schiedsgericht über, das in seiner Bestimmung die Interessen der Parteien, die Eignung für die Durchführung des Verfahrens und die Umstände des konkreten Falles berücksichtigen muss.

          


          	
            Sitzungsort


            Das Schiedsgericht kann an einem oder mehreren anderen Orten als dem Schiedsort verhandeln, Beweiserhebungen durchführen oder Beratungen abhalten. Nur gelegentliche Ortswechsel haben keinen Einfluss auf den generellen Schiedsort. Es wird aber nicht zulässig sein, einen Schiedsort zu wählen, an dem dann keine oder nur wenige der Prozesshandlungen stattfinden.

          


          	
            Verfahrensregeln


            Das Schiedsverfahrensrecht regelt die prozessualen Grundlagen, innerhalb derer die Parteien ihre Ansprüche im Schiedsverfahren durchsetzen können, und nach welchen Grundsätzen die Schiedsgerichte zu entscheiden haben. Es legt gewissermaßen den Rahmen für die Spielregeln des Verfahrens und dessen Grenzen fest. Die Bestimmung der Verfahrensregeln ist weitgehend den Parteien überlassen. Entweder sie unterwerfen sich einer schon bestehenden Schiedsgerichtsordnung oder gerichtlichen Verfahrensordnung und übernehmen die dort getroffenen Regelungen, oder sie listen detailliert auf, wie der Ablauf des Schiedsverfahrens erfolgen soll. Möglich ist auch eine Kombination dieser beiden Formen, indem im Grundsatz auf bestehende Regelungen zurückgegriffen wird, diese aber an einigen Stellen abgeändert werden. Bei fehlenden Regelungen bestimmen die Schiedsrichter das Verfahren nach „freiem Ermessen“.

          


          	
            Schiedsspruch


            Die Parteien können zudem regeln, welche Form der Schiedsspruch haben soll und ob er beispielsweise zu begründen ist. Des Weiteren können Fristen für den Erlass des Schiedsspruchs sowie die sonstige Beendigung des Verfahrens vereinbart werden.

          

        

      

    

  


  
    
      3. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung zum Schiedsgerichtsverfahren


      
        

        
          	Schiedsvereinbarungen von und mit Verbrauchern

        

      


      Das deutsche Verfahrensrecht für Schiedsgerichtsverfahren ist zwingendes, also nicht abänderbares Recht, wenn der Ort des Schiedsverfahrens in Deutschland liegt. Geregelt ist das „Schiedsrichterliche Verfahren“ in § 1025 ff. ZPO. Ist der Sitz des Schiedsgerichts im Ausland, handelt es sich auch dann um ein ausländisches Verfahren, wenn dort deutsches Verfahrensrecht Anwendung findet. Staatliche Gerichte dürfen im Schiedsgerichtsverfahren nur tätig werden, wenn dies ausdrücklich im Gesetz geregelt ist.


      
        
          Muster einer (einfachen) Schiedsabrede nach Auftreten eines konfliktträchtigen Sachverhalts
        


        Unternehmen A


        und


        Unternehmen B


        schließen bezüglich des in § 1 näher bezeichneten Sachverhalts folgende Vereinbarung:


        § 1 Streitiges Rechtsverhältnis


        Die Parteien haben einen Vertrag über den Bau eines … geschlossen. Aufgrund von gerichtlichen Verfügungen ist ein Baustopp angeordnet.


        § 2 Schiedsvereinbarung


        Über Streitigkeiten aus dem vorgenannten Sachverhalt entscheidet ausschließlich ein Schiedsgericht. Das Schiedsgericht entscheidet die Streitigkeit umfassend.


        § 3 Zusammensetzung des Schiedsgerichts


        Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbaren.


        § 4 Bestellung der Schiedsrichter


        Zum Schiedsrichter bestellt das Unternehmen A Herrn …, das Unternehmen B Herrn … Diese beiden Schiedsrichter bestellen den dritten Schiedsrichter, der als Vorsitzender des Schiedsgerichts tätig wird. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts muss die Befähigung zum Richteramt haben oder Rechtsanwalt sein. Ein Schiedsrichter kann nur abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit aufkommen lassen.


        § 5 Verfahrensvereinbarung


        Für das Schiedsrichterverfahren gelten vorrangig die in diesem Schiedsvertrag getroffenen Vereinbarungen, ergänzend die §§ 1042–1058 ZPO. Im Übrigen entscheidet das Schiedsgericht nach freiem Ermessen über die Verfahrensregelungen.


        § 6 Ort und Sprache des Schiedsgerichtsverfahrens


        Schiedsort ist … Die Verfahrenssprache ist …


        § 7 Anwendbares Recht


        Das Schiedsgericht entscheidet die Streitigkeit nach … Recht.


        § 8 Entscheidung


        Das Schiedsgericht entscheidet durch einen Schiedsspruch. Die Entscheidung trifft das Schiedsgericht mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder.


        Der Schiedsspruch ist schriftlich zu erlassen und durch die Schiedsrichter zu unterschreiben. Der Schiedsspruch ist (nicht) zu begründen.


        Das schiedsrichterliche Verfahren wird durch den Schiedsspruch beendet. Das Schiedsgericht stellt die Beendigung des Schiedsgerichtsverfahrens durch Beschluss fest, wenn andere Gründe zur Beendigung des Verfahrens führen.


        § 9 Kostenentscheidung


        Das Schiedsgericht hat in seinem Schiedsspruch darüber zu entscheiden, welche Partei zu welchen Anteilen die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens zu tragen hat. In gleicher Weise entscheidet es über die Erstattung der den Parteien erwachsenen notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung.


        § 10 Zuständiges staatliches Gericht


        Zuständiges staatliches Gericht ist das Oberlandesgericht …


        § 11 Verschwiegenheitspflicht


        Die Parteien des Schiedsverfahrens und alle Schiedsrichter sind verpflichtet, über das gesamte Schiedsverfahren, insbesondere den Sachverhalt, das Vorbringen der Parteien und den Schiedsspruch Verschwiegenheit zu wahren.


        § 12 Salvatorische Klausel


        Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam. Lücken sind vorrangig im Sinne der wirksamen Regelungen zu schließen, ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.


        Ort und Datum, Unterschriften der Parteien

      


      Nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung ist eine „Schiedsvereinbarung“ eine Vereinbarung der Parteien, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwischen ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis entstanden sind oder künftig entstehen, der Entscheidung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen. Eine solche Schiedsgerichtsvereinbarung kann in Form einer selbstständigen Vereinbarung, als sogenannte „Schiedsabrede“ geschlossen werden. Entweder erfolgt diese Schiedsabrede gleichzeitig mit einem Vertragsschluss oder erst, wenn ein Konflikt aufgetreten ist oder aufzutreten droht. Die andere Form der Schiedsgerichtsvereinbarung ist die Aufnahme einer Klausel in einem Vertrag, als sogenannte „Schiedsklausel“.


      
        
          Muster einer (einfachen) Schiedsklausel im Vertrag
        


        Vertrag


        zwischen


        …


        und


        …


        über


        …


        § 11 …


        § 12 Ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts


        Die Streitigkeit, Meinungsverschiedenheit oder jeder Anspruch, der sich aus diesem Vertrag ergibt oder sich auf diesen Vertrag, seine Verletzung, seine Auflösung oder seine Nichtigkeit bezieht, sowie Ansprüche, die, ohne vertragliche Grundlage zu sein, mit diesem Vertrag und dem aus diesem Vertrag resultierenden Rechtsverhältnis in Zusammenhang stehen, sind unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges ausschließlich durch ein Schiedsgericht zu entscheiden.


        § 13 Verfahrensvereinbarung


        Das Schiedsgericht entscheidet nach den Regeln der … Schiedsgerichtsordnung in ihrer derzeit gültigen Fassung, soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.


        Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Können sich die Beteiligten auf die Person des Schiedsrichters nicht einigen, wird dieser vom jeweils amtierenden Präsidenten des … (Landgerichts/Industrie- und Handelskammer) auf Antrag nur einer Partei verbindlich bestimmt.


        Ort des Schiedsgerichtsverfahrens ist … Zu einer mündlichen Verhandlung und zur Vernehmung der Parteien darf das Schiedsgericht nur an diesem Ort zusammentreten. Das Schiedsgericht kann im Übrigen an jedem Ort, der ihm unter Berücksichtigung der Umstände des Schiedsverfahrens geeignet erscheint, Zeugen vernehmen und Sitzungen zur Beratung abhalten.


        Die Verfahrenssprache ist deutsch. Das Schiedsgericht entscheidet den Rechtsstreit nach den materiellen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts.


        Nebenabreden zu dieser Schiedsvereinbarung sind nicht getroffen. Künftige Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, soweit das Gesetz keine strengere Form vorschreibt. Dies gilt auch für die Änderung dieser Vereinbarungen zur Form. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Schiedsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Lücken sind vorrangig im Sinne der wirksamen Regelungen zu schließen, ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.


        § 14 …

      


      
        Schiedsvereinbarungen von und mit Verbrauchern


        Ist an einer Schiedsvereinbarung mindestens ein Verbraucher beteiligt, unterliegt eine solche Vereinbarung besonderen Vorschriften. Sie bedürfen der vollen Schriftform, müssen also von beiden Parteien unterzeichnet sein. Die Urkunde darf darüber hinaus keine anderen Regelungen außer der Schiedsvereinbarung und den Vereinbarungen zum Schiedsverfahren enthalten. Notwendig ist die ausdrückliche Vereinbarung, dass ein bestimmter und definierter Rechtsstreit nicht durch staatliche Gerichte, sondern durch ein Schiedsgericht entschieden werden soll. Sind Regelungen des Hauptvertrages mit denen der Schiedsvereinbarung verbunden, ist die Schiedsvereinbarung nicht wirksam getroffen. Schiedsvereinbarungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind deshalb von vornherein unwirksam, wenn ein Verbraucher an dem Vertrag beteiligt ist.

      

    

  


  
    
      4. Wirkung der Schiedsvereinbarung


      Prozessrechtlich ist die Schiedsvereinbarung eine sogenannte „prozesshindernde Einrede“, die auch erhoben werden kann, wenn eine Partei den Anspruch inhaltlich gar nicht bestreitet. Eine Schiedsvereinbarung muss das Gericht allerdings nicht von Amts wegen berücksichtigen. Genauso wie die Einrede der Verjährung muss auch die Einrede der Schiedsvereinbarung von einer Partei im Gerichtsverfahren erhoben werden. Eine trotz wirksamer Schiedsvereinbarung erhobene Klage müsste von dem staatlichen Gericht als unzulässig abgewiesen werden, wenn die Einrede geltend gemacht wird.

    

  


  
    
      5. Ablauf des Schiedsgerichtsverfahrens


      
        

        
          	Beginn des Schiedsgerichtsverfahrens


          	Erhebung und Erwiderung der Klage


          	Mitwirkungspflichten der Parteien


          	Fristen


          	Beweisverfahren


          	Unterstützung durch staatliche Gerichte


          	Materielles Recht


          	Vertraulichkeit des Schiedsgerichtsverfahrens


          	Verfahrensbeendigung durch Schiedsspruch


          	Vergleich


          	Anfechtbarkeit des Schiedsspruchs


          	Anderweitige Beendigung des Schiedsgerichtsverfahrens


          	Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens


          	Nachprüfung durch ein staatliches Gericht


          	Allgemeine staatliche Verfahrensregeln

        

      


      
        Beginn des Schiedsgerichtsverfahrens


        Mit dem Zugang des Antrags des „Schiedsklägers“ bei dem „Schiedsbeklagten“, die Streitigkeit bei dem vereinbarten Schiedsgericht vorzulegen, tritt die sogenannte „Schiedshängigkeit“ ein, die der Rechtshängigkeit im Prozess vor den staatlichen Gerichten gleichsteht. Damit wird beispielsweise die Verjährung des geltend gemachten Anspruchs unterbrochen. Dieser Antrag muss die Bezeichnungen der Parteien, die Angabe des Streitgegenstandes und einen Hinweis auf die Schiedsvereinbarung enthalten.

      


      
        Erhebung und Erwiderung der Klage


        Der Kläger im Schiedsgerichtsverfahren hat innerhalb einer in der Schiedsvereinbarung schon vorgesehenen oder durch das Schiedsgericht gesetzten Frist seinen Anspruch zu begründen und die Tatsachen, auf die sich dieser Anspruch stützt, darzulegen. Der Beklagte im Schiedsgerichtsverfahren hat hierauf, ebenfalls innerhalb einer bestimmten Frist, Stellung zu nehmen. Insoweit entspricht das Verfahren durchaus dem Verfahren vor staatlichen Gerichten. Versäumt der „Schiedskläger“ die Frist, kommt es zur Beendigung des Verfahrens. Anders bei Versäumung der Frist durch den „Schiedsbeklagten“. In diesem Fall wird das Verfahren fortgesetzt, ohne dass die Säumnis als Zugeständnis der Behauptungen des Klägers zu behandeln ist. Rügt der „Schiedsbeklagte“ eine Unzuständigkeit des Schiedsgerichts nicht, kann er die Zuständigkeit des Schiedsgerichts später nicht mehr bestreiten. Selbst wenn keine wirksame Schiedsvereinbarung vorlag, kann in einer rügelosen Verhandlung die stillschweigende Schiedsvereinbarung gesehen werden.

      


      
        Mitwirkungspflichten der Parteien


        Ein Schiedsgerichtsverfahren kann nur durchgeführt werden, wenn die Parteien bei der Bestellung der Schiedsrichter mitwirken, es sei denn, die Bestimmung ist bereits in der Schiedsvereinbarung endgültig getroffen worden. Des Weiteren sind die Parteien auch verpflichtet, Honorare, Vorschüsse, Gebühren und Auslagen fristgerecht an die Schiedsrichter und gegebenenfalls eine Schiedsorganisation zu zahlen. Ohne Sicherstellung ihrer Bezahlung werden Schiedsrichter nicht tätig werden. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen zur Förderung des Prozesses innerhalb bestimmter Fristen nicht nach, kann dies ein Kündigungsrecht der Schiedsvereinbarung für die andere Partei sein.

      


      
        Fristen


        Grundsätzlich können die Parteien für das Verfahren Fristbestimmungen selbst oder durch den Verweis auf andere Verfahrensregeln treffen. Das deutsche Schiedsverfahrensrecht kennt nur wenige gesetzliche Fristen, zum Beispiel für die Bestellung oder Ablehnung eines Schiedsrichters oder die Berichtigung, Auslegung und Ergänzungen eines Schiedsspruchs.

      


      
        Beweisverfahren


        Haben die Parteien dies nicht ausgeschlossen, ist das Schiedsgericht befugt, über die Zulässigkeit einer Beweiserhebung zu entscheiden, diese durchzuführen und auch das Ergebnis der Beweiserhebung frei zu würdigen. Bei der Wahl der Beweisregeln ist das Schiedsgericht frei, wenn keine Parteivereinbarung hierzu vorliegt. Beweismittel sind der Zeugenbeweis, der Beweis durch eigenen Augenschein der Schiedsrichter, der Beweis durch Urkunden und Sachverständige sowie der Beweis durch Vernehmung der Parteien durch das Schiedsgericht. Auch eine amtliche Auskunft ist in einem Schiedsverfahren ein zulässiges Beweismittel. Die Beweiserhebung steht im Schiedsverfahren im Ermessen des Schiedsgerichts. Werden die Ermessensspielräume überschritten, kann dies durch ein staatliches Gericht überprüft werden. Bei der Behandlung von Beweisangeboten und Beweisanträgen muss den Parteien ausreichend rechtliches Gehör gewährt werden. Den Parteien und deren Verfahrensbevollmächtigten muss die Möglichkeit gegeben werden, an der Beweisaufnahme teilzunehmen und auch sachdienliche Fragen zu stellen. Hat das Schiedsgericht eigenen Sachverstand, kann gegebenenfalls auf eine von einer Partei angebotene Beweiserhebung verzichtet werden. Auch in der Würdigung der Beweise ist das Schiedsgericht weitgehend frei und damit nicht an bestimmte Beweisregeln oder Beweisverbote gebunden.

      


      
        Unterstützung durch staatliche Gerichte


        Benötigt ein Schiedsgericht für die Beweisaufnahme eine richterliche Handlung, zu der es selbst nicht befugt ist, kann es bei einem staatlichen Gericht um Unterstützung nachfragen. Die staatlichen Gerichte müssen diese Unterstützung gewähren, wenn ein entsprechender Antrag eines Schiedsgerichts zulässig ist. Unterstützungshandlungen können die öffentliche Zustellung, Beeidigungen, Einholung von Genehmigungen für die Aussage von Beamten und Notaren sowie das Ersuchen an eine Behörde um Vorlage einer Urkunde sein.

      


      
        Materielles Recht


        In der Zivilprozessordnung ist geregelt, dass die Parteien darüber bestimmen können, welches materielle Recht eines Staates für das Schiedsgerichtsverfahren Anwendung finden soll. Die Vereinbarung kann auch zum Inhalt haben, dass verschiedene nationale Rechte Anwendung finden sollen oder solche, die auf einer internationalen Ebene erarbeitet worden sind. Die Parteien können sogar selbst Rechtsregeln aufstellen und diese dem Schiedsgericht als Entscheidungsgrundlage vorgeben. Haben die Parteien das anzuwendende Recht nicht bestimmt, wird vom Schiedsgericht vorgeschrieben, das Recht des Staates anzuwenden, mit dem der zu beurteilende Sachverhalt die engsten Verbindungen aufweist. Ausdrücklich geregelt ist, dass auch Handelsbräuche bei der Rechtsfindung vor Schiedsgerichten zu berücksichtigen sind.

      


      
        Vertraulichkeit des Schiedsgerichtsverfahrens


        Anders als die staatliche Gerichtsbarkeit ist die Schiedsgerichtsbarkeit in der Regel nicht öffentlich. Auch können die Beteiligten zur Vertraulichkeit verpflichtet werden. Selbst über die Parteien, die Einleitung des Verfahrens, seinen Fortgang und seine Beendigung kann Vertraulichkeit und Verschwiegenheit zur Pflicht gemacht werden. Angebracht sind allerdings eindeutige Regelungen, möglichst bereits in der Schiedsvereinbarung, um später Streitigkeiten in diesem Punkt zu vermeiden, der einer der besonderen Vorzüge des Schiedsgerichtsverfahrens ist.

      


      
        Verfahrensbeendigung durch Schiedsspruch


        Auch für den Schiedsspruch gilt der Grundsatz, dass die Parteien eine weitgehende Regelungshoheit haben. Ist nichts geregelt, werden Schiedssprüche von einem aus mehreren Schiedsrichtern bestehenden Schiedsgericht mit der Mehrheit der Stimmen gefällt. Die Entscheidung kann auch dann gefällt werden, wenn einer der Schiedsrichter die Teilnahme an der Abstimmung verweigert. Der Schiedsspruch selbst ist schriftlich zu verfassen und durch den oder die Schiedsrichter zu unterschreiben. Wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ist der Schiedsspruch zu begründen, wobei die Begründung nicht der eines staatlichen Gerichts entsprechen muss. Es reicht aus, wenn zu den wesentlichen Angriffs- und Verteidigungsmitteln durch das Schiedsgericht Stellung genommen wird. Der Schiedsspruch ist den Parteien durch Übersendung eines unterschriebenen Exemplars zuzustellen. Der Schiedsspruch hat zwischen den Parteien dieselbe Wirkung wie ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil. Zu dieser Wirkung gehört auch, dass die Rechtskraft des Schiedsspruchs einer erneuten Klageerhebung entgegensteht.

      


      
        Vergleich


        Vergleichen sich die Parteien während des Schiedsgerichtsverfahrens über die anhängige Streitigkeit, beendet das Schiedsgericht das Verfahren. Sogar Streitigkeiten, die nicht Gegenstand des Schiedsverfahrens sind, können in diesem Vergleich mit verglichen werden. Jede Partei kann beantragen, dass das Schiedsgericht den Vergleich in der Form eines Schiedsspruchs „mit vereinbartem Wortlaut“ festhält. Ein solcher Schiedsspruch hat dieselbe Wirkung wie jeder andere Schiedsspruch. Er kann insbesondere für vollstreckbar erklärt werden.

      


      
        Anfechtbarkeit des Schiedsspruchs


        Da das Schiedsgerichtsverfahren regelmäßig einstufig ist, ist der Schiedsspruch nicht anfechtbar, wenn nicht eine Rechtsmittelinstanz in Form eines Oberschiedsgerichts von den Parteien vereinbart ist.

      


      
        Anderweitige Beendigung des Schiedsgerichtsverfahrens


        Wird eine Schiedsklageschrift nicht eingereicht, wird die Schiedsklage zurückgenommen oder einigen die Parteien sich auf eine einverständliche Verfahrensbeendigung, endet das Schiedsgerichtsverfahren durch einen entsprechenden Beschluss des Schiedsgerichts. Auch dieser Beendigungsbeschluss kann nicht angefochten werden.

      


      
        Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens


        Wie auch die staatlichen Gerichte haben die Schiedsgerichte, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, über die Kosten und die Kostentragungspflicht mit dem Schiedsspruch zu entscheiden. Das Schiedsgericht kann die Kostenverteilung nach seinem Ermessen vornehmen, muss allerdings die Umstände des Einzelfalls und den Ausgang des Verfahrens berücksichtigen. In der Regel wird das Schiedsgericht deshalb die Kosten nach dem Grad des Obsiegens oder Unterliegens zwischen den Parteien aufteilen müssen.

      


      
        Nachprüfung durch ein staatliches Gericht


        Der Staat muss einen Mindestbestand an rechtsstaatlichen Grundsätzen gewährleisten. Er kann sich deshalb im Rahmen von privaten Schiedsgerichtsverfahren dieser Verantwortung nicht entziehen. Vielleicht liegt aber auch ein Misstrauen in eine private Gerichtsbarkeit vor, wenn den staatlichen Gerichten eine gewisse Überprüfung im Rahmen eines Schiedsgerichtsverfahrens verbleibt.


        Es wurde bereits dargestellt, dass der Hinweis auf eine zwischen den Parteien getroffene Schiedsvereinbarung in einem gerichtlichen Zivilprozess eine sogenannte prozesshindernde Einrede ist.


        Wenn diese Einrede von einer Partei vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache erhoben wird, wird das staatliche Gericht die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung prüfen. Gegenstand der Überprüfung ist zudem, ob der geltend gemachte Anspruch unter diese Schiedsvereinbarung fällt. Hält das staatliche Gericht die Schiedsvereinbarung für wirksam, muss es die erhobene Klage als unzulässig abweisen. Bei einem staatlichen Gericht kann bis zur Bildung des Schiedsgerichts ein Antrag auf Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt werden. Selbst wenn ein Schiedsgericht über die Zulässigkeit einer Schiedsvereinbarung entschieden hat, kann diese Entscheidung von einem staatlichen Gericht überprüft werden. Die Zivilprozessordnung sieht vor, dass gegen einen entsprechenden Entscheid des Schiedsgerichts eine gerichtliche Entscheidung durch das zuständige Oberlandesgericht beantragt werden kann. Zuständig ist grundsätzlich das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk sich der Schiedsort befindet. Die Entscheidung über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts unterliegt also immer der Nachprüfung durch ein staatliches Oberlandesgericht.

      


      
        Allgemeine staatliche Verfahrensregeln


        Das Schiedsgerichtsverfahren unterliegt weitgehend der Parteiautonomie, das heißt, die Parteien bestimmen die Regeln des Verfahrens. Haben die Parteien das Verfahren nicht geregelt, werden die Verfahrensregeln vom Schiedsgericht nach dessen freiem Ermessen bestimmt. Das Schiedsgericht ist insbesondere berechtigt, über die Zulässigkeit einer Beweiserhebung zu entscheiden, diese durchzuführen und das Ergebnis frei zu würdigen. Die Zivilprozessordnung legt nur ganz wenige allgemeine Grundsätze über den Ablauf eines schiedsrichterlichen Verfahrens fest:


        
          	
            Die Parteien sind gleich zu behandeln,

          


          	
            jeder Partei ist rechtliches Gehör zu gewähren,

          


          	
            Rechtsanwälte dürfen als Bevollmächtigte nicht ausgeschlossen werden.

          

        

      

    

  


  
    
      6. Die Aufhebung von Schiedssprüchen


      
        

        
          	Aufhebungsgründe für einen Schiedsspruch


          	Das Aufhebungsverfahren


          	Wirkung der Aufhebung eines Schiedsspruchs

        

      


      Die deutschen staatlichen Gerichte können nur einen deutschen Schiedsspruch aufheben. Für ausländische Schiedssprüche ist dies nicht vorgesehen. Ausländischen Schiedssprüchen können lediglich die Anerkennung und die Vollstreckbarkeit im Inland versagt werden. Die Nationalität eines Schiedsspruchs ist nach dem effektiven Schiedsort zu bestimmen, an dem wirklich im Wesentlichen verhandelt wurde. Wird ein Schiedsgerichtsverfahren nicht durch einen Schiedsspruch, sondern in anderer Weise beendet, kann gegen diesen Beendigungsbeschluss nicht gerichtlich vorgegangen werden.


      
        Aufhebungsgründe für einen Schiedsspruch


        Aufhebungsgründe für einen nationalen Schiedsspruch sind:


        
          	
            die rechtliche Unfähigkeit einer Partei zum Abschluss einer Schiedsvereinbarung,

          


          	
            die Ungültigkeit einer Schiedsvereinbarung,

          


          	
            die Behinderung einer Partei in der Geltendmachung ihrer Angriffs- und Verteidigungsmittel,

          


          	
            wenn der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die ganz oder teilweise nicht von der Schiedsvereinbarung gedeckt ist,

          


          	
            bei einem Verstoß gegen eine Parteivereinbarung oder eine gesetzliche Vorschrift bei der Bildung des Schiedsgerichts bzw. bei der Durchführung des Schiedsverfahrens, der allerdings gerügt worden sein muss,

          


          	
            wenn der Streitgegenstand nach deutschem Recht nicht in einem Schiedsverfahren entschieden werden durfte,

          


          	
            wenn die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs dem Kernbereich der deutschen Rechtsordnung, der sogenannten öffentlichen Ordnung oder auch „ordre public“ genannt, widerspricht.

          

        

      


      
        Das Aufhebungsverfahren


        Die Aufhebung erfolgt auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten, der ganz oder teilweise unterlegen ist, durch einen Beschluss.


        Der Antrag ist binnen einer Frist von drei Monaten nach Zustellung des Schiedsspruchs beim staatlichen Gericht zu stellen. Zuständig ist das Oberlandesgericht.

      


      
        Wirkung der Aufhebung eines Schiedsspruchs


        Nach der Rechtskraft des Beschlusses, der die Aufhebung des Schiedsspruchs beinhaltet, entfällt der Schiedsspruch und damit seine Wirkung. Es lebt die Schiedsvereinbarung für den Streitgegenstand wieder auf und eröffnet erneut den Weg für ein Schiedsgerichtsverfahren. Haben die Parteien allerdings kein Vertrauen mehr in diese Verfahrensart, können sie frei vereinbaren, dass beispielsweise jetzt ein staatliches Gericht über den streitigen Fall entscheiden soll.

      

    

  


  
    
      7. Die Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen


      
        

        
          	Die Vollstreckbarerklärung von inländischen Schiedssprüchen


          	Anerkennung und Vollstreckbarerklärung ausländischer Schiedssprüche


          	Anerkennung und Vollstreckbarerklärung deutscher Schiedssprüche im Ausland

        

      


      Grundsätzlich hat ein Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräftigen staatlichen Urteils. Der Schiedsspruch kann allerdings nicht wie ein gerichtliches Urteil durchgesetzt werden, da ihm die Vollstreckbarkeit fehlt. Die Vollstreckbarkeit erhält der Schiedsspruch erst durch die staatliche Verleihung in Form einer gerichtlichen Vollstreckbarerklärung. Unterschieden wird die Vollstreckbarerklärung von inländischen, also Schiedssprüchen mit deutschem Schiedsort, und ausländischen Schiedssprüchen.


      
        Die Vollstreckbarerklärung von inländischen Schiedssprüchen


        Zuständig für die Vollstreckbarerklärung ist das Oberlandesgericht, das die Parteien in der Schiedsvereinbarung bestimmt haben, oder – wenn eine solche Vereinbarung fehlt – in dessen Bezirk der Schiedsort liegt. Das Verfahren wird durch den Antrag einer Partei eingeleitet. Eine Frist für den Antrag auf Vollstreckbarerklärung gibt es grundsätzlich nicht. Voraussetzung für Vollstreckbarerklärungen ist ein wirksamer Schiedsspruch, der den Förmlichkeiten der Zivilprozessordnung entspricht. Der Schiedsspruch muss schriftlich abgefasst und datiert sowie unterschrieben und begründet sein, es sei denn, die Parteien haben den Verzicht auf eine Begründung vereinbart. Außerdem muss er den Parteien mitgeteilt worden sein. Eine Begründung ist nicht erforderlich bei einem Schiedsspruch „mit vereinbartem Wortlaut“, also einem Vergleich der Schiedsparteien. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und wird der Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruchs von dem Gericht zurückgewiesen, kann und muss das Schiedsgericht diesen nachbessern. Der Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist abzulehnen, wenn ein Grund für die Aufhebung des Schiedsspruchs vorliegt.


        Die Aufhebungsgründe sind dann nicht zu berücksichtigen, wenn ein auf sie gestützter Aufhebungsantrag bereits von einem staatlichen Gericht rechtskräftig abgewiesen worden ist oder wenn die Frist für ihre gerichtliche Geltendmachung abgelaufen ist. Die Frist zur Einreichung des Aufhebungsantrags beträgt drei Monate, sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben. Die Frist beginnt zu laufen mit dem Tag, an dem der Antragsteller den Schiedsspruch empfangen hat.


        Nicht erlaubt ist dem staatlichen Gericht die sachliche Nachprüfung des Schiedsspruchs. Die Entscheidung des staatlichen Gerichts erfolgt durch Beschluss, der auch ohne mündliche Verhandlung erfolgen kann. Eine mündliche Verhandlung ist dann zwingend vorgeschrieben, wenn einer der genannten Aufhebungsgründe vorliegt. Gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts kann von einer unterliegenden Partei Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.

      


      
        Anerkennung und Vollstreckbarerklärung ausländischer Schiedssprüche


        Nach der Zivilprozessordnung ist das „UN-Übereinkommen vom 10.6.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche“ anwendbar. Diese Grundsätze gelten auch für Fälle, in denen der Schiedsspruch in einem Land gefällt wurde, das dieses Abkommen nicht unterzeichnet hat. Die Verweisung auf das UN-Übereinkommen hat zur Folge, dass dessen Bestimmungen als Teil des deutschen Rechts anzusehen sind. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl zwischenstaatlicher Staatsverträge sowie von Anerkennungs- und Vollstreckungsabkommen. Sind mehrere Abkommen einschlägig, ist im Zweifel die günstigste Regelung auf den Fall anzuwenden.


        Ob ein ausländischer Schiedsspruch vorliegt, bestimmt sich nach dem Schiedsort. Zuständig ist ebenfalls das Oberlandesgericht. Örtlich zuständig ist das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen Sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder sich Vermögen des Antragsgegners oder der mit der Schiedsgerichtsklage in Anspruch genommene oder von der Maßnahme betroffene Gegenstand befindet. Hilfsweise, wenn alle diese Kriterien nicht vorliegen, ist das Kammergericht zuständig, das in Berlin ansässig ist und den Status eines Oberlandesgerichts hat.


        Die für weitere Verfahren bindende Anerkennung sowie die Vollstreckbarerklärung erfordern einen Antrag auf eine Gerichtsentscheidung über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit des ausländischen Schiedsspruchs. Die Anerkennung selbst erfolgt formlos, die Vollstreckbarerklärung bedarf allerdings eines förmlichen Verfahrens, das den Regeln wie beim inländischen Schiedsspruch folgt. Als Ergebnis der Überprüfung des ausländischen Schiedsspruchs kann das staatliche Gericht nur die Anerkennung und Vollstreckbarkeit für das Inland anerkennen oder ablehnen. Die Aufhebung eines ausländischen Schiedsspruchs steht einem staatlichen Gericht nicht zu. Entschieden wird durch Beschluss, gegen den die Beschwerde beim Bundesgerichtshof zulässig ist.


        Wesentliches Erfordernis für die Anerkennung des ausländischen Schiedsspruchs ist, dass dieser nach dem nationalen Recht, nach dem er zu beurteilen ist, auch verbindlich geworden ist. Der Schiedsspruch darf also keiner Aufhebung oder Abänderung durch einen Rechtsbehelf mehr unterliegen, sei es in einem Schiedsgerichtsverfahren oder in einem staatlichen Gerichtsverfahren. Der ausländische Schiedsspruch darf auch nicht bereits wieder aufgehoben sein. Außerdem muss Gegenstand des Schiedsspruchs eine Zivil- oder Handelssache sein.


        Die Anerkennung und Vollstreckbarkeit des ausländischen Schiedsspruchs ist von dem deutschen staatlichen Gericht abzulehnen, wenn ein Versagungsgrund im Sinne des UN-Übereinkommens vorliegt. Ähnlich wie die Zivilprozessordnung listet auch das UN-Übereinkommen bestimmte Gründe der Versagung auf, die im Folgenden dargestellt werden:


        
          	
            Persönliche Unfähigkeit einer Partei zum Abschluss der Schiedsvereinbarung

          


          	
            Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung nach dem für anwendbar erklärten Recht

          


          	
            Hinderung des Antragsgegners, seine Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend zu machen

          


          	
            der unterlegenen Partei muss ausreichendes rechtliches Gehör gewährt worden sein

          


          	
            das Schiedsgericht darf die Grenzen seiner Zuständigkeit nicht überschritten haben, insbesondere darf der Schiedsspruch nicht über die Schiedsvereinbarung hinausgehen

          


          	
            die Bildung des Schiedsgerichts und das Schiedsverfahren müssen dem von den Parteien gewählten Schiedsverfahrensrecht entsprochen haben

          


          	
            der Streitgegenstand muss auch nach deutschem Recht schiedsfähig gewesen sein

          


          	
            der Schiedsspruch darf nicht gegen den deutschen ordre public, also die deutsche öffentliche Ordnung, verstoßen haben.

          

        

      


      
        Anerkennung und Vollstreckbarerklärung deutscher Schiedssprüche im Ausland


        Für deutsche Schiedssprüche im Ausland gibt es ebenfalls staatsvertragliche Regelungen. Insbesondere gilt das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, das für deutsche Schiedssprüche im Ausland in der oben dargestellten Weise ebenfalls gilt.

      

    

  


  
    
      8. Schiedsverfahren für besondere Rechtsgebiete


      Einer besonderen Betrachtung bedürfen die Streitigkeiten, die durch ein Testament oder Stiftungsgeschäft unter Ausschluss der staatlichen Gerichte einem Schiedsgericht übertragen worden sind. Diese Schiedsgerichte beruhen nicht auf der Vereinbarung der Parteien, sondern sind einseitig durch eine privatrechtliche Verfügung angeordnet. Häufig sind es Auseinandersetzungen unter Erben oder zwischen Erben und Vermächtnisnehmern, die der Erblasser durch ein Schiedsgericht geregelt haben möchte. Die Anordnung bedarf der Form der letztwilligen Verfügung. Auch für diese Schiedsgerichte gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung.


      In arbeitsrechtlichen Streitigkeiten sind die Normen der Zivilprozessordnung in den meisten Fällen nicht anwendbar. Sie werden durch die spezielleren Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG) ersetzt. Es handelt sich vorwiegend um Streitigkeiten unter Tarifvertragsparteien oder aus bestimmten Arbeitsverhältnissen, im Wesentlichen von Künstlern und Seeleuten, die einem Tarifvertrag unterliegen. Damit sind diese Vorschriften zum Schiedsverfahren auf ein sehr spezielles Rechtsgebiet beschränkt, das hier nicht vertieft werden kann.

    

  


  
    
      9. Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeiten


      Bei der sogenannten Gelegenheitsschiedsgerichtsbarkeit wird das Schiedsgericht für einen ganz bestimmten Streitfall unter Ausschluss der staatlichen Gerichte eingesetzt. Die Parteien können im Detail im Wesentlichen dem Schiedsgericht die Verfahrensregeln und den Ablauf des Verfahrens einschließlich der Schiedsrichterbestimmung vorschreiben.


      Dagegen stellen institutionelle Schiedsgerichte den Parteien eine regelmäßig nicht oder nur sehr begrenzt abänderbare Schiedsordnung sowie eine Schiedsorganisation für die Durchführung von Schiedsverfahren zur Verfügung. Auch die Schiedsrichterauswahl und die Honorarfragen sind regelmäßig vorgegeben oder können aus einer Vorauswahl ausgesucht werden. Die Parteien bekommen, ähnlich wie bei einem staatlichen Gericht, eine Organisation für die Erledigung ihrer Rechtsstreitigkeiten zur Verfügung gestellt, die das Verfahren auch überwacht und vorantreiben kann. In der Regel arbeiten dort auch Spezialisten, sowohl in der Organisation als auch als Schiedsrichter, die mit der Schiedsgerichtsbarkeit und deren besonderen Regeln bestens vertraut sind.


      Es gibt eine große Zahl von Schiedsgerichten, meistens bei Verbänden und Kammern oder Versicherungen und Banken. Insbesondere gibt es auch viele Schiedsgerichte, die sich auf bestimmte Rechtsgebiete oder Branchen spezialisiert haben.


      Wichtige internationale institutionelle Schiedsgerichte sind im Adressenverzeichnis am Ende des Buches aufgelistet.

    

  


  

  6 Das Schiedsgutachten


  
    	1. Grundlagen


    	2. Die Schiedsgutachtenvereinbarung

  


  
    
      1. Grundlagen


      Entscheidet eine dritte Person auf Wunsch der Parteien eine bestimmte Frage, die sich entweder auf eine rechtliche oder tatsächliche Beurteilung bezieht oder für die ein spezieller Sachverstand erforderlich ist, kann es sich um ein Schiedsgutachten handeln. Der Schiedsgutachter wird in der Regel keinen Rechtsstreit als solchen entscheiden, sondern sich auf die Beurteilung einer bestimmten Frage beschränken. Beispiele für ein Schiedsgutachten sind die Wertermittlung von Immobilien oder Unternehmensanteilen sowie die abschließende Beurteilung einer Rechtsfrage oder die Bestimmung einer vereinbarten Leistung.


      Die Vereinbarung der Parteien kann bereits vorsorglich in einem Vertrag mit aufgenommen werden, um bestimmte Streitigkeiten oder Unklarheiten zu thematisieren. Die Parteien haben dann einen unmittelbaren Anspruch auf diese Art der Konfliktbewältigung, wenn eine Partei dies – auch ohne Zustimmung der anderen Partei – beantragt. Eine Vereinbarung über die Einholung eines Schiedsgutachtens kann aber auch erst dann erfolgen, wenn ersichtlich ist, dass sich die Parteien über eine bestimmte Frage nicht einigen können. In diesem nachträglichen Fall muss die Einigung zwischen den sich bereits streitenden Parteien dann aber auch noch möglich sein.

    

  


  
    
      2. Die Schiedsgutachtenvereinbarung


      Eine Schiedsgutachterklausel sollte folgenden Inhalt haben:


      
        	
          Beschreibung des noch offenen oder potenziell streitigen Sachverhalts

        


        	
          Benennung eines Schiedsgutachters oder das Verfahren zu seiner Bestimmung

        


        	
          Kriterien für die Entscheidungsfindung und den Entscheidungsmaßstab

        


        	
          Wirkung der Entscheidung des Schiedsgutachters

        


        	
          mögliche Rechtsmittel und Kostentragung für das Schiedsgutachten

        

      


      
        
          Mustertext für eine (einfache) Schiedsgutachtenvereinbarung
        


        § 11


        …


        § 12 Schiedsgutachtenvereinbarung


        Können sich die Parteien über den Wert der Industrieimmobilie nicht einigen, so entscheidet das Schiedsgutachten eines amtlich vereidigten oder gerichtlich anerkannten Gutachters, der von den Parteien unabhängig und unparteilich ist. Der Schiedsgutachter muss Erfahrung in der Bewertung von Industrieanlagen haben.


        Können sich die Parteien über die Bestellung eines Schiedsgutachters innerhalb von zwei Wochen, nachdem eine Partei dies gegenüber der anderen Partei schriftlich beantragt hat, nicht einigen, so ist der Schiedsgutachter auf Antrag einer Partei von dem Präsidenten der örtlichen Industrie- und Handelskammer zu bestimmen.


        Der Schiedsgutachter entscheidet nach billigem Ermessen. Er hat bei der Bestimmung jedoch die üblichen Bewertungsmethoden zu beachten.


        Durch die Schiedsgutachtenvereinbarung wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen. Im gerichtlichen Verfahren ist das Schiedsgutachten nach § 319 BGB zu beachten.


        Die Kosten des Schiedsgutachtens tragen die Beteiligten jeweils zur Hälfte.


        § 13


        …


        
          
            
            
          

          
            
              	Ort und Datum

              	Unterschriften der Parteien
            

          
        

      


      Im Gegensatz zur Schiedsvereinbarung und der Entscheidung durch ein Schiedsgericht verhindert die Vereinbarung eines Schiedsgutachtens nicht die Geltendmachung eines Anspruchs vor einem staatlichen Gericht. Wird der Schiedsgutachter verpflichtet, einen bestimmten Sachverhalt „nach billigem Ermessen“ zu bewerten, kann das staatliche Gericht überprüfen, ob die getroffene Feststellung „offenbar unbillig“ ist. Die Entscheidung erfolgt durch ein Urteil, das durch das Gericht getroffen wurde. Geregelt ist dies in § 319 BGB, der in der Musterformulierung erwähnt ist.

    

  


  

  7 Adressen


  
    	Adressen

  


  
    
      Adressen


      
        

        
          	Mediation


          	Streitschlichtung


          	Schiedsgerichtsbarkeit

        

      


      Der Ratgeber gibt Ihnen einen Überblick über die Grundsätze einer Konfliktbeilegung sowie die Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung. Insbesondere haben wir die institutionellen Möglichkeiten mit ihren Vorteilen und Nachteilen dargestellt.


      Wer sich mit dem Thema vertieft auseinandersetzen will, findet im Folgenden weiterführende Informationen:


      
        Mediation


        
          	
            Bundesministerium der Justiz


            www.bmj.de


            (unter Recht/Rechtspflege/Mediation)

          


          	
            Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e. V. (BAFM)


            bafm@bafm-mediation.de


            www.bafm-mediation.de

          


          	
            Bundesverband Mediation (BMEV)


            info@bmev.de


            www.bmev.de

          


          	
            Heidelberger Institut für Mediation


            www.mediation-heidelberg.de

          

        

      


      
        Streitschlichtung


        
          	
            Justizportal des Bundes und der Länder


            www.justiz.de


            (unter Onlinedienste/Außergerichtliche Streitschlichtung; mit weiterführenden Links zu den Webseiten der Bundesländer)

          


          	
            IHK Karlsruhe


            www.karlsruhe.ihk.de


            (unter Recht/Sachverständige und Schlichtung)

          


          	
            IHK Rhein-Neckar


            www.rhein-neckar.ihk24.de


            (unter Recht/Konflikt/Schlichtung)

          


          	
            Rechtsanwaltskammer Stuttgart


            www.rak-stuttgart.de


            (unter Rechtanwälte/Obligatorische Streitschlichtung)

          


          	
            Land Baden-Württemberg


            www.service-bw.de

          


          	
            Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.


            www.euroinfo-kehl.eu


            www.online-schlichter.de

          

        

      


      
        Schiedsgerichtsbarkeit


        
          	
            American Arbitration Association (AAA), New York, USA


            www.adr.org

          


          	
            China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), Peking, China


            www.cietac.org

          


          	
            Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS), Köln


            www.dis-arb.de

          


          	
            Internationales Handelsschiedsgericht bei der Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation (ICAC), Moskau, Russland


            www.tpprf-mkac.ru

          


          	
            Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC), Wien, Österreich


            www.viac.eu

          


          	
            International Chamber of Commerce (ICC), Paris, Frankreich


            www.iccwbo.org

          


          	
            Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA), Kuala Lumpur, Malaysia


            www.rcakl.org.my

          


          	
            London Court of International Arbitration (LCIA), London, Großbritannien


            www.lcia.org

          


          	
            Schiedsgerichtsinstitut der Handelskammer Stockholm, Stockholm, Schweden


            www.chamber.se

          


          	
            Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Singapore


            www.siac.org.sg

          


          	
            United Nations Commission on International Trade Law (UN-CITRAL), Wien, Österreich


            www.uncitral.org

          


          	
            Zürcher Handelskammer – Swiss Chambers’ Arbitration Institution, Zürich, Schweiz


            www.zurichcci.ch
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    Stichworte L – M


    
      	
        Landgerichtsbezirke
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  Auszüge aus referenzierten Vorschriften


  
    	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Auszug)


    	BGB (Auszug)


    	StPO (Auszug)


    	ZPO (Auszug)

  


  

  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Auszug)


  
    	Artikel 2 (Persönliche Freiheit)


    	Artikel 77 (Gesetzgebungsverfahren)

  


  
    	Auszug aus: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland


    	Artikel 2 (Persönliche Freiheit)

  


  
    
      
        	
          Artikel 2

        

        	
          (Persönliche Freiheit)

        
      

    


    
      

      (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

    


    
      

      (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

    

  


  
    	Auszug aus: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland


    	Artikel 77 (Gesetzgebungsverfahren)

  


  
    
      
        	
          Artikel 77

        

        	
          (Gesetzgebungsverfahren)

        
      

    


    
      

      (1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme durch den Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten.

    


    
      

      (2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlangen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Ausschusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des Bundesrates sind nicht an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bundestag und die Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluß zu fassen.

    


    
      

      (2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener Frist über die Zustimmung Beschluß zu fassen.

    


    
      

      (3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Abs. 2 beendigt ist, gegen ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundestage erneut gefaßten Beschlusses, in allen anderen Fällen mit dem Eingange der Mitteilung des Vorsitzenden des in Absatz 2 vorgesehenen Ausschusses, daß das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen ist.

    


    
      

      (4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.

    

  


  

  BGB (Auszug)


  
    	§ 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass


    	§ 319 Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung


    	§ 906 Zuführung unwägbarer Stoffe


    	§ 910 Überhang


    	§ 911 Überfall


    	§ 923 Grenzbaum


    	§ 925 Auflassung

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 311b

        

        	
          Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass

        
      

    


    
      

      (1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.

    


    
      

      (2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges Vermögen oder einen Bruchteil seines künftigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig.

    


    
      

      (3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, bedarf der notariellen Beurkundung.

    


    
      

      (4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden Dritten ist nichtig. Das Gleiche gilt von einem Vertrag über den Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch lebenden Dritten.

    


    
      

      (5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen Erben über den gesetzlichen Erbteil oder den Pflichtteil eines von ihnen geschlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 319 Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 319

        

        	
          Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung

        
      

    


    
      

      (1) Soll der Dritte die Leistung nach billigem Ermessen bestimmen, so ist die getroffene Bestimmung für die Vertragschließenden nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist. Die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch Urteil; das Gleiche gilt, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert.

    


    
      

      (2) Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 906 Zuführung unwägbarer Stoffe


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 906

        

        	
          Zuführung unwägbarer Stoffe

        
      

    


    
      

      (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den Stand der Technik wiedergeben.

    


    
      

      (2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt.

    


    
      

      (3) Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist unzulässig.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 910 Überhang


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 910

        

        	
          Überhang

        
      

    


    
      

      (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.

    


    
      

      (2) Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 911 Überfall


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 911

        

        	
          Überfall

        
      

    


    Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundstück dem öffentlichen Gebrauch dient.

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 923 Grenzbaum


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 923

        

        	
          Grenzbaum

        
      

    


    
      

      (1) Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Teilen.

    


    
      

      (2) Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. Die Kosten der Beseitigung fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baume verzichtet; er erwirbt in diesem Falle mit der Trennung das Alleineigentum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und dem Umständen nach nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann.

    


    
      

      (3) Diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden Strauch.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 925 Auflassung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    Titel 2

    Erwerb und Verlust des Eigentums an Grundstücken


    
      
        	
          § 925

        

        	
          Auflassung

        
      

    


    
      

      (1) Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 873 erforderliche Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle erklärt werden. Zur Entgegennahme der Auflassung ist, unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder Notar zuständig. Eine Auflassung kann auch in einem gerichtlichen Vergleich oder in einem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan erklärt werden.

    


    
      

      (2) Eine Auflassung, die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, ist unwirksam.

    

  


  

  StPO (Auszug)


  
    	§ 380 (Sühneversuch)

  


  
    	Auszug aus: StPO


    	§ 380 (Sühneversuch)


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2004

  


  
    
      
        	
          § 380

        

        	
          (Sühneversuch)

        
      

    


    
      

      (1) Wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Körperverletzung (§§ 223 und 229 des Strafgesetzbuches), Bedrohung und Sachbeschädigung ist die Erhebung der Klage erst zulässig, nachdem von einer durch die Landesjustizverwaltung zu bezeichnenden Vergleichsbehörde die Sühne erfolglos versucht worden ist. Gleiches gilt wegen einer Straftat nach § 323a des Strafgesetzbuches, wenn die im Rausch begangene Tat ein in Satz 1 genanntes Vergehen ist. Der Kläger hat die Bescheinigung hierüber mit der Klage einzureichen.

    


    
      

      (2) Die Landesjustizverwaltung kann bestimmen, daß die Vergleichsbehörde ihre Tätigkeit von der Einzahlung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig machen darf.

    


    
      

      (3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der amtliche Vorgesetzte nach § 194 Abs. 3 oder § 230 Abs. 2 des Strafgesetzbuches befugt ist, Strafantrag zu stellen.

    


    
      

      (4) Wohnen die Parteien nicht in demselben Gemeindebezirk, so kann nach näherer Anordnung der Landesjustizverwaltung von einem Sühneversuch abgesehen werden.

    

  


  

  ZPO (Auszug)


  
    	§ 578 Arten der Wiederaufnahme


    	§ 794 Weitere Vollstreckungstitel


    	§ 917 Arrestgrund bei dinglichem Arrest


    	§ 1025 Anwendungsbereich


    	§ 1034 Zusammensetzung des Schiedsgerichts

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 578 Arten der Wiederaufnahme


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    Buch 4

    Wiederaufnahme des Verfahrens


    
      
        	
          § 578

        

        	
          Arten der Wiederaufnahme

        
      

    


    
      

      (1) Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Endurteil geschlossenen Verfahrens kann durch Nichtigkeitsklage und durch Restitutionsklage erfolgen.

    


    
      

      (2) Werden beide Klagen von derselben Partei oder von verschiedenen Parteien erhoben, so ist die Verhandlung und Entscheidung über die Restitutionsklage bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen.

    

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 794 Weitere Vollstreckungstitel


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2009

  


  
    
      
        	
          § 794

        

        	
          Weitere Vollstreckungstitel

        
      

    


    
      

      (1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in Betreff eines Teiles des Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle abgeschlossen sind, sowie aus Vergleichen, die gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 oder § 492 Abs. 3 zu richterlichem Protokoll genommen sind;

            
          


          
            	2.

            	

            	
              aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen;

            
          


          
            	3.

            	

            	
              aus Entscheidungen, gegen die das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet;

            
          


          
            	4.

            	

            	
              aus Vollstreckungsbescheiden;

            
          


          
            	4a.

            	

            	
              aus Entscheidungen, die Schiedssprüche für vollstreckbar erklären, sofern die Entscheidungen rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind;

            
          


          
            	4b.

            	

            	
              aus Beschlüssen nach § 796b oder § 796c;

            
          


          
            	5.

            	

            	
              aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat;

            
          


          
            	6.

            	

            	
              aus für vollstreckbar erklärten Europäischen Zahlungsbefehlen.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Soweit nach den Vorschriften der §§ 737, 743, des § 745 Abs. 2 und des § 748 Abs. 2 die Verurteilung eines Beteiligten zur Duldung der Zwangsvollstreckung erforderlich ist, wird sie dadurch ersetzt, dass der Beteiligte in einer nach Absatz 1 Nr. 5 aufgenommenen Urkunde die sofortige Zwangsvollstreckung in die seinem Recht unterworfenen Gegenstände bewilligt.

    

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 917 Arrestgrund bei dinglichem Arrest


    	Diese Fassung gilt ab dem 21.10.2005

  


  
    
      
        	
          § 917

        

        	
          Arrestgrund bei dinglichem Arrest

        
      

    


    
      

      (1) Der dingliche Arrest findet statt, wenn zu besorgen ist, dass ohne dessen Verhängung die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.

    


    
      

      (2) Als ein zureichender Arrestgrund ist es anzusehen, wenn das Urteil im Ausland vollstreckt werden müsste und die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist.

    

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 1025 Anwendungsbereich


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    Buch 10

    Schiedsrichterliches Verfahren


    Abschnitt 1

    Allgemeine Vorschriften


    
      
        	
          § 1025

        

        	
          Anwendungsbereich

        
      

    


    
      

      (1) Die Vorschriften dieses Buches sind anzuwenden, wenn der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens im Sinne des § 1043 Abs. 1 in Deutschland liegt.

    


    
      

      (2) Die Bestimmungen der §§ 1032, 1033 und 1050 sind auch dann anzuwenden, wenn der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens im Ausland liegt oder noch nicht bestimmt ist.

    


    
      

      (3) Solange der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens noch nicht bestimmt ist, sind die deutschen Gerichte für die Ausübung der in den §§ 1034, 1035, 1037 und 1038 bezeichneten gerichtlichen Aufgaben zuständig, wenn der Beklagte oder der Kläger seinen Sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.

    


    
      

      (4) Für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche gelten die §§ 1061 bis 1065.

    

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 1034 Zusammensetzung des Schiedsgerichts


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    Abschnitt 3

    Bildung des Schiedsgerichts


    
      
        	
          § 1034

        

        	
          Zusammensetzung des Schiedsgerichts

        
      

    


    
      

      (1) Die Parteien können die Anzahl der Schiedsrichter vereinbaren. Fehlt eine solche Vereinbarung, so ist die Zahl der Schiedsrichter drei.

    


    
      

      (2) Gibt die Schiedsvereinbarung einer Partei bei der Zusammensetzung des Schiedsgerichts ein Übergewicht, das die andere Partei benachteiligt, so kann diese Partei bei Gericht beantragen, den oder die Schiedsrichter abweichend von der erfolgten Ernennung oder der vereinbarten Ernennungsregelung zu bestellen. Der Antrag ist spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen, nachdem der Partei die Zusammensetzung des Schiedsgerichts bekannt geworden ist, zu stellen. § 1032 Abs. 3 gilt entsprechend.

    

  

OEBPS/Images/9775119755.png
Wasseroberflache






OEBPS/Images/cover.jpeg
Depré (Hg.)

Streitfalle
auBergerichtlich
I6sen

Die Alternativen zum staatlichen
Gerichtsverfahren kennen und nutzen

Textbausteine, Mustervereinbarungen,
hilfreiche Adressen

rorunge
M" Erlfvl)‘ grau n:

r i
I WALHALLA

RECHTSHILFEN

sgese”






OEBPS/Images/9775118731.png
Verhartung

Debatte

Images/
Koalitionen
Gesichts-
verlust
Droh-

strategien

Begrenzte

Vernichtungsschlage
Zersplitterung
Abgrund






OEBPS/Images/9775120651.png
Mannh@im
Q






OEBPS/Images/9775119243.png
Verhandlungssituation

Verhandlungssituation A Verhandlungssituation B
Alternative A Gemeinsame Option Alternative B






OEBPS/Misc/page-template.xpgt
 

   

     
       
    

     
       
    

     
       
    

     
       
         
         
         
      
    

  

   
     
  





